
Einladung zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates

Am Dienstag, 18. November 2025, findet um 19:00 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses 

eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates statt,
zu deren Besuch herzlich eingeladen wird.

Tagesordnung:

1. Fragestunde für Einwohner

2. Durchführung eines Vergabeverfahrens für ein Energieliefer-Contracting 
für die Gemeindehalle und das Freibad im Verbund sowie die Umsetzung 
von Effizienzmaßnahmen in der Gemeindehalle

3. Sanierung der Gemeindehalle
- Vergabe der Planungsleistungen für die Dachsanierung

4. Investitionsprogramm 2026 bis 2029
- Verabschiedung

5. Neukalkulation der Wasserversorgungsgebühr 2026
- 11. Änderung der Satzung über die Wasserversorgungssatzung

6. Neukalkulation der Abwassergebühren 2026
- 9. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung

7. Erhöhung der Hundesteuersätze zum 1. Januar 2026

8. Räume für die Jugend
- Zwischenstand der Standortsuche und Auftrag für Machbarkeitsstudien

9. Anpassung des Zuschusses an den KK-Schützenverein Zell e.V. zu den 
Betriebskosten des Schützenhauses

10. Bausachen

10.1. Errichtung einer beleuchteten Plakattafel mit wechselnder werblicher 
Nutzung
Hauptstraße 12, 71570 Oppenweiler, Flurstücknummer 50/3

10.2. Anbau an bestehende Feldscheune
Buch-Eich-Straße, 71570 Oppenweiler-Schiffrain, Flurstücknummer 38

10.3. Wohnhausanbau
Silcherweg 2, 71570 Oppenweiler, Flurstücknummer 232/10



11. Bekanntgaben

11.1. Bekanntgaben nicht öffentlicher Beschlüsse

11.2. Bekanntgaben Bausachen

11.2.1. Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage
Strüteweg, 71570 Oppenweiler-Reichenberg, Flurstücksnummern 759/5 
und 759/6

11.3. Bekanntgaben Sonstiges

12. Anfragen

13. Verschiedenes

Anschließend folgt eine nichtöffentliche Sitzung.

Für Interessierte die sich nicht in den Sitzungssaal des Rathauses begeben wollen, 
wird die Sitzung wieder live „gestreamt“. So kann man bequem über das Internet die 
Beschlüsse und Beratungen verfolgen. Der Link für die Übertragung wird auf die 
Homepage der Gemeinde eingestellt.

Sämtliche Sitzungsunterlagen sowie weitere Informationen zur Sitzung finden Sie im 
Ratsinformationssystem über unsere Homepage: 
https://www.oppenweiler.de/Rathaus/Gemeinderat bzw. über nachfolgenden QR-
Code:

Oppenweiler, 10.11.2025

gez.
Bernhard Bühler
Bürgermeister



Pressebericht aus der Sitzung des Gemeinderats vom 18. November 2025

Durchführung eines Vergabeverfahrens für ein Energieliefer-Contracting für die 
Gemeindehalle und das Freibad im Verbund sowie die Umsetzung von 
Effizienzmaßnahmen in der Gemeindehalle

Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt, er verweist dazu auf die Sitzungsvorlage 
GRS-98/2025. Er begrüßt Dominik Meyer vom Büro Terra Consulting GmbH aus 
Kirchheim unter Teck und Florian Titze vom Ingenieurbüro Bauphysik 5 Beratende 
Ingenieure PartGmbB aus Backnang.
Die beiden sollen die fachlichen Fragen der Tagesordnungspunkte 2 und 3 dieser 
Sitzung beantworten.

Ausgangslage und Historie

Die Gemeinde Oppenweiler hat in den letzten Jahren systematisch Schritte 
unternommen, um die Wärmeversorgung auf nachhaltige und zukunftsfähige Weise 
neu zu gestalten. 
Gemeinsam mit weiteren Kommunen des Landkreises wurde im Konvoi-Verfahren 
eine kommunale Wärmeplanung unter Beauftragung der B.A.U.M. Consult GmbH 
durchgeführt.

Gleichzeitig hat die Gemeinde Überlegungen angestellt, eigene Liegenschaften 
energetisch zu sanieren. Dabei sollten Maßnahmen identifiziert werden, die zu einer 
Reduktion des Energieverbrauchs und damit der Betriebskosten führen, gleichzeitig 
aber auch in eine langfristige Gesamtstrategie zur Wärmeversorgung eingebettet 
werden können. 

Deshalb wurden parallel zur Wärmeplanung verschiedene gemeindeeigene Gebäude 
hinsichtlich ihres energetischen Zustands und ihres Wärmebedarfs analysiert. 
Ebenso wurden angrenzende Wohngebiete betrachtet, um Potenziale für eine 
zentrale Wärmeversorgung zu prüfen. Auf dieser Grundlage wurden mehrere 
sogenannte Fokusgebiete definiert, die aufgrund ihres Wärmebedarfs, ihrer 
räumlichen Nähe und ihres energetischen Sanierungsbedarfs ein besonderes 
Potenzial für eine effiziente, zentrale Versorgung aufweisen. Als Fokusgebiet 1 
wurde dabei der Bereich mit dem Freibad, der Gemeindehalle, der Grund- und 
Hauptschule sowie angrenzenden Wohngebäuden festgelegt, das später auf das 
Freibad und die Gemeindehalle eingrenzt wurde.
Diese beiden Liegenschaften sollen künftig über ein Nahwärmenetz mit Wärme 
versorgt werden. Zusätzlich soll die energetische Sanierung der Gemeindehalle 
möglichst umfassend vorangetrieben werden. Geprüft wurde, ob die damit 
verbundenen Aufgaben (Planung, Finanzierung, Errichtung, den Betrieb und die 
Wartung der Wärmeversorgungsanlagen) durch einen externen Energiedienstleister 
(Contractor) übernommen werden können.  



Um das Interesse potenzieller Anbieter zu sondieren und erste Rückmeldungen aus 
dem Markt zu erhalten, führte die Verwaltung gemeinsam mit den oben genannten 
technischen und juristischen Beratern im Zeitraum von Januar bis April 2025 ein 
gesetzlich nach § 28 Abs. 1 VgV statuiertes Markterkundungsverfahren durch. Auf 
Grundlage der Ergebnisse wurde beschlossen, sich zunächst auf die beiden 
Liegenschaften zu konzentrieren, die sowohl das größte Interesse der Contractoren 
hervorriefen als auch aufgrund veralteter Anlagentechnik den dringendsten 
Handlungsbedarf aufweisen. Dies sind das Freibad und die Gemeindehalle. 

Für die Gemeindehalle sollen im Rahmen des Contracting-Verfahrens zusätzlich 
notwendige Sanierungsmaßnahmen sowie wirtschaftlich sinnvolle 
Effizienzmaßnahmen ausgeschrieben werden. Diese Maßnahmen wurden im Vorfeld 
in Zusammenarbeit der Ingenieurbüros Bauphysik 5 Beratende Ingenieure PartGmbB 
und Terra Consulting erarbeitet und hinsichtlich ihres Kosten-Nutzen-Verhältnisses 
bewertet.

Zur Konzeptentwicklung und zur Begleitung des Vergabeverfahrens hat die 
Gemeinde Fördermittel nach der Richtlinie ProEco (Programm zur Energie- und CO��-
Einsparung in Kommunen / kommunale Infrastrukturprojekte) beantragt und bewilligt 
bekommen. 
Zwingende Fördervoraussetzung ist, dass bis zum 30. September 2026 
rechtswirksamer, beidseitig unterzeichneter Contracting-Vertrag vorliegt. Diese Frist 
stellt die Vorgabe und den zeitlichen Rahmen für das Vergabeverfahren und einer 
Genehmigung durch die Rechtsaufsicht nach § 87 Abs. 5 GemO dar. 

Ziele und Zweck des Vorhabens

Mit dem geplanten Energieliefer-Contracting verfolgt die Gemeinde Oppenweiler das 
Ziel, die Wärmeversorgung ihrer kommunalen Liegenschaften effizient, wirtschaftlich 
und klimafreundlich zu gestalten. Durch die Einbindung eines externen Contractors 
sollen Investitions- und Betriebsrisiken minimiert und gleichzeitig eine moderne, 
nachhaltige Anlagentechnik realisiert werden.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Liegenschaften Freibad und Gemeindehalle, deren 
veraltete Heizungsanlagen dringend erneuerungsbedürftig sind. Durch den Aufbau 
eines Nahwärmenetzes sollen diese Gebäude künftig zentral und 
ressourcenschonend mit Wärme versorgt werden. Gleichzeitig sollen im Rahmen des 
Projekts energetische Sanierungs- und Effizienzmaßnahmen umgesetzt werden, um 
den Energieverbrauch dauerhaft zu senken.

Das Vorhaben leistet einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der kommunalen 
Wärmeplanung sowie zur Erreichung der Klimaschutzziele der Gemeinde und des 
Landes.



Vorgesehene Vorgehensweise und Vergabeverfahren

Vergabegegenstand

Ziel der Ausschreibung ist die Sicherstellung einer umweltverträglichen, 
wirtschaftlichen und zukunftsfähigen Wärmeversorgung für die Liegenschaften 
Gemeindehalle und Freibad in Oppenweiler. Vergabegegenstand ist im Schwerpunkt 
die Wärmelieferung der beiden Liegenschaften.

1. Wärmelieferung

Im Bereich der Wärmelieferung soll der Contractor die vollständige 
Wärmeversorgung der beiden Liegenschaften sicherstellen.

Dazu zählen insbesondere folgende Leistungen:

�� Planung: eigenständige Fortschreibung der im Rahmen der Konzeptstudie 
erstellten Ansätze und Planungen 

�� Fördermittelmanagement: Beantragung, Abwicklung und Nachweisführung der 
relevanten Fördermittel

�� Finanzierung: Beschaffung der erforderlichen finanziellen Mittel für die 
Vorfinanzierung der Umsetzung des Vorhabens

�� Errichtung und Inbetriebnahme: Bau und Inbetriebnahme aller Anlagen 
einschließlich Wärmeerzeuger, Speicher und Wärmeleitungen

�� Betrieb: Wärmebereitstellung und Wärmelieferung, technische und wirtschaftliche 
Betriebsführung, Störungsmanagement und Anlagenoptimierung

�� Abrechnung: Erstellung der Abrechnungen über die Wärmelieferung 

Im Rahmen der Wärmelieferung sind entsprechend der Entscheidung des 
Contractors insbesondere folgende technische Anlagen zu errichten und zu 
betreiben:

�� Zentraler Wärmeerzeuger (präferiert Wärmepumpe, Anteil erneuerbare Energien 
am Konzept min. 70 %) mit Speicher in der Gemeindehalle oder in einer durch die 
Gemeinde errichteten Energiezentrale 

�� Wärmenetz zur Verbindung der Liegenschaften Gemeindehalle und Freibad
�� Übergabestation im Freibad zur Wärmeübergabe an die Verbrauchsanlagen

Die bestehenden Heizungsanlagen (Ölkessel in der Gemeindehalle, Wärmepumpe 
im Freibad) sollen durch den Contractor zurückgebaut und entsorgt werden.

Im Zuge des Vergabeverfahrens wird geprüft, ob die Gemeinde mittels einer Zahlung 
von Investitionskostenzuschüssen geringere Wärmekosten leisten möchte. 



2. Effizienzmaßnahmen 

Integrierter Bestandteil der Wärmelieferung ist die Umsetzung energetischer 
Effizienzmaßnahmen durch den Contractor. Ziel ist die dauerhafte Senkung des 
Energieverbrauchs und die Steigerung der Energieeffizienz der beiden 
Liegenschaften.

Hierzu gehören insbesondere:

�� Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Freibads, der Gemeindehalle und der 
Gymnastikhalle (zuerst: Dachsanierung der Gemeindehalle durch die Gemeinde / 
in Prüfung: Eignung der Dächer des Freibads)

�� Stromnetz zwischen den Liegenschaften Verteilung des über die PV-Anlagen 
erzeugten Stroms über beide Liegenschaften (Betrieb der Heizungsanlage und 
Pumpen)

�� Optimierung der Lüftungsanlage in der Gemeindehalle zur Verbrauchsreduktion 
(Wärmerückgewinnung, Austausch der Ventilatoren, Regelung)

�� Deckenstrahlplatten in der Sporthalle zur Beheizung 
�� Einsparung von elektrischer Energie durch Umrüstung der Beleuchtung in der 

Sport-und Gymnastikhalle mit tageslichtabhängiger Steuerung und 
Bewegungsmeldern

Die Beschreibung des Konzepts (Stand Oktober 2026), welches die Basis für die 
Ausschreibung bildet, ist in der Anlage dargestellt.

Vergabeart und rechtliche Grundlage

Das Verfahren wird als EU-weites Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
gemäß §§ 14 Abs. 3 i. V. m. 17 VgV durchgeführt. Diese Verfahrensart ist aufgrund 
der Komplexität, des Innovationsgrades sowie des geschätzten Auftragswertes 
sachgerecht und bietet den Bietern die Möglichkeit, technisch und wirtschaftlich 
optimierte Konzepte einzubringen. Die fachliche Begleitung des Vergabeverfahrens 
erfolgt durch die oben genannten technischen Berater und Rechtsanwälte. 

Zuschlagskriterien und Bewertungsmethode

Die Zuschlagsentscheidung erfolgt nach dem wirtschaftlichsten Angebot unter 
Berücksichtigung qualitativer und quantitativer Kriterien. Die Zuschlagskriterien 
dürfen im Verlauf des Vergabeverfahrens nicht geändert werden. 

Die Bewertung erfolgt nach § 58 Abs. 2 VgV. 

Die folgenden Zuschlagskriterien sind absteigend nach der Bedeutung ihrer 
Gewichtung aufgeführt.

1. Wärmepreis für die Gemeinde 



2. Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
o Zusagen zur Höhe der CO2-Emissionen der Wärmelieferung
o Zusagen zur Höhe der CO2- und der Energieeinsparungen durch die 

integrierten Sanierungs- und Effizienzmaßnahmen

3. Qualität des Technisches Konzept 
o Wirkungsgrad und Effizienz der Wärmeerzeugung
o Anteil erneuerbarer Energien
o Versorgungssicherheit / Autarkie

4. Störungsmanagement 
o Organisation des Störungsmanagements
o Zusagen zu den Reaktions- und Störungsbehebungszeiten
o Störungsbehebungszeiten

Als Bewertungsmethode wird eine relative Bewertungsmethode durchgeführt, d.h. 
pro Kriterium bzw. Unterkriterium wird ein Bieter ermittelt, der hierzu den 
Erwartungen der Gemeinde am besten entsprochen hat. Die übrigen Bieter erhalten 
dann in Relation hierzu vorgesehenen Gewichtungspunkte. 

Terminplan für die Vergabe

Gemäß Fördervorgabe des Programms ProEco muss das Auswahlverfahren mit 
Abschluss des rechtswirksamen Contracting-Vertrages bis spätestens 30. September 
2026 beendet sein. 

Dies verlangt einen stringenten Terminplan:

Dezember 2025: Bekanntmachung des Verhandlungsverfahrens 
mit Teilnahmewettbewerb mit Einstellung der 
Vergabeunterlagen

Mitte Januar 2026 Abgabe Teilnahmeantrag

Ende Januar/Anfang Februar 2026: Aufforderung zur Abgabe des Erstangebots, 
Ortsbegehungen

Ende Februar – Anfang März 2026: Auswertung der Erstangebote

März/April 2026: Durchführung der Verhandlungen (technische 
und rechtliche Positionen)

Anfang Mai 2026 Aufforderung zur Abgabe der endgültigen 
Angebote
Bieterkreis

Anfang Juni 2026: Abgabe der endgültigen Bieterangebote



Juni 2026 ggf. Nachforderungen und Klärung offener 
Punkte, Auswertung der Angebote und 
Erstellung einer Vergabeempfehlung zur 
Entscheidung des Gemeinderates 

Juli 2026: Zuschlagsentscheidung durch den Gemeinderat 
sowie ggf. Bieterinformation nach § 134 GWB 
mit 10tägiger Wartefrist

Ggf. Ende Juli 2026:  Zuschlagserteilung durch die 
Gemeindeverwaltung nach Abschluss des 
Vergabeverfahrens

Ende Juli/Anfang August 2026 Redaktionelle Fertigstellung und 
Unterzeichnung des Energieeffizienzvertrages 
unter Wirksamkeitsvorbehalt der Genehmigung 
der Rechtsaufsicht

September 2026 Genehmigung der Rechtsaufsicht 

Voraussetzung für den rechtswirksamen Abschluss des Energieeffizienzvertrages 
und damit für die Projektumsetzung ist die Genehmigung der 
Rechtsaufsichtsbehörde nach § 87 Abs. 5 Satz 1 GemO BW. In der Regel wird der 
Wärmelieferungsvertrag in der Ausgestaltung als Energieeffizienzvertrag bei 
Vorfinanzierung durch den Contractor von den Genehmigungsbehörden als 
genehmigungsfähiges kreditähnliches Rechtsgeschäft angesehen. Diese 
Einzelgenehmigung wird bei Beachtung der Vorgaben der Rechtsaufsicht (Vergleich 
zur Selbstvornahme und Reduktion des Insolvenzrisikos) erteilt. Der 
Genehmigungsantrag kann erst nach Abschluss des Wärmeliefervertrags/ 
Energieeffizienzvertrages gestellt werden. Daher steht die Wirksamkeit dieser unter 
dem Vorbehalt des Erhalts der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht. 

Finanzierung der Beratung

Für die Konzepterstellung sowie die Vorbereitung und Begleitung des 
Vergabeverfahrens wurden Fördermittel im Rahmen der Förderrichtlinie ProEco 
(Programm zur Energie- und CO��-Einsparung in Kommunen / kommunale 
Infrastrukturprojekte) beantragt und in Höhe von 85.000 Euro bewilligt unter der 
zwingenden Fördervoraussetzung, bis zum 30. September 2026 einen 
rechtswirksamen Contracting-Vertrag abgeschlossen zu haben. Die Förderung deckt 
einen wesentlichen Teil der externen Planungs- und Beratungsleistungen ab. Der 
Eigenanteil der Gemeinde Oppenweiler wird aus Haushaltsmitteln finanziert.

Finanzierung der Wärmelieferung 

Die Umsetzungsstrategie sieht vor, dass durch den Energiedienstleister die Planung,
der Bau, der Betrieb, die Wartung und Instandhaltung und damit das Risiko der 
Wärmebereitstellung übernommen wird. Die Kosten für den laufenden Betrieb 



werden vollständig durch den beauftragten Contractor getragen. Der Contractor 
erhält im Gegenzug dazu von der Gemeinde über die Dauer des 
Wärmelieferungsvertrages ein Entgelt für die Wärmelieferung in Form eines Grund- 
und Arbeitspreises. Durch die Beteiligung der Gemeinde an den Investitionskosten in 
Form eines Investitionskostenzuschusses bzw. durch mögliche Vereinbarung der 
Zahlung des zu ermittelnden Restbuchwertes können die Wärmeentgelte 
entsprechend höher oder niedriger gehalten werden. 

Die entsprechenden Mittel hierfür sind im Haushalt der Gemeinde vorgesehen. 
Für einen Investitionskostenzuschuss sind 1.000.000 Euro in der mittelfristigen 
Finanzplanung eingeplant.

Dominik Meyer fasst den Inhalt der Sitzungsvorlage in einer Präsentation zusammen 
und beschreibt die weitere Vorgehensweise.

Auf Nachfrage führt er aus, dass die Modernisierung der Bühnenbeleuchtung bisher 
noch nicht betrachtet wurde. Man geht davon aus, dass durch die relativ seltene 
Benutzung der Bühnenbeleuchtung kein größeres Einsparungspotenzial zu erwarten 
ist. Eine Modernisierung ist aber jederzeit im laufenden Verfahren möglich.

Dominik Meyer informiert, dass beim Markterkundungsverfahren das Gebiet 
Schlossstraße, Schlosshofweg und Umgebung angeboten wurde, von Seiten der 
angefragten Contractoren gab es dazu aber keine Resonanz.
Der Vorsitzende ergänzt, dass mit jedem Contractor ein zweistündiges Gespräch 
stattgefunden hat. Hier wurden die Wünsche der Gemeinde dargestellt. Der jetzt 
dargestellte Ausschreibungsrahmen wäre der Weitreichenste zu Gunsten der 
Gemeinde.

Auf die Frage, warum die Gemeinde das Projekt nicht aus eigener Kraft stemmt, führt 
der Vorsitzende aus, dass die entstehenden Volumina schon für die Planung einer 
europaweiten Ausschreibung bedürften. Primäres Ziel ist aktuell eine neue 
Beheizung und die Energieeinsparung zu erreichen, die restlichen technischen 
Anlagen werden auf absehbare Zeit weiter funktionieren. Der Vorsitzende führt weiter 
aus, dass eine fachliche Begleitung unabdingbar ist. Als Vertragspartner ist mit sehr 
großen Gegenspielern zu rechnen. Für diese fachliche Begleitung ist eine Förderung 
in Höhe von 85.000 Euro zu erwarten.

Auf die Frage ob im Sommer eine Kühlung der Halle möglich ist wird ausgeführt, 
dass man aktuell davon ausgeht durch die Dachsanierung genügend Wärmeschutz 
zu erreichen. Durch den zusätzlichen Aufbau einer Fotovoltaikanlage ist eine 
Überhitzung der Halle nicht mehr zu erwarten. Eine aktive Kühlung würde einen 
kompletten Umbau der vorhandenen Lüftungsanlage bedeuten und würde den 
Energieverbrauch der Gemeindehalle im Sommer erhöhen. Dominik Meyer ergänzt, 
dass bei einer Entscheidung für eine aktive Kühlung der Gemeindehalle die 
Ausschreibung entsprechend angepasst werden könnte.

Weiter wird auf die Frage zur Pufferung von Energie für die Nachtstunden 
ausgeführt, dass dies angedacht war aber aufgrund der Größe des notwendigen 
Speichers nicht weiterverfolgt wurde.



Auf den Vorschlag hin, die Aussegnungshalle auf dem Friedhof in das 
Energiekonzept mit einzubeziehen wird ausgeführt, dass dies nicht wirtschaftlich zu 
realisieren wäre.

Aus der Mitte des Gremiums wird der Hinweis gegeben, dass die Sanierung der 
Dachflächen nicht mit den angedachten künftigen Anbauten kollidieren darf.

Aus der Mitte des Gremiums wird gewünscht vor dieser Beschlussfassung noch 
Informationen zur geplanten Sanierung der Gemeinde Halle (Tagesordnungspunkt 3 
dieser Sitzung) zu bekommen.

Florian Titze führt dazu aus, dass durch die Sanierung der Wärmeschutz deutlich 
verbessert wird, was im Umkehrschluss auch den Energieeintrag von außen 
verringern wird. Durch Wegnahme der Hälfte der transparenten Dachflächen kann 
hier schon viel erreicht werden. Es ist geplant mit zu öffnenden Flächen im Sommer 
eine sogenannte Nachtauskühlung zu erreichen. Hier wird vorgeschlagen, eine 
automatisierte Steuerung vorzusehen.

Zur Frage der Statik führt der Vorsitzende aus, dass die bisherige Dachkonstruktion 
die notwendige Tragfähigkeit besitzt. Die einzige Heizmöglichkeit der Halle sind die 
Deckenplatten, da der nachträgliche Einbau von Heizkörper oder einer 
Fußbodenheizung ausscheidet. 

Er informiert weiter, dass mit einer Vertragsdauer von 15 Jahren zu rechnen ist. Die 
Rechtsaufsichtsbehörde wird den Vertrag genau prüfen – auch zur Thematik bei 
Nichterfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung des Contractors. 

Auf Wunsch des Gemeinderats wird der Beschluss zu diesem Tagesordnungspunkt 
erst nach dem Beschluss zum Tagesordnungspunkt 3 dieser Sitzung gefasst.

Nach der Diskussion und Beschlussfassung des Tagesordnungspunkt 3 findet die 
Beschlussfassung statt.
Der Gemeinderat fasst mit 13 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n) und 0 Enthaltung(en) 
folgenden Beschluss:

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Oppenweiler beschließt die Durchführung eines 
EU-weiten Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb gemäß §§ 14 Abs. 
3 i. V. m. 17 VgV zur Auswahl eines Contractors für ein Energieliefer-Contracting 
(Wärmelieferung einschließlich Effizienzmaßnahmen für die Liegenschaften 
Freibad und Gemeindehalle).

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung 
und Umsetzung des Vergabeprozesses bis zum Abschluss eines 
rechtswirksamen Contracting-Vertrags durchzuführen.

3. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, die fachtechnische Begleitung (Terra 
Consulting GmbH) und die rechtliche Begleitung (vergaberechtlich durch w2k 
Wurster Weiß Kupfer Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, RA Alfred Bauer sowie 
vertragsrechtlich durch RA Matthias Weise) sicherzustellen.



Sanierung der Gemeindehalle – Vergabe der Planungsleistungen für die 
Dachsanierung

Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt, er verweist dazu auf die Sitzungsvorlage 
GRS-99/2025.

Ergänzend zu den geplanten Sanierungsmaßnahmen, die durch den Contractor 
ausgeführt werden sollen (Bau Wärmenetz und Wärmelieferung, PV-Anlagen, 
Stromnetz, Optimierung Lüftungsanlage, Deckenstrahlplatten, Umrüstung 
Beleuchtung), plant die Gemeinde die Sanierung des Daches der Gemeindehalle, 
um den Wärmeschutz und die Luftdichtheit zu verbessern. 

Das vom Ingenieurbüro Bauphysik5 abgegebene Honorarangebot in Anlehnung an 
die HOAI (2013) § 34, Honorarzone II, Mittelsatz 50%, für die Sanierung der 
Steildachflächen und der Shed-Oberlichter an der Gemeindehalle Oppenweiler, 
umfassen teilweise die Vorplanung, die Entwurfs- und Ausführungsplanung, die 
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, die Vorbereitung und das Mitwirken bei 
den Vergaben sowie die Bauüberwachung.

Bei geschätzten Nettobaukosten von 1.216.655,00 Euro, beträgt das Nettohonorar 
für das Planungsbüro 133.030,88 Euro. Aktuell ist der BgA „Gemeindehalle“ zu 40% 
vorsteuerabzugsberechtigt.

Im Haushalt der Gemeinde sind im Jahr 2026 200.000 Euro für Planungskosten 
eingeplant. 

Florian Titze führt aus, dass in der Ausgangslage die Schließung der Hälfte der 
Sheds (Dachflächenfenster) geplant wurde. Die verbleibenden Sheds können 
aufgrund ihrer Konstruktion keinen so guten Wärmedämmungswert erreichen wie 
beispielsweise Mauerwerk oder richtige Fenster. Es ist also abzuwägen zwischen 
einem gewissen Wärmeverlust und einer natürlichen Beleuchtung oder einer 
Komplettschließung des Dachs bei dann ausschließlicher künstlicher Beleuchtung. 

Er informiert weiter, dass die Sanierung der Schrägdachflächen technisch sehr leicht 
umzusetzen ist. Hier gilt es die vorhandenen Luftdurchlässigkeiten zu finden und zu 
schließen. Aufgrund der großen Flächen entstehen auch hohe Kosten der Sanierung.

Auf Nachfrage führt Florian Titze aus, dass eine komplette Schließung des Daches 
und eine künstliche Beleuchtung unter den Wärmeplatten möglich ist. Es wäre 
architektonisch schade, die natürliche Lichtquelle zu entfernen. 
Er führt weiter aus, dass eine Schließung der Fläche zugunsten weiterer 
Fotovoltaikpaneele statisch nicht möglich ist.

Aus der Mitte des Gremiums wird auf den Vorteil der vollständigen Schließung in 
Bezug auf Reinigung und Wartung der Glasflächen hingewiesen.

Der Gemeinderat fasst mit 13 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n) und 0 Enthaltung(en) 
folgenden Beschluss:



Das Ingenieurbüro Bauphysik5 aus Backnang wird mit den Planungsleistungen für 
die Sanierung des Daches entsprechend des Honorarangebots vom 30. Oktober 
2025 beauftragt. 

Investitionsprogramm 2026 bis 2029 – Verabschiedung

Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt, er verweist dazu auf die Sitzungsvorlage 
GRS-100/2025.

Die Verwaltung regt an, auch für das Haushaltsjahr 2026 die Investitionen vorab zu 
beraten und festzulegen. Das Beratungsergebnis bildet die Grundlage für den 
Haushalts- und Wirtschaftsplanentwurf 2026.

Das in den Anlagen jeweils dargestellte Investitionsprogramm enthält alle 
vermögensrelevanten Beschaffungen sowie Tief- und Hochbauprojekte, die innerhalb 
des Zeitraums 2026 bis 2029 realisiert werden sollen.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen hängt entscheidend von den finanziellen 
Möglichkeiten der Gemeinde Oppenweiler im jeweiligen Haushaltsjahr ab.

Vor diesem Hintergrund sollten die Maßnahmen des umfangreichen 
Investitionsprogramms 2026 bis 2029 nur nach sorgfältiger Prüfung der 
Notwendigkeit angegangen werden, zumal eine Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen befürchtet werden muss.

Das Programm beinhaltet in 2026 wieder wichtige Infrastrukturmaßnahmen, die unter 
anderem mit einer Förderung des Landes oder des Bundes umgesetzt werden 
sollen.

Für das neue Feuerwehrfahrzeug sollen 520.000 Euro für das Fahrgestell, den 
Aufbau und einen Kompressor eingestellt werden. Im Gegenzug kann mit einer 
Zuwendung des Landes in Höhe von 96.000 Euro gerechnet werden.

Für die umfassende energetische Sanierung der Gemeindehalle werden insgesamt 
5.000.000 Euro, hiervon 200.000 Euro in 2026 für Planung, veranschlagt. Nachdem 
die Gemeindehalle im Sanierungsgebiet „Nördliche Hauptstraße“ liegt, wurde ein 
Antrag auf Aufstockung der Finanzhilfen im Landessanierungsprogramm gestellt. 

Zudem soll im Rahmen des Landessanierungsprogramms die Neugestaltung der 
Straße „Im Rank“ erfolgen. Hierzu sind insgesamt 500.000 Euro, hiervon 
300.000 Euro in 2026, vorgesehen. Gleichzeitig ist die Kanalerneuerung 
(205.000 Euro) und die Erneuerung der Wasserleitung (110.000 Euro netto) 
eingeplant.

Für den Erwerb von drei Praxiseinheiten im Haus der Gesundheit sind insgesamt 
2.800.000 Euro veranschlagt, davon 2.000.000 Euro in 2026.

Als eine weitere langjährige und umfassende Maßnahme stellt sich die Sanierung der 
Kläranlage dar. Hierzu sind im Jahr 2026 vorerst Planungskosten in Höhe von 
100.000 Euro eingestellt. Um die Kläranlage bis zur Sanierung weiterhin 



funktionstüchtig zu halten, ist u.a. der Austausch der in die Jahre gekommenen 
Dosierungsanlage notwendig.

Zur möglichen Erleichterung für den Haushaltsausgleich können ab 2026 
Sanierungen von Straßendeckschichten über 250 qm wieder investiv veranschlagt 
werden. Für verschiedene Straßendeckensanierungen im Ortsgebiet werden 
Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 185.000 Euro eingeplant.  

Weiter nennenswert ist die Investitionsumlage an den Wasserverband Murrtal mit 
1.100.000 Euro in 2026. Hierbei handelt es sich um den Anteil der Gemeinde 
Oppenweiler von 45 % an den nicht durch das Land gedeckten Kosten (Landesanteil 
70 %) zum Bau des „Hochwasserrückhaltebeckens Oppenweiler“. Nachdem die 
eingeplanten Mittel aus dem Jahr 2025, gemäß Baustand, nicht vollständig 
abgerufen werden können, sind diese nochmals neu zu veranschlagen.

Weitere Investitionen, die in 2025 oder in den Vorjahren noch nicht umgesetzt 
werden konnten, müssen in 2026 und den Folgejahren neu veranschlagt werden. 
Betroffen sind zum Beispiel der Breitbandausbau, die umfassende Sanierung der 
Gemeindeliegenschaften Schlossstraße 11 (ausstehendes Gewerk Heizungsbau) 
und Staige 3. Ebenfalls wurden die umfänglichen Zuwendungen des Bundes und 
Landes für den Breitbandausbau neu veranschlagt.

Alle weiteren Investitionen können den Anlagen zu dieser Vorlage entnommen 
werden.  

Kämmerin Claudia Kurz geht mit ihrer Präsentation auf einzelne Positionen der 
Investitionsplanung ein. Sie stellt unter anderem dar, dass durch die hohe 
Gewerbesteuereinnahme aus dem Jahr 2024 keine Zuweisungen aus dem 
Finanzausgleichsgesetz (FAG) im Jahr 2026 zu erwarten sind.

Im Gremium wird die schwierige Finanzlage der Gemeinde erkannt. Es wird 
festgestellt, dass für den Jugendtreff bisher keine weiteren Mittel veranschlagt 
wurden. Der Vorsitzende führt dazu aus, dass hier von Seiten der Verwaltung keine 
weiteren Investitionen bereits in 2026 geplant waren.
Es wird ausgeführt, dass der mögliche Anbau an die Gymnastikhalle in der 
mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden soll.

Auf Nachfrage stellt Kämmerin Claudia Kurz dar, dass eine Kreditaufnahme im Jahr 
2026 nicht auszuschließen ist. Durch die ständigen Steigerungen bei den 
Personalkosten, den Betriebsmitteln und den chemischen Produkten verschlechtert 
sich der Ergebnishaushalt, diese Mittel stehenden im Finanzhaushalt dann nicht 
mehr zur Verfügung.

Der Vorsitzende ergänzt, dass Hoffnung darauf besteht, dass die versprochenen 
Bundesmittel (Sondervermögen) schnellstmöglich den Kommunen zur Verfügung 
stehen.

Auf Nachfrage führt der Vorsitzende weiter aus, dass die 
Hochwasserschutzmaßnahmen im Rohrbachtal erst nach der Fortschreibung der 
Hochwassergefahrenkarten weiterverfolgt werden können, daher wurden die Mittel 
für dieses Projekt geschoben.



Der Gemeinderat fasst jeweils einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der vorgelegte Entwurf des Investitionsprogramms 2026 ff. sowie der 
Entwurf des Investitionsprogramms 2026 ff. für den Eigenbetrieb 
Wasserversorgung wird, vorbehaltlich der Sicherstellung der Finanzierung 
der Maßnahmen, zugestimmt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Basis des Investitionsprogramms 
2026 ff. sowie des Investitionsprogramms 2026 ff. für den Eigenbetrieb 
Wasserversorgung den Haushalts- und Wirtschaftsplanentwurf 2026 
aufzustellen.

Neukalkulation der Wasserversorgungsgebühr 2026 – 11. Änderung der 
Satzung über die Wasserversorgungssatzung

Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt, er verweist dazu auf die Sitzungsvorlage 
GRS-101/2025.

Für das Jahr 2026 muss die Wasserversorgungsgebühr neu kalkuliert werden. Der 
Kalkulationszeitraum wurde vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026 gewählt. 

Die Gebührenkalkulation der Allevo Kommunalberatung lag dem Gremium vor.

Von der Möglichkeit, die Gebührenkalkulation auf einen längeren Zeitraum (bis zu 
fünf Jahre) abzustellen, wird kein Gebrauch gemacht. Der einjährige 
Kalkulationszeitraum wurde gewählt, da aufgrund von Umstellungsarbeiten Vorjahre 
noch nicht abgerechnet sind und daher Vorjahresverluste in der Kalkulation nicht 
berücksichtigt werden können.

Neben den allgemeinen Kostensteigerungen bei den Personal- und Sachkosten wirkt 
sich insbesondere die Fertigstellung der NOW Wasserversorgungskonzeption und 
auch die Sanierung des Hochbehälters auf die Entwicklung der 
Wasserverbrauchsgebühr aus. Die umfangreichen Investitionen zur Ertüchtigung der 
Wasserversorgung machen sich in deutlich höheren Abschreibungen bemerkbar. Ein 
Teil der Abschreibungen wird durch die Pachtzahlungen der NOW refinanziert. Seit 
1. Oktober 2023 erfolgt die Lieferung von Reinwasser in vollem Umfang von der 
NOW. Dies führt auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarungen mit der NOW 
zu einer Erhöhung der Bezugsrechte und in der Folge dessen zu steigenden 
Aufwendungen für die zu leistenden Umlagen. Die rückläufige Wasserbezugsmenge 
und die dadurch etwas niedrigeren Aufwendungen für den Fremdwasserbezug 
gleichen diese Mehraufwendungen nicht aus. Zudem wird aufgrund einer 
erforderlichen Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2026 und die Umschuldung 
bestehender innerer Darlehen mit einer Steigerung bei den Zinsaufwendungen 
gerechnet.

Die Gebühren sind nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) höchstens so 
zu bemessen, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt 
ansatzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Zu den ansatzfähigen Kosten 
gehören in der Gebührenkalkulation nach § 14 Abs. 3 Satz 1 KAG auch eine 
angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und angemessene Abschreibungen. 



Für die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 14 Abs. 3 KAG das um Beiträge, 
Zuweisungen und Zuschüsse Dritter gekürzte Anlagekapital (Anschaffungs- und 
Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen) zugrunde zu legen.

Allerdings kann sich bei den nach den Grundsätzen des KAG kalkulierten 
Wasserversorgungsgebühren ein ertragssteuerpflichtiger Gewinn ergeben und zwar 
in dem Umfang, in dem die Eigenkapitalzinsen die Fremdkapitalzinsen übersteigen. 
Denn nach dem Ertragssteuerrecht sind anstelle der kalkulatorischen Zinsen lediglich 
die tatsächlichen Fremdkapitalzinsen ansatzfähig. 

Damit keine Steuerpflichten entstehen, sollen bei einem in der Satzung geregelten 
Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht in der Gebührenkalkulation nur die 
steuerlich ansatzfähigen Fremdkapitalzinsen berücksichtigt werden, sofern keine 
Verlustvorträge bestehen, die gegebenenfalls zum Ausgleich herangezogen werden 
können. Dies führt zu einer Entlastung des Gebührenzahlers im 
Kalkulationszeitraum. 

Generell sollte überlegt werden, ob der Verzicht auf die Erzielung eines Gewinns 
nach § 1 Abs. 5 der Wasserversorgungssatzung aufgehoben wird, um aus Sicht des 
KAG kostendeckende Gebührensätze festlegen zu können. Dies wird 
zwischenzeitlich auch von der Gemeindeprüfungsanstalt so empfohlen, um 
Ergebnisschwankungen ausgleichen zu können.

Der auf der Grundlage steuerlicher Aspekte kalkulierte Gebührensatz beläuft sich 
somit auf (Gebührenkalkulation Seite 13):

Verbrauchsgebühr 3,40 Euro je m³ netto bzw.

3,6380 Euro je m³ brutto (mit 7 % USt).

Dies bedeutet eine Erhöhung der Wasserverbrauchsgebühr um 0,11 Euro netto, das 
entspricht 3,34 % (bisher 3,29 Euro je m³ netto).

Die Wasserversorgungsgebühr hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt 
entwickelt:

Verbrauchsgebühr je m³

ab 1. Januar 2019 2,11 Euro

ab 1. Januar 2021 

ab 1. Januar 2023

ab 1. Januar 2025

ab 1. Januar 2026

2,42 Euro

2,45 Euro

3,29 Euro

3,40 Euro

Die Grundgebühren für die Wasserzähler wurden zum Haushaltsjahr 2025 zum 
letzten Mal angepasst. Sie bleiben unverändert.

Die örtliche Satzung muss an den geänderten Gebührensatz angepasst werden. 



Es wird darauf hingewiesen, dass aktuelle Entwicklungen zur 
Preisangabenverordnung eine Anpassung des Satzungsmusters für die 
Wasserversorgung erforderlich machten. Die Gebührensätze sind infolge dessen 
zusätzlich einschließlich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer mit sämtlichen 
vier Nachkommastellen in der Satzung anzugeben. Diesen Vorgaben wurde in der 
vorgelegten Änderungssatzung Rechnung getragen.

Kämmerin Claudia Kurz fasst dies Sitzungsvorlage anhand einer Präsentation 
zusammen.

Der Gemeinderat fasst jeweils einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Kalkulation der Wasserversorgungsgebühr wird wie folgt zugestimmt:

1.1.Der Gebührenkalkulation der Allevo Kommunalberatung vom 5. November 
2025 (Anlage 1) wird zugestimmt. Sie hat dem Gemeinderat bei der 
Beschlussfassung über die Gebührensätze vorgelegen. Die Gemeinde 
erhebt Gebühren für ihre öffentliche Einrichtung Wasserversorgung. Sie 
wählt als Gebührenmaßstab für die Verbrauchsgebühr weiterhin den 
Frischwassermaßstab und erhebt die Grundgebühr gestaffelt nach der 
Zählergröße (Q3).

1.2.Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum der Gebührenkalkulation vom 
1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026 wird zugestimmt.

1.3.Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Abschreibungssätzen, 
Zinssätzen, der Abschreibungs- und Verzinsungsmethode sowie den 
weiteren Ermessensentscheidungen (vgl. Erläuterungen Ziff. 13) wird 
ausdrücklich zugestimmt.

1.4.Die Gemeinde Oppenweiler hat die Gewinnerzielungsabsicht in § 1 Abs. 5 
der Wasserversorgungssatzung ausgeschlossen. Um einen nach 
Steuerrecht für das jeweilige Jahresergebnis zu erwartenden Gewinn zu 
vermeiden, werden steuerrechtliche Aspekte in der Gebührenkalkulation 
besonders berücksichtigt. Die hierdurch entstehenden Veränderungen 
gegenüber einer rein am Kommunalabgabenrecht orientierten Kalkulation 
sind dargestellt und beschrieben. Der Gemeinderat stimmt diesen zu. 
Gebühren nach rein abgabenrechtlichen Aspekten sollen nicht erhoben 
werden.

1.5.Auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation werden die 
Wasserverbrauchsgebühren für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 31. 
Dezember 2026 wie folgt festgesetzt:

netto brutto (mit 7 % USt)

Wasserverbrauchsgebühr 3,40 Euro/m³ 3,6380 Euro/m³

2. Die 11. Satzung zur Änderung der Wasserversorgungssatzung vom 29. 
November 2005 wird in der Fassung der Anlage 2 erlassen. Die Satzung tritt 
zum 1. Januar 2026 in Kraft.



Neukalkulation der Abwassergebühren 2026 – 9. Änderung der Satzung über 
die öffentliche Abwasserbeseitigung

Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt, er verweist dazu auf die Sitzungsvorlage 
GRS-102/2025.

Für das Jahr 2026 muss die Abwassergebühr neu kalkuliert werden. Der 
Kalkulationszeitraum wurde vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026 gewählt. Die 
Wasser- und die Abwassergebühren sollen wie bisher parallel zu den 
Wasserversorgungsgebühren neu kalkuliert werden. Durch die Umstellung auf eine 
einjährige Kalkulation bei den Wasserversorgungsgebühren, wird auch bei den 
Abwassergebühren eine einjährige Kalkulation vorgenommen.

Die Gebührenkalkulation wurde an die Allevo Kommunalberatung vergeben und ist 
dieser Vorlage in Anlage 1 beigelegt.

Von der Möglichkeit, die Gebührenkalkulation auf einen längeren Zeitraum (bis zu 
fünf Jahre) abzustellen, wird kein Gebrauch gemacht. 

In der Gebührenkalkulation wurden die allgemeinen Personal- und 
Sachkostensteigerungen soweit bekannt berücksichtigt. Die Kostenentwicklung ist in 
Anlage 1 der Gebührenkalkulation 2026 (S. 16) dargestellt. Diese Kostenaufstellung 
zeigt deutlich, dass vor allem bei den Unterhaltungsaufwendungen mit 
Mehraufwendungen zu rechnen ist, die eine Anhebung der Abwassergebühren zur 
Folge haben.

Der Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals hat sich bislang 
am Mischzinssatz des tatsächlichen durchschnittlichen Fremdkapitalzinssatzes der 
Gemeinde orientiert und betrug 2,5 %. Da sich das Zinsniveau für innere Darlehen 
am marktüblichen Zinsniveau orientieren soll, steigt der durchschnittliche 
Fremdkapitalzinssatz. Im Interesse einer gleichmäßigen Gebührenbelastung wird wie 
bereits bei der Gebührenkalkulation 2025 auf eine langfristige Betrachtung der 
Zinsentwicklung abgestellt. Daher wird auf den Durchschnittszinssatz der 
Umlaufrenditen inländischer Schuldverschreibungen über die letzten 30 Jahre 
zurückgegriffen, der derzeit bei 2,8 % (Vorjahr: 2,9 %) liegt.

Bei der Gebührenkalkulation gilt das Kostendeckungsprinzip nach dem 
Kommunalabgabengesetz (KAG). Das bedeutet, dass maximal eine Kostendeckung 
von 100 % anzustreben ist. Ergeben sich am Ende eines Bemessungszeitraumes 
Kostenüberdeckungen, so hat die Gemeinde gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG die 
Pflicht, diese innerhalb der fünf folgenden Jahre auszugleichen. Ergeben sich am 
Ende des Bemessungszeitraums Kostenunterdeckungen, so hat die Gemeinde die 
Möglichkeit, diese innerhalb des folgenden fünf Jahre auszugleichen, wozu sie aber 
nicht verpflichtet ist.

Es sind keine Vorjahresergebnisse zum Ausgleich vorhanden, die bei der 
Gebührenkalkulation für 2026 zu berücksichtigen sind (vgl. Anlage 18 der 
Gebührenkalkulation).



Nach § 78 Abs. 2 GemO BW hat die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben die 
erforderlichen Erträge soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für Leistungen 
(Abwasserbeseitigung) zu beschaffen. 

Für die zentrale Abwassergebühr, bestehend aus der Schmutz- und 
Niederschlagswassergebühr, ergeben sich nach der Gebührenkalkulation folgende 
kostendeckende Gebührensätze:

Anteil Schmutzwassergebühr 3,76 Euro je m³

Anteil Niederschlagswassergebühr 0,91 Euro je m²

Dies bedeutet eine Erhöhung der Gebühr bei der Schmutzwasserbeseitigung um 
0,28 Euro je m³, das entspricht rund 8 % (bisher 3,48 Euro je m³), und bei der 
Niederschlagswasserbeseitigung um 0,09 Euro, das entspricht rund 11 % (bisher 
0,82 Euro je m²).

Die Abwassergebühren haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Schmutzwasser je m³ Niederschlagswasser je m²

ab 1. Januar 2017 2,51 Euro 0,83 Euro

ab 1. Januar 2019 1,94 Euro 0,46 Euro

ab 1. Januar 2021 

ab 1. Januar 2023

ab 1. Januar 2025

ab 1. Januar 2026 (geplant)

2,04 Euro

3,08 Euro

3,48 Euro

3,76 Euro

0,46 Euro

0,77 Euro

0,82 Euro

0,91 Euro

Die örtliche Satzung muss an die geänderten Gebührensätze gemäß Anlage 2 
angepasst werden. 

Die Satzung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft. 

Kämmerin Claudia Kurz fasst die Sitzungsvorlage anhand einer Präsentation 
zusammen. Auf Nachfrage führt sie aus, dass sich Investitionen über die 
Abschreibung in der Höhe der Abwassergebühren niederschlagen.

Der Vorsitzende ergänzt, dass durch die gesplittete Abwassergebühr der Anreiz darin 
besteht, Flächen zu entsiegeln und Niederschlagswasser versickern zu lassen. Da 
die Abwassergebühr am Aufkommen des Frischwassers bemessen wird wirkt sich 
die Einsparung von Trinkwasser auch unmittelbar auf die Abwassergebühren aus.



Der Gemeinderat fasst jeweils einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr wird wie folgt zugestimmt: 

1.1.Der Gebührenkalkulation der Allevo Kommunalberatung vom 5. November 
2025 wird zugestimmt. Sie hat dem Gemeinderat bei der Beschlussfassung 
über die Gebührensätze vorgelegen. Die Gemeinde erhebt Gebühren für ihre 
öffentliche Einrichtung Abwasserbeseitigung und wählt als Gebührenmaßstab 
den gesplitteten Maßstab, bei dem die Kosten nach Schmutz- und 
Niederschlagswasserbeseitigung aufgeteilt werden. Der Schmutzwasseranteil 
wird nach dem Frischwassermaßstab bemessen. Der 
Niederschlagswasseranteil wird nach den angeschlossenen bebauten und 
versiegelten Flächen berücksichtigt.

1.2.Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum der Gebührenkalkulation vom 
1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026 wird zugestimmt.

1.3.Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Abschreibungssätzen, 
Zinssätzen, der Abschreibungs- und Verzinsungsmethode sowie den 
weiteren Ermessensentscheidungen (vgl. Erläuterungen Ziff. 13) wird 
ausdrücklich zugestimmt.

Der Gemeinderat beschließt, den kalkulatorischen Zinssatz auf Grundlage 
des Durchschnittszinses der Umlaufrenditen inländischer 
Inhaberschuldverschreibungen über die letzten 30 Jahre mit 2,8 % 
anzusetzen.

1.4.Der Straßenentwässerungsanteil wird, wie in der Gebührenkalkulation 
berücksichtigt, mit folgenden Prozentsätzen angesetzt:

Aus den Betriebskosten:
Mischwasserkanäle, Zuleitungssammler und Regenüberlaufbecken 13,5 %
Modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW Str. und RW Hof) 17,3 %
Regenwasserkanäle 27,0 %
Kläranlagen 1,2 %

Aus den kalkulatorischen Kosten:
Mischwasserkanäle, Zuleitungssammler und Regenüberlaufbecken 27,0 %
Modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW Str. und RW Hof) 35,0 %
Regenwasserkanäle und Regenrückhaltebecken 50,0 %
Kläranlagen 5,0 %

1.5.Die Kosten der Abwasserbeseitigung werden, wie in der Gebührenkalkulation 
berücksichtigt, mit folgenden Prozentsätzen auf die 
Schmutzwasserbeseitigung (SW) und Niederschlagswasserbeseitigung (NW) 
aufgeteilt:

Aufteilung der Betriebskosten: SW NW
Mischwasserkanäle 50,0 % 50,0 %
Modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW-Str. und Hof) 77,0 % 23,0 %
Schmutzwasserkanäle 100,0 % 0,0 %



Regenwasserkanäle 0,0 % 100,0 %
Modifizierte Regenwasserkanäle (RW Dach) 0,0 % 100,0 %
Zuleitungssammler 50,0 % 50,0 %
Regenüberlaufbecken 50,0 % 50,0 %
Kläranlagen 90,0 % 10,0 %

Aufteilung der kalkulatorischen Kosten: SW NW
Mischwasserkanäle 46,0 % 54,0 %
Modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW-Str. und Hof) 85,0 % 15,0 %
Schmutzwasserkanäle 100,0 % 0,0 %
Regenwasserkanäle 0,0 % 100,0 %
Modifizierte Regenwasserkanäle (RW Dach) 0,0 % 100,0 %
Zuleitungssammler 46,0 % 54,0 %
Regenrückhaltebecken und modifiziertes RRB (RW Dach) 0,0 % 100,0 %
Regenüberlaufbecken 46,0 % 54,0 %
Kläranlagen 90,0 % 10,0 %

1.6.Auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation werden die 
Abwassergebühren für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 
2026 wie folgt festgesetzt:

Schmutzwassergebühr 3,76 
Euro/m³

Niederschlagswassergebühr 0,91 
Euro/m²

2. Die 9. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung vom 20. Dezember 2011 wird in der Fassung der Anlage 1 
erlassen. Die Satzung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft.

Erhöhung der Hundesteuersätze zum 1. Januar 2026

Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt, er verweist dazu auf die Sitzungsvorlage 
GRS-103/2025.

Die Hundesteuer wurde zuletzt zum 1. Januar 2015 angepasst. Daher schlägt die 
Verwaltung vor, die Hundesteuersatzung folgendermaßen zu ändern:

Erhöhung des Steuersatzes für den Ersthund von 96 Euro auf 120 Euro, für den 
zweiten und jeden weiteren Hund von 192 Euro auf 240 Euro und für einen 
Kampfhund von 600 Euro auf 700 Euro und für jeden weiteren Kampfhund auf 
1.400 Euro.

Der Vergleich mit den Nachbarkommunen zeigt, dass die Gemeinde Oppenweiler 
relativ geringe Hundesteuersätze hat und daher eine moderate Erhöhung im 
vorgeschlagenen Maße vertretbar ist.

Die Hundesteuer begleicht zum einen Teil den Aufwand für die Beseitigung der 
Hinterlassenschaften der Vierbeiner und dient vor allem aber dem Zweck, einer 
übermäßigen Hundehaltung entgegenzuwirken.



Der Vorsitzende führt aus, dass im Rems-Murr-Kreis der durchschnittliche 
Hundesteuersatz im Jahr 2024 bei einer 115 Euro lag. Er führt weiter aus, dass die 
Hundesteuer letztmals vor zehn Jahren erhöht wurde. 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in 
Oppenweiler vom 5. November 1996 wird entsprechend der Anlage 1 gefasst. Die 
Satzung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft.

Räume für die Jugend – Zwischenstand der Standortsuche und Auftrag für 
Machbarkeitsstudien

Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt, er verweist dazu auf die Sitzungsvorlage 
GRS-104/2025.

Die Kommission „Räume für die Jugend“ hat sich am 9. Oktober 2025 zu einer ersten 
Sitzung getroffen. Im Vorfeld war von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit den 
Jugendarbeitern eine Matrix entwickelt worden, mit der die Auswahl unter den 
verschiedenen Standortoptionen objektiviert werden sollte. In die Matrix wurden 
folgende neun Standortoptionen aufgenommen:

A) Schlosshofweg 4 – Umbau

B) Jahnstraße 8 – Umbau

C) Rietenauer Weg – Neubau

D) Hauptstraße 39 – ehemaliger Jugendtreff

E) Murrwiesenstraße (5) – Neubau

F) Sportgelände Rohrbachtal – Neubau

G) Wilhelmsheimer Straße (14) – Neubau

H) Karlsbader Straße (8) – Neubau

I) Elbinger Straße (Spielplatz) – Neubau

Für die Bewertung wurden folgende 14 Kriterien mit einer entsprechenden 
Gewichtung 
(1 = unwichtig bis 5 = sehr wichtig) einbezogen: 

Realisierbarkeit, Nähe zum Ortskern, Sicherheit, Aufenthaltsqualität, Räumlichkeiten
(>150 m², 3 Räume), Betriebskosten, Freizeitwert nähere Umgebung, Infrastruktur 
(Parkplätze, Außenbereich), Lärm- und Nachbarschaftsverträglichkeit, 
Barrierefreiheit, Flexibilität der Räumlichkeiten, Zustand des Gebäudes, öffentliche 
Fördermittel und (als ein Kriterium zusammengefasst:) FNP, Baurecht, Erschließung



In der Kommission wurde für jeden Standort die Bewertung vorgenommen und es 
entstand eine eindeutige Reihenfolge. Maximal waren 510 Punkte zu erreichen:

1. Wilhelmsheimer Straße – Neubau 407 Punkte

2. Murrwiesenstraße – Neubau 406 Punkte

3. Schlosshofweg – Umbau 388 Punkte

4. Rietenauer Weg – Neubau 374 Punkte

(5. Elbinger Straße – Neubau 372 Punkte)

(6. Sportgelände Rohrbachtal – Neubau 362 Punkte)

(6. Karlsbader Straße – Neubau 362 Punkte)

8. Jahnstraße 8 – Umbau 335 Punkte

(9. Hauptstraße 39 – ehem. Jugendtreff 308 Punkte)

Für die in Klammern gesetzten Standorte haben die Jugendsozialarbeiter im 
Nachgang ein ablehnendes Veto eingelegt. Diese Standorte werden grundsätzlich 
bzw. aus mehreren Gründen abgelehnt. Diesem Urteil schloss sich die Kommission 
an.

Somit ergab sich aus der Gesamtschau kein eindeutiges Ergebnis, wobei die beiden 
Standorte Murrwiesenstraße und Wilhelmsheimer Straße nahezu die gleichen Werte 
erreicht haben. Sie liegen auch deutlich vor den anderen Optionen.

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, für die beiden Standorte konkrete 
Machbarkeitsstudien mit Kostenschätzungen zu beauftragen. Es soll dafür ein 
geeignetes Architekturbüro beauftragt werden. 

Für die Erarbeitung der Vorentwürfe soll ein angemessener Betrag von 5.000 Euro je 
Standort angeboten werden.

Die Mittel werden über den Haushaltsplan 2026 zur Verfügung gestellt.

Aus der Mitte des Gremiums wird festgestellt, dass beide Standorte machbar sind, 
hierzu benötigt man keine weitere Untersuchung. Es ist auch offenkundig, dass ein 
Neubau in der Wilhelmsheimer Straße wesentlich höhere Kosten verursachen wird.
Weiter ist man sich einig, dass bei der Umsetzung in der Wilhelmsheimer Straße 
weitere Flächenbedürfnisse, beispielsweise aus dem Sportentwicklungskonzept, mit 
geprüft werden müssten. Die finanzielle Lage der Gemeinde lässt aber ein solches 
Projekt momentan nicht zu.

Aus der Mitte des Gemeinderats wird der Antrag gestellt, nur noch den Standort 
Murrwiesenstraße 3 weiterzuverfolgen.

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss:



1. Es wird nur noch der Standort auf dem Gelände "Murrwiesenstraße 3" 
weiterverfolgt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt Angebote für ein Gebäude mit einer Nutzfläche 
von 150 m² in Holzständerbauweise und in Containerbauweise einzuholen. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Bebaubarkeit (inklusive 2er Garagen für 
das DRK) technisch und rechtlich zu prüfen. 

Anpassung des Zuschusses an den KK-Schützenverein Zell e.V. zu den 
Betriebskosten des Schützenhauses

Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt, er verweist dazu auf die Sitzungsvorlage 
GRS-105/2025.

Der KK-Schützenverein Zell e.V. hat mit dem Schreiben vom 10. September 2025 
einen Antrag auf Erhöhung des Zuschusses zu den Betriebskosten des 
Schützenhauses in Zell gestellt. Der Gemeinderat hat letztmals im Jahr 2001 über 
den Zuschuss beschlossen. Seither bekommt der Verein einen pauschalen Zuschuss 
von 2.500 DM/Jahr bzw. seit 2002 von 1.250 Euro/Jahr. In der Zwischenzeit sind die 
Betriebskosten deutlich gestiegen. Der Verein hat einen Betrag von 12.800,01 Euro 
angemeldet. Nach Durchsicht der Unterlagen kann ein Betrag von 11.197,46 Euro 
als Betriebskosten anerkannt werden. 

Der Verein gibt einen Anteil von 40 % für den Betrieb der Gaststätte an. Dieser 
Kostenanteil darf von der Gemeinde nicht bezuschusst werden. Alleine der Anteil für 
die Sportnutzung ist zuschussfähig. Es handelt sich um einen Betrag von 
6.718,48 Euro/Jahr. 

Vereine, die ausschließlich gemeindeeigene Einrichtungen nutzen, tragen mit der 
„Miete“ ca. 25 % der Kosten, die der Gemeinde entstehen. 75 % sind dann 
sozusagen der Abmangel, den die Allgemeinheit trägt. Legt man diesen Maßstab an 
das Schützenhaus, so sollte beim Verein ein „Eigenanteil“ von 25 % verbleiben und 
die restlichen 75 % sollten von der Gemeinde übernommen werden. Der 
Gemeinderat hat mit diesem Maßstab zuletzt im Jahr 2019 den 
Betriebskostenzuschuss an die SGOS für das Vereinsheim beschlossen. 

Die Verwaltung schlägt vor, dass der KK-Schützenverein Zell e.V. ab dem Jahr 2026 
einen pauschalen Zuschuss von 5.100 Euro/Jahr erhält. Dies entspricht einem Wert 
von ca. 75 % der ungedeckten Kosten von zuletzt 6.718,48 Euro.

Die zusätzlichen Mittel sind in den Haushalt des Jahres 2026 einzustellen.

Aus der Mitte des Gremiums wird die gute Jugendarbeit des Vereins gelobt. 
Es ist gerechtfertigt an, nach 24 Jahren mit einem Antrag auf Anpassung des 
Betriebskostenzuschusses bei der Gemeinde vorzusprechen. 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der KK-Schützenverein Zell e.V. erhält ab dem Jahr 2026 einen Zuschuss zu den 
Betriebskosten des Schützenhauses von 5.100 Euro/Jahr.



Sitzungsvorlage Zuständig: Wiederhöft, Nadine

für den Gemeinderat AZ: 022.31; 816
Vorlagen-Nr.: GRS-98/2025

Sitzung am Beratungszweck: öffentlich
18.11.2025 Beschlussfassung

TOP 2. Durchführung eines Vergabeverfahrens für ein Energieliefer-Contracting 
für die Gemeindehalle und das Freibad im Verbund sowie die 
Umsetzung von Effizienzmaßnahmen in der Gemeindehalle     

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Oppenweiler beschließt die Durchführung eines EU-
weiten Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb gemäß §§ 14 Abs. 3 i. V. m. 
17 VgV zur Auswahl eines Contractors für ein Energieliefer-Contracting 
(Wärmelieferung einschließlich Effizienzmaßnahmen für die Liegenschaften Freibad 
und Gemeindehalle).

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung und 
Umsetzung des Vergabeprozesses bis zum Abschluss eines rechtswirksamen 
Contracting-Vertrags durchzuführen.

3. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, die fachtechnische Begleitung (Terra 
Consulting GmbH) und die rechtliche Begleitung (vergaberechtlich durch w2k Wurster 
Weiß Kupfer Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, RA Alfred Bauer sowie 
vertragsrechtlich durch RA Matthias Weise) sicherzustellen.

Sachverhalt:

Ausgangslage und Historie

Die Gemeinde Oppenweiler hat in den letzten Jahren systematisch Schritte unternommen, 
um die Wärmeversorgung auf nachhaltige und zukunftsfähige Weise neu zu gestalten. 
Gemeinsam mit weiteren Kommunen des Landkreises wurde im Konvoi-Verfahren eine 
kommunale Wärmeplanung unter Beauftragung der B.A.U.M. Consult GmbH durchgeführt.

Gleichzeitig hat die Gemeinde Überlegungen angestellt, eigene Liegenschaften energetisch 
zu sanieren. Dabei sollten Maßnahmen identifiziert werden, die zu einer Reduktion des 
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Energieverbrauchs und damit der Betriebskosten führen, gleichzeitig aber auch in eine 
langfristige Gesamtstrategie zur Wärmeversorgung eingebettet werden können. 

Deshalb wurden parallel zur Wärmeplanung verschiedene gemeindeeigene Gebäude 
hinsichtlich ihres energetischen Zustands und ihres Wärmebedarfs analysiert. Ebenso 
wurden angrenzende Wohngebiete betrachtet, um Potenziale für eine zentrale 
Wärmeversorgung zu prüfen. Auf dieser Grundlage wurden mehrere sogenannte 
Fokusgebiete definiert, die aufgrund ihres Wärmebedarfs, ihrer räumlichen Nähe und ihres 
energetischen Sanierungsbedarfs ein besonderes Potenzial für eine effiziente, zentrale 
Versorgung aufweisen. Als Fokusgebiet 1 wurde dabei der Bereich mit dem Freibad, der 
Gemeindehalle, der Grund- und Hauptschule sowie angrenzenden Wohngebäuden 
festgelegt, das später auf das Freibad und die Gemeindehalle eingrenzt wurde.
Diese beiden Liegenschaften sollen künftig über ein Nahwärmenetz mit Wärme versorgt 
werden. Zusätzlich soll die energetische Sanierung der Gemeindehalle möglichst 
umfassend vorangetrieben werden. Geprüft wurde, ob die damit verbundenen Aufgaben 
(Planung, Finanzierung, Errichtung, den Betrieb und die Wartung der 
Wärmeversorgungsanlagen) durch einen externen Energiedienstleister (Contractor) 
übernommen werden können.  

Um das Interesse potenzieller Anbieter zu sondieren und erste Rückmeldungen aus dem 
Markt zu erhalten, führte die Verwaltung gemeinsam mit den oben genannten technischen 
und juristischen Beratern im Zeitraum von Januar bis April 2025 ein gesetzlich nach § 28 
Abs. 1 VgV statuiertes Markterkundungsverfahren durch. Auf Grundlage der Ergebnisse 
wurde beschlossen, sich zunächst auf die beiden Liegenschaften zu konzentrieren, die 
sowohl das größte Interesse der Contractoren hervorriefen als auch aufgrund veralteter 
Anlagentechnik den dringendsten Handlungsbedarf aufweisen. Dies sind das Freibad und 
die Gemeindehalle. 

Für die Gemeindehalle sollen im Rahmen des Contracting-Verfahrens zusätzlich 
notwendige Sanierungsmaßnahmen sowie wirtschaftlich sinnvolle Effizienzmaßnahmen 
ausgeschrieben werden. Diese Maßnahmen wurden im Vorfeld in Zusammenarbeit der 
Ingenieurbüros Bauphysik 5 Beratende Ingenieure PartGmbB und Terra Consulting 
erarbeitet und hinsichtlich ihres Kosten-Nutzen-Verhältnisses bewertet.

Zur Konzeptentwicklung und zur Begleitung des Vergabeverfahrens hat die Gemeinde 
Fördermittel nach der Richtlinie ProEco (Programm zur Energie- und CO��-Einsparung in 
Kommunen / kommunale Infrastrukturprojekte) beantragt und bewilligt bekommen. 
Zwingende Fördervoraussetzung ist, dass bis zum 30. September 2026 rechtswirksamer, 
beidseitig unterzeichneter Contracting-Vertrag vorliegt. Diese Frist stellt die Vorgabe und 
den zeitlichen Rahmen für das Vergabeverfahren und einer Genehmigung durch die 
Rechtsaufsicht nach § 87 Abs. 5 GemO dar. 
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Ziele und Zweck des Vorhabens

Mit dem geplanten Energieliefer-Contracting verfolgt die Gemeinde Oppenweiler das Ziel, 
die Wärmeversorgung ihrer kommunalen Liegenschaften effizient, wirtschaftlich und 
klimafreundlich zu gestalten. Durch die Einbindung eines externen Contractors sollen 
Investitions- und Betriebsrisiken minimiert und gleichzeitig eine moderne, nachhaltige 
Anlagentechnik realisiert werden.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Liegenschaften Freibad und Gemeindehalle, deren 
veraltete Heizungsanlagen dringend erneuerungsbedürftig sind. Durch den Aufbau eines 
Nahwärmenetzes sollen diese Gebäude künftig zentral und ressourcenschonend mit 
Wärme versorgt werden. Gleichzeitig sollen im Rahmen des Projekts energetische 
Sanierungs- und Effizienzmaßnahmen umgesetzt werden, um den Energieverbrauch 
dauerhaft zu senken.

Das Vorhaben leistet einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der kommunalen 
Wärmeplanung sowie zur Erreichung der Klimaschutzziele der Gemeinde und des Landes.

Vorgesehene Vorgehensweise und Vergabeverfahren

Vergabegegenstand

Ziel der Ausschreibung ist die Sicherstellung einer umweltverträglichen, wirtschaftlichen 
und zukunftsfähigen Wärmeversorgung für die Liegenschaften Gemeindehalle und Freibad 
in Oppenweiler. Vergabegegenstand ist im Schwerpunkt die Wärmelieferung der beiden 
Liegenschaften.

1. Wärmelieferung

Im Bereich der Wärmelieferung soll der Contractor die vollständige Wärmeversorgung der 
beiden Liegenschaften sicherstellen.

Dazu zählen insbesondere folgende Leistungen:

�� Planung: eigenständige Fortschreibung der im Rahmen der Konzeptstudie erstellten 
Ansätze und Planungen 

�� Fördermittelmanagement: Beantragung, Abwicklung und Nachweisführung der 
relevanten Fördermittel

�� Finanzierung: Beschaffung der erforderlichen finanziellen Mittel für die Vorfinanzierung 
der Umsetzung des Vorhabens

�� Errichtung und Inbetriebnahme: Bau und Inbetriebnahme aller Anlagen einschließlich 
Wärmeerzeuger, Speicher und Wärmeleitungen

�� Betrieb: Wärmebereitstellung und Wärmelieferung, technische und wirtschaftliche 
Betriebsführung, Störungsmanagement und Anlagenoptimierung
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�� Abrechnung: Erstellung der Abrechnungen über die Wärmelieferung 

Im Rahmen der Wärmelieferung sind entsprechend der Entscheidung des Contractors 
insbesondere folgende technische Anlagen zu errichten und zu betreiben:

�� Zentraler Wärmeerzeuger (präferiert Wärmepumpe, Anteil erneuerbare Energien am 
Konzept min. 70 %) mit Speicher in der Gemeindehalle oder in einer durch die 
Gemeinde errichteten Energiezentrale 

�� Wärmenetz zur Verbindung der Liegenschaften Gemeindehalle und Freibad
�� Übergabestation im Freibad zur Wärmeübergabe an die Verbrauchsanlagen

Die bestehenden Heizungsanlagen (Ölkessel in der Gemeindehalle, Wärmepumpe im 
Freibad) sollen durch den Contractor zurückgebaut und entsorgt werden.

Im Zuge des Vergabeverfahrens wird geprüft, ob die Gemeinde mittels einer Zahlung von 
Investitionskostenzuschüssen geringere Wärmekosten leisten möchte. 

2. Effizienzmaßnahmen 

Integrierter Bestandteil der Wärmelieferung ist die Umsetzung energetischer 
Effizienzmaßnahmen durch den Contractor. Ziel ist die dauerhafte Senkung des 
Energieverbrauchs und die Steigerung der Energieeffizienz der beiden Liegenschaften.

Hierzu gehören insbesondere:

�� Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Freibads, der Gemeindehalle und der 
Gymnastikhalle (zuerst: Dachsanierung der Gemeindehalle durch die Gemeinde / in 
Prüfung: Eignung der Dächer des Freibads)

�� Stromnetz zwischen den Liegenschaften Verteilung des über die PV-Anlagen 
erzeugten Stroms über beide Liegenschaften (Betrieb der Heizungsanlage und 
Pumpen)

�� Optimierung der Lüftungsanlage in der Gemeindehalle zur Verbrauchsreduktion 
(Wärmerückgewinnung, Austausch der Ventilatoren, Regelung)

�� Deckenstrahlplatten in der Sporthalle zur Beheizung 
�� Einsparung von elektrischer Energie durch Umrüstung der Beleuchtung in der Sport-

und Gymnastikhalle mit tageslichtabhängiger Steuerung und Bewegungsmeldern

Die Beschreibung des Konzepts (Stand Oktober 2026), welches die Basis für die 
Ausschreibung bildet, ist in der Anlage dargestellt.



Seite 5 von 7

Vergabeart und rechtliche Grundlage

Das Verfahren wird als EU-weites Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
gemäß §§ 14 Abs. 3 i. V. m. 17 VgV durchgeführt. Diese Verfahrensart ist aufgrund der 
Komplexität, des Innovationsgrades sowie des geschätzten Auftragswertes sachgerecht 
und bietet den Bietern die Möglichkeit, technisch und wirtschaftlich optimierte Konzepte 
einzubringen. Die fachliche Begleitung des Vergabeverfahrens erfolgt durch die oben 
genannten technischen Berater und Rechtsanwälte. 

Zuschlagskriterien und Bewertungsmethode

Die Zuschlagsentscheidung erfolgt nach dem wirtschaftlichsten Angebot unter 
Berücksichtigung qualitativer und quantitativer Kriterien. Die Zuschlagskriterien dürfen im 
Verlauf des Vergabeverfahrens nicht geändert werden. 

Die Bewertung erfolgt nach § 58 Abs. 2 VgV. 

Die folgenden Zuschlagskriterien sind absteigend nach der Bedeutung ihrer Gewichtung 
aufgeführt.

1. Wärmepreis für die Gemeinde 

2. Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
o Zusagen zur Höhe der CO2-Emissionen der Wärmelieferung
o Zusagen zur Höhe der CO2- und der Energieeinsparungen durch die 

integrierten Sanierungs- und Effizienzmaßnahmen

3. Qualität des Technisches Konzept 
o Wirkungsgrad und Effizienz der Wärmeerzeugung
o Anteil erneuerbarer Energien
o Versorgungssicherheit / Autarkie

4. Störungsmanagement 
o Organisation des Störungsmanagements
o Zusagen zu den Reaktions- und Störungsbehebungszeiten
o Störungsbehebungszeiten

Als Bewertungsmethode wird eine relative Bewertungsmethode durchgeführt, d.h. pro 
Kriterium bzw. Unterkriterium wird ein Bieter ermittelt, der hierzu den Erwartungen der 
Gemeinde am besten entsprochen hat. Die übrigen Bieter erhalten dann in Relation hierzu 
vorgesehenen Gewichtungspunkte. 
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Terminplan für die Vergabe

Gemäß Fördervorgabe des Programms ProEco muss das Auswahlverfahren mit Abschluss 
des rechtswirksamen Contracting-Vertrages bis spätestens 30. September 2026 beendet 
sein. 

Dies verlangt einen stringenten Terminplan:

Dezember 2025: Bekanntmachung des Verhandlungsverfahrens mit 
Teilnahmewettbewerb mit Einstellung der 
Vergabeunterlagen

Mitte Januar 2026 Abgabe Teilnahmeantrag

Ende Januar/Anfang Februar 2026: Aufforderung zur Abgabe des Erstangebots, 
Ortsbegehungen

Ende Februar – Anfang März 2026: Auswertung der Erstangebote

März/April 2026: Durchführung der Verhandlungen (technische und 
rechtliche Positionen)

Anfang Mai 2026 Aufforderung zur Abgabe der endgültigen Angebote
Bieterkreis

Anfang Juni 2026: Abgabe der endgültigen Bieterangebote

Juni 2026 ggf. Nachforderungen und Klärung offener Punkte, 
Auswertung der Angebote und Erstellung einer 
Vergabeempfehlung zur Entscheidung des 
Gemeinderates 

Juli 2026: Zuschlagsentscheidung durch den Gemeinderat sowie 
ggf. Bieterinformation nach § 134 GWB mit 10tägiger 
Wartefrist

Ggf. Ende Juli 2026:  Zuschlagserteilung durch die Gemeindeverwaltung 
nach Abschluss des Vergabeverfahrens

Ende Juli/Anfang August 2026 Redaktionelle Fertigstellung und Unterzeichnung des 
Energieeffizienzvertrages unter Wirksamkeitsvorbehalt 
der Genehmigung der Rechtsaufsicht

September 2026 Genehmigung der Rechtsaufsicht 

Voraussetzung für den rechtswirksamen Abschluss des Energieeffizienzvertrages und 
damit für die Projektumsetzung ist die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde nach § 
87 Abs. 5 Satz 1 GemO BW. In der Regel wird der Wärmelieferungsvertrag in der 
Ausgestaltung als Energieeffizienzvertrag bei Vorfinanzierung durch den Contractor von 
den Genehmigungsbehörden als genehmigungsfähiges kreditähnliches Rechtsgeschäft 
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angesehen. Diese Einzelgenehmigung wird bei Beachtung der Vorgaben der 
Rechtsaufsicht (Vergleich zur Selbstvornahme und Reduktion des Insolvenzrisikos) erteilt. 
Der Genehmigungsantrag kann erst nach Abschluss des Wärmeliefervertrags/ 
Energieeffizienzvertrages gestellt werden. Daher steht die Wirksamkeit dieser unter dem 
Vorbehalt des Erhalts der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht. 

Finanzierung:

Finanzierung der Beratung

Für die Konzepterstellung sowie die Vorbereitung und Begleitung des Vergabeverfahrens 
wurden Fördermittel im Rahmen der Förderrichtlinie ProEco (Programm zur Energie- und 
CO��-Einsparung in Kommunen / kommunale Infrastrukturprojekte) beantragt und in Höhe 
von 85.000 Euro bewilligt unter der zwingenden Fördervoraussetzung, bis zum 30. 
September 2026 einen rechtswirksamen Contracting-Vertrag abgeschlossen zu haben. Die 
Förderung deckt einen wesentlichen Teil der externen Planungs- und Beratungsleistungen 
ab. Der Eigenanteil der Gemeinde Oppenweiler wird aus Haushaltsmitteln finanziert.

Finanzierung der Wärmelieferung 

Die Umsetzungsstrategie sieht vor, dass durch den Energiedienstleister die Planung,
der Bau, der Betrieb, die Wartung und Instandhaltung und damit das Risiko der 
Wärmebereitstellung übernommen wird. Die Kosten für den laufenden Betrieb werden 
vollständig durch den beauftragten Contractor getragen. Der Contractor erhält im 
Gegenzug dazu von der Gemeinde über die Dauer des Wärmelieferungsvertrages ein 
Entgelt für die Wärmelieferung in Form eines Grund- und Arbeitspreises. Durch die 
Beteiligung der Gemeinde an den Investitionskosten in Form eines 
Investitionskostenzuschusses bzw. durch mögliche Vereinbarung der Zahlung des zu 
ermittelnden Restbuchwertes können die Wärmeentgelte entsprechend höher oder 
niedriger gehalten werden. 

Die entsprechenden Mittel hierfür sind im Haushalt der Gemeinde vorgesehen. 
Für einen Investitionskostenzuschuss sind 1.000.000 Euro in der mittelfristigen 
Finanzplanung eingeplant.



!

Anlage Energiekonzept.docx 

!
Terra Consulting GmbH 
Wilhelmstr. 19 
73230 Kirchheim unter Teck 

T +49 (70 21) 931 65 78 
F +49 (70 21) 931 65 99 
info@terra-consulting.de  
www.terra-consulting.de  

Sitz: Kirchheim unter Teck 
HRB 231689 AG Stuttgart 
GeschŠftsfŸhrer: Peter SchŠfer 
 

!

!

CONSULTATION    ANALYSIS    CONCEPT    SOLUTION    SUPPORT!

!
!

!
!
!
!
!
!

"#$%&'!()*!+,-()#&./0*$%&'! !
()*!1'2',#3'*%-.,-()#&! !

%2!4564467879!
!
!
!

:#'*&,';0#('<- !
1'2',#3'=%$$'!)#3!>*',?%3!@<<'#A',$'* !

B+-%#3!C0/'2?'*!78 79D!
!
!
!
!

"#$$%!&'()*+,-(.!/012 !
!
!
!

! !



!

Seite 2 von 13 
!
!

!

CONSULTATION    ANALYSIS    CONCEPT    SOLUTION    SUPPORT!

!"#$%&'()*+),-#",' .
!
!
34! 5*).%(.))-,*%,-'(!*(6!7-#+)#,8*(. !4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444!9!

:4! ;',#(8-%+%(%+<)#!44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444!=!

94! >),?5(%+<)#!444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444!@!

=4! A$(#*#$*(.!6#$!A(#$.-#B#$)'$.*(. !444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444!C!

D4! AEE-8-#(80%F(%G0#(!444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444!3H!

@4! I#,$#-1#$0'6#++!*(6!J#-),*(.)*0E%(. !444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444!3: !

!

!

!
! !



!

Seite 3 von 13 
!
!

!

CONSULTATION    ANALYSIS    CONCEPT    SOLUTION    SUPPORT!

/0. 12'3$"3'',&2$&,4".2"5.6,)%')&+2"3 .

!

K-#!/#0#-(6#!LMM#(N#-+#$!-0!O#0) ?P*$$?Q$#-)!8RG+,!0-,!$*(6!=49DH!A-(N'G(#$(!8*!6#(!

S+#-(#$#(!/#0#-(6#(!6#$!O#.-'(4!T-#!+-#.,!-0!P*$$,%+!*(6!-),!6*$UG!#-(#( !I%G(%()UG+*))V!

6-#!I*(6#)),$%F#!I!3=!*(6! 6-#!WRG#!8*$!5*,'1%G(!.*,!#$)UG+'))#(4 !

K-#!/#0#-(6#B#$N%+,*(.!1#,$#*,!6#$8#-,!#,N%!:9!S'00*(%+#!/#1R*6#V!6-#!-(!6#(!S'0?

0#(6#(!X%G$#(!N#-,.#G#(6!0-,!$#.#(#$%,-B#(!A(#$.-#(!B#$)'$.,!N#$6#(!)'++#( !*(6!,#-+?

N#-)#!#-(#(!G'G #( !T%(-#$*(. )1#6%$E!%*EN#-)#(4!!

!

7*(RUG),!N*$6#(! 6-#!S'00*(%+# ( !/#1R*6#!-(!LMM#(N#-+#$!1#,$%UG,#,4!5(G%(6!B'(!B#$?

)UG-#6#(#(!Q$-,#$-#(!N-#!6#0!YR$0#1#6%$E!6#$!/#1R*6#V!6#$!$R*0+-UG#(!WRG#!8*#-(%(?

6#$!)'N-#!-G$#)!#(#$.#,-)UG#(!T%(-#$*(.)1#6%$E)!*(6!6#(!-0!O%G0#(!#-(#$!P%$S,#$S*(?

6*(.!.#N'((#(#(!A$S#((,(-))#(!N*$6#!6%)!Z#$)'$.*(.).#1-#,!%1.#.$#(8,4!! !

>0!['S*)! ),#G#(!(*(!6-#!/#0#-(6#G%++#V!6-#!1#$#-,!#(#$.#,-)UG!*(,#$)*UG,!N*$6#V!*(6!

6%)!(%G#.#+#.#(#![$#-1%64!!5*E!/$*(6+%.#!6#$!A$.#1(-))#!%*)!E$\G#$#(!](,#$)*UG*(.#(!

6#$!"#$$%!&'()*+,-(.!/012!)'N-#!6#)!>(.#(-#*$1\$')!I%*MG<)-S!D! I#$%,#(6#!>(.#(-#*$#!

;%$,/01I !%*)!I%US(%(.! N#$6#(!6-#!1-)G#$-.#(!A$S#((,(-))#! N#-,#$!B#$,-#E,4!

!

7-#+!6%1#-!N%$!18N4!-),!#)V!

¥! 6%)!Z#$)'$.*(.).#1-#,!S+%$!8*!6#E-(-#$#(V!

¥! AEE-8-#(80%F(%G0#(!E#),8*+#.#(!)'N-# !

¥! #-(!A(#$.-#B#$)'$.*(.)S'(8#M,!8*!#(,N-US#+(!*(6!8*!1#N#$,#( !

!

K-#!A$.#1(-))#!1-+6#(!6-#!I%)-)!E\$!6-#!.#M+%(,#!&'(,$%U,-(.?5*))UG$#-1*(.!*(6!6#(!%(?

)UG+-#F#(6#(!A(#$.-#+-#E#$?!*(6!A(#$.-##EE-8-#(8B#$,$%.4!K-#!"#$$%!&'()*+,-(.!/012!1#?

.+#-,#,!6-#!5*))UG$#-1*(.!-0!O%G0#(!6#)!;$'AU' ?[^$6#$M$'.$%00) 4!

!

!

!



!

Seite 4 von 13 
!
!

!

CONSULTATION    ANALYSIS    CONCEPT    SOLUTION    SUPPORT!

70. 84&)"+,$%$"$%9').

>0!O%G0#(!6#$!;',#(8-%+%(%+<)#!N*$6#(!B#$)UG-#6#(#!A(#$.-#_*#++#(!E\$!6-#!Z#$)'$.*(.!

6#$!/#0#-(6#G%++#!*(6!6#)![$#-1%6)!-(!LMM#(N#-+#$!%*E!-G$#!,#UG(-)UG#!]0)#,81%$S#-,V!

Z#$E\.1%$S#-,!*(6!]0N#+,B#$,$R.+-UGS#-,!*(,#$)*UG,4!

!"##$%&'()&**#+",,&'

A-(#!5(1-(6*(.!%(!6-#!(%G# .#+#.#(# !A$6.%)+#-,*(.!1#-!6#$!/#0#-(6#G%++#!18N4!6#(!5(?

)UG+*))!-0![$#-1%6!NR$#!,#UG(-)UG!0^.+-UG4!5*E.$*(6!G'G#$!&L!?A0-))-'(#(!*(6!+'.-),-?

)UG#0!5*EN%(6!N-6#$)M$#UG#(!E'))-+#!I$#((),'EE#!`#6'UG!6#(!Q+-0%8-#+#(4!I-'.%)!'6#$!

I-'0#,G%(!)-(6!&L !?(#*,$%+V!%1#$!6*$UG![+RUG#(1#6%$EV!;$#-)%1GR(.-.S#-,!*(6!#-(.#?

)UG$R(S,#!+'S%+#!Z#$E\.1%$S#-,!1#.$#(8,4!!

!

-./&%+&*&)0$&!

K-#!W*,8*(.!B'(!/$*(6N%))#$NR$0#!)UG#-6#,!N#.#(!6#$!.#'+'.-)UG#(!I#6-(.*(.#(!

aQ%$),.#),#-(V!.#$-(.#!Y%))#$E\G$*(.V!/#(#G0-.*(.)$-)-S#(b!%*)4 !5*UG!L1#$E+RUG#(?!*(6!

[+-#F.#NR))#$!)-(6!0%(.#+)!%*)$#-UG#(6#$!Y%))#$0#(.#(!(-UG,!.##-.(#,4 !51N%))#$?!

*(6!51NR$0#(*,8*(.!S'00#(!%*E.$*(6!E#G+#(6#$!-(6*),$-#++#$!51NR$0#_*#++#(!*(6!8*!

.#$-(.#$!51N%))#$0#(.#(!-0!]0E#+6!#1#(E%++)!(-UG,!-(![ $%.#4!

/#',G#$0-#!-),!N#.#(!6#$!1'G$,#UG(-)UG#(!O-)-S#(!aT*+E%,.#),#-(V!2#1*(.).#E%G$V!.#?

$-(.#!8*+R))-.#!I'G$,-#E#(b!%*).#)UG+'))#(4 !J* E,NR$0#M*0M#(V!6-#!-G$#!A(#$.-#!%*)!6#$!

]0.#1*(.)+*E,!1#8-#G#(V !1-#,#(!#-(!N-$,)UG%E,+-UG!*(6!,#UG(-)UG!$#%+-)-#$1%$#)!;',#(8-%+V!

6%!)-#!(%G#8*!\1#$%++!B#$E\.1%$!)-(64!>G$#!AEE-8-#(8!)UGN%(S,!`#6'UG!),%$S!0-,!6#$!5*F#(?

,#0M#$%,*$V!N#)G%+1!#-(#!Q'01-(%,-'(!0-,!;Z?T,$'0! %(.#),$#1, !N-$64!

!

1"%2)&'1+)23%4*0#&*&)0$&'

K-#!W*,8*(.!B'(!;Z ?5(+%.#(!1-#,#,!#-(!G'G#)!+'S%+#)!;',#(8-%+!8*$!&L!?(#*,$%+#(!T,$'0?

#$8#*.*(.4!/##-.(#,#![+RUG#(!)-(6!6-#!KRUG#$!6#$!P#G$8N#USG%++#!aU%4!:4DcH!0dbV!6#$!

/<0(%),-SG%++#!aU%4!:eH!0db!)'N-#!6-#![+%UG6RUG#$!-0![$#-1%6!aU%4!CHH!0db4!K%!#+#S,$-?

)UG#!A(#$.-#!B-#+)#-,-.!(*,81%$!*(6!)M#-UG#$1%$!-),V!N-$6!6-#!;Z?T,$'0#$8#*.*(.!6#$!T'?

+%$,G#$0-#!B'$.#8'.#(4!!



!

Seite 5 von 13 
!
!

!

CONSULTATION    ANALYSIS    CONCEPT    SOLUTION    SUPPORT!

($".2##& '

2'+8M#++#,)!'6#$!2%US)UG(-,8#+!S^((,#(!%+)!+'S%+!B#$E\.1%$#V!#$(#*#$1%$#!I$#((),'EE#!.#?

(*,8,!N#$6#(4!K#(('UG!N-$6!I-'0%))#!(-UG,!M$-'$-)-#$,V!6%!6-#!Z#$1$#((*(.!&L !?A0-))-'?

(#(!B#$*$)%UG,!*(6!6-#!I$#((),'EE1#)UG%EE*(.!+'.-),-)UG#!2#$%*)E'$6#$*(.#(!)'N-#!;$#-)?

$-)-S#(!1-$.,4!

!

!25$+'

[\$!6-#!YR$0#B#$)'$.*(.!6#$!/#0#-(6#G%++#!*(6!6#)![$#-1%6)!S'00#(! ]0 . #1*(.)+*E,!

a.#(*,8,!6*$UG!J*E,NR$0#M*0M#(b!-(!Q'01-(%,-'(!0-,! )'+%$#$!T,$%G+*(.)#(#$.-#!a;G','?

B'+,%-S%(+%.#(b!%+)!1#B'$8*.,#!A(#$.-#_*#++#(!-(!I#,$%UG,4!

['))-+#!I$#((),'EE#!N#$6#(!%*).#)UG+'))#(V!I-'0%))#!(*$!%+)!#$.R(8#(6#!LM,-'(!.#)#?

G#(4!K-#!N-UG,-.),#(!I#N#$,*(.)S$-,#$-#(!)-(6!Z#$E\.1%$S#-,!B'$!L$,!*(6!Q+-0%E$#*(6+-UG?

S#-,4!

!

"#$%&'$()$**$ ! "#$%&'$+%,&$%! -$%./&01%2$'+!
34

!
5#$)+%1*!6!

7*'81.%$)#95
*':; !

['))-+#!I$#((),'EE# ! f+!g!/%) ! ! ! h !

]0N#+,NR$0# ! /$*(6N%))#$! ! h ! ! !

]0N#+,NR$0# ! L1#$E+RUG#(?!g![+-#F.#NR))#$! h! ! !

]0N#+,NR$0# ! 51N%))#$! h! ! !

]0N#+,NR$0# ! 51NR$0#! h! ! !

]0N#+,NR$0# ! /#',G#$0-# ! h! ! !

]0N#+,NR$0# ! J*E,! ! ! ! !

T'((#(#(#$.-# ! T'+%$),$%G+*(.! ! ! ! !

I-'0%))# ! 2%US)UG(-,8#+!g!;#++#,)! ! ! h!g!! !

!""#$%&'() * +),-(."'#//.)%.-)012.'3#4$4'4$5/. )



!

Seite 6 von 13 
!
!

!

CONSULTATION    ANALYSIS    CONCEPT    SOLUTION    SUPPORT!

:0. !'&;1"$%9') .

>0!O%G0#(!6#)!A(#$.-#B#$)'$.*(.)S'(8#M,)!N * $6#(!6-#!/#0#-(6#G%++#!*(6! 6%)![$#-1%6!

G-()-UG,+-UG!-G$#)!1%*+-UG#(!*(6!#(#$.#,-)UG#(!7*),%(6)!)'N-#!-G$#)!A(#$.-#B#$1$%*UG)!*(?

,#$)*UG,4!7-#+!N%$!6-#!A$0-,,+*(.!B'(!AEE-8-#(8M',#(8-%+#(! *(6!6-#!Z'$1#$#-,*(.!#-(#$! .#?

0#-()%0#(V!8*S*(E,)ERG-.#(!YR$0#B#$)'$.*(.4 !

(&#+2*6#2*2%7#&'8&.&$*6&32%%&'

K-#!/#0#-(6#G%++#!-0!L$,)8#(,$*0!1#),#G,!%*)!6#$!2%*M,?!*(6!6#$!/<0(%),-SG%++#!0-,!#-?

(#$!/#)%0,E+RUG#!18N4!/$*(6E+RUG#!B'(!$*(6!:4DcH!0d4!T-#!N-$6!E\$!6#(! TUG*+?!*(6!Z#$?

#-())M'$,!)'N-#!E\$!Z#$%(),%+,*(.#(!.#(*,8,!*(6!B#$E\.,!\1#$!]0S+#-6#(V!K*)UG#(V!Z#$%(?

),%+,*(.)$R*0#!*(6!#-(#!/$'FS\UG#4 !

>(!6#$!/#0#-(6#G %++#!N-$6!YR$0#!E\$!6-#!I#G#-8*(. !*(6! 6-#!Y%$0N%))#$1#$#-,*(. !E\$!6-#!

K*)UG#(!1#(^,-.,4!i 1#$!8N#-!f+G#-8S#))#+!aI%*`%G$!3ecDb!N-$6!6-#!YR$0#!#$8#*.,4!K-#!

YR$0#B#$,#-+*(.!#$E'+.,!\1#$!J\E,*(.)%(+%.#(!*(6!2#-8S^$M#$!)'N-# !-(!6#$!/<0(%),-S?

G%++#!\1#$!#-(#![*F1'6#(G#-8*(.4!K#$!0-,,+#$#!YR$0#B#$1$%*UG!+-#.,!1#-!$*(6!

:DH4HHH!SYGgX%G$4!K%$\1#$!G-(%*)!N-$6!T,$'0!E\$! 6-#!J\E,*(.V!I#+#*UG,*(.!*(6!I#,$-#1)?

,#UG(-S!1#(^,-., 4!K#$!T,$'0B#$1$%*UG!+-#.,!1#-!#,N%!eH4HHH!SYGgX%G$4!YRG$#(6!6#$!Y%$0?

N%))#$1#6%$E!-0!J%*E!#-(#)!X%G$#)!(*$!+#-UG,!B%$--#$,V!-),!6#$!YR$0#1#6%$E!E\$!6-#!/#1R*?

6#G#-8*(.!-0!Y-(,#$!%0!G^UG),#(!*(6!-0!T'00#$! .#$-(. 4!5*UG!6-#!T,$'0%1(%G0#!B%$-?

-#$,!-0!J%*E!6#$!7#-,4!2-#$!8#-.#(!)-UG!-()1#)'(6#$# !,%.#)8#-,+-UG#!TUGN%(S*(.#(4!!

!
!""#$%&'() 6+),'.-(#.4"'478.)%.-)9.8.#'%.74$$.):".-)%4/);47- )

!

"!

#!

$!

%!

&!!

&"!

&#!

&$!

!

"#
'

#
''

(#
'

''' &
"#

'

&
#'

'

&
(#

'

&
'''

""
#

'

"#
''

"(
#

'

"''
'

)"
#

'

)#
''

)(
#

'

)''
'

#
"#

'

#
#'

'

#
(#

'

#
'''

*"
#

'

*#
''

*(
#

'

*''
'

$
"#

'

$
#'

'

$
(#

'

$
'''

("
#

'

(#
''

((
#

'

(''
'

%
"#

'

%
#'

'

%
(#

'

!"
#$

%
&

'%
"(

)"
&

*%
+

#'
(,

-.
/

!"#$%&#'("')*#+,#$+-#*#&",#)'..#+/(#$+,'0+1')$

+,-./0/12-3 45-6.0/12-3



!

Seite 7 von 13 
!
!

!

CONSULTATION    ANALYSIS    CONCEPT    SOLUTION    SUPPORT!

(&#+2*6#2*2%7#&'!)&$926'

K%)!P-(#$%+E$#-1%6!LMM#(N#-+#$!+-#.,! -(! *(0-,,#+1%$#$!WRG#!6#$! /#0#-(6#G%++#4!A)!8RG+,!

$*(6!CH4HHH!I#)*UG#$!`RG$+-UG!*(6!B#$E\.,!\1#$!#-(!P#G$8N#US1#US#(!0-,!343HH!0d!Y%)?

)#$E+RUG#4!K-#!I#,$-#1)8#-,!$#-UG,!B'(!#,N%!P%-!1-)!T#M,#01#$4!

K%)![$#-1%6!1#(^,-.,!YR$0#!8*$!I#US#( ?!*(6!K*)UGN%))#$#$NR$0*(.!)'N-#!T,$'0!E\$!6-#!

"#UG(-S!*(6!6#(!I%6#1#,$-#14!K#$!0-,,+#$#!T,$'0B#$1$%*UG!1#,$R.,!$*(6!3:D4HHH!SYGgX%G$V!

6#$!YR$0#1#6%$E!)UGN%(S,!̀ #!(%UG!T%-)'(!*(6!Y-,,#$*(.4!7*$!A$NR$0*(.!6#)!I#US#(N%)?

)#$)!N#$6#(!`RG$+-UG!$*(6!:D4HHH!SYG!YR$0#! 1#(^,-.,V!E\$!W%UGG#-8*(.!*(6!Y%$0N%))#$?

1#$#-,*(.!8*)R,8+-UG!#,N%!cD4HHH!SYG4!K#$!Z#$1$%*UG!S'(8#(,$-#$,!)-UG!(%G#8*!B'++),R(6-.!

%*E!6-#!T'00#$0'(%,#4 !

K-#! I#G#-8*(.!6#)! I#US#(N%))#$)!#$E'+.,!6*$UG!#-(#! /$'FNR$0#M*0M#!aI%*`%G$!3eceV!

9:H! SYb4! 7*)R,8+-UG! ),#G#(! T'+%$S'++#S,'$#(! 0-,! @C:! 0d! [+RUG#! 8*$! Z#$E\.*(.V! 6-#! 6-#!

Y%$0N%))#$1#$#-,*(.!*(,#$),\,8#(4! !

!

!
!""#$%&'() <+),'.-(#.4"'478.)%./)=-.#"4%/):".-)%4/);47- )

!

<0. =*")2)*2"3.5)*.=")*3,)()*'4*32"3 .

:;).&<&)94*6 !

K-#!.#.#()R,8+-UG#(!W*,8*(.) ?!*(6!YR$0#1#6%$E)M$'E-+#!6#$!1#-6#(!J-#.#()UG%E,#(!/#?

0#-(6#G%++#!*(6![$#-1%6!1-#,#(!;',#(8-%+!E\$!#-(#(!YR$0#B#$1*(6j !

!

"!

#!

$!

%!

&!

'!

(!

)!

!

#
%

*

%
**

(%
*

**
*

"#
%

*

"%
**

"(
%

*

"*
**

#
#%

*

#
%

**

#
(%

*

#
**

*

$
#%

*

$
%

**

$
(%

*

$
**

*

%
#%

*

%
%

**

%
(%

*

%
**

*

&
#%

*

&
%

**

&
(%

*

&
**

*

'#
%

*

'%
**

'(%
*

'**
*

(#
%

*

(%
**

((
%

*

(*
**

)#
%

*

)%
**

)(
%

*

!"
#$

%
&

'%
"(

)"
&

*%
+

#'
(,

-.
/

!"#$%&#'("')*#+,#-+.$#&(',-+/(#$+,'-+0')$

+,-./0/12-3 45-6.0/12-3



!

Seite 8 von 13 
!
!

!

CONSULTATION    ANALYSIS    CONCEPT    SOLUTION    SUPPORT!

¥! [$#-1%6j!Y-(,#$!.#)UG+'))#(V!S*$8E$-),-.#$!G'G#$!YR$0#1#6%$E!-0![$\G`%G$V!$#6*?

8-#$,#!2#-8+%),!-0!T'00#$!E\$!W%UGG#-8*(.!*(6!"$-(SN%))#$!

¥! /#0#-(6#G%++#j!/%(8`RG$-.#$!I#6%$EV!G^UG),#$!YR$0#1#6%$E!-0!Y-(,#$V!$#6*8-#$,#!

J%),!-0!T'00#$! E\$!"$-(SN%))#$#$NR$0*(.!

K*$UG!6-#!)%-)'(%+#!J%),B#$)UG-#1*(.!S%((!6-#!YR$0##$8#*.*(.)S%M%8-,R,!'M,-0%+!.#?

(*,8,!N#$6#(j!-0!Y-(,#$!E\$!6-#!2%++#V!-0!T'00#$!E\$!6%)![$#-1%64!K-#)!E\G$,!8*!#-(#0! #EE-?

8-#(,#( !I#,$-#1!*(6! #-(#$!'M,-0-#$,#( !5*)+%),*(.!6#$!YR$0##$8#*.#$4 !

!

1+)".<&)94*6'4*6'=3"+"<"%+2$>*4+54*0!

K-#!T,$'0M$'E-+#!6#$!1#-6#(!J-#.#()UG%E,#(!#$.R(8#(!)-UG!#1#(E%++)j!

¥! [$#-1%6j!T,$'01#6%$E!S'(8#(,$-#$,!%*E!T'00#$!*(6!,%.)\1#$V!B'$!%++#0!E\$!

TUGN-001%6,#UG(-S!*(6!/%),$'('0-# !

¥! /#0#-(6#G%++#j!O#+%,-B!S'(),%(,#$!T,$'01#6%$E!\1#$!6%)!X%G$V!8*)R,8+-UG!#$G^G,#!

W%UGE$%.#!-0!Y-(,#$!1#-!A-()%,8!B'(!YR$0#M*0M#(!

A-(!T,$'0B#$1*(6!#$0^.+-UG,!6-#!W*,8*(.!\1#$)UG\))-.#(!;Z ?T,$'0)!B'0![$#-1%6!-0!

Y-(,#$!E\$!6-#!/#0#-(6#G%++#4!K%6*$UG!N-$6!6#$!I#8*.!B'(!O#),),$'0 !$#6*8-#$,!*(6!6-#!

A-.#(B#$1$%*UG)_*',#!6#$!;Z?5(+%.#(!#$G^G,4!

!

A-(!.#0#-()%0#$!A(#$.-#B#$1*(6!-),!)'N'G+!E\$!YR$0#!%+)!%*UG!T,$'0!B'$,#-+G%E,4!K-#!.#?

.#(+R*E-.#(!J%),M$'E-+#!),#-.#$(!6-#!AEE-8-#(8!6#$!YR$0#M*0M#!*(6!6#$ !;Z ?5(+%.#(V!$#6*?

8-#$#(!>(B#),-,-'()S'),#(!*(6!E^$6#$(!#-(#!(%UGG%+,-.#!A(#$.-#B#$)'$.*(.!-0!k*%$,-#$4!

K-#!A(#$.-#B#$)'$.*(.!),\,8,!)-UG!%*E!&L !?%$0#!"#UG('+'.-#(!*(6!+'S%+!B#$E\.1%$#!#$?

(#*#$1%$#!k*#++#(4!I#-!6#$!5*)%$1#-,*(.!6#)!Z#$)'$. *(.)S'(8#M, ) !.%+,#(!#(,)M$#UG#(6!

E'+.#(6#!;$R0-))#(j !

!

! ! A(#$.-#B#$1*(6!%*E.$*(6!N#-,#),.#G#(6! .#.#(+R*E-.#$!W*,8*(.) ?!*(6!I#6%$E)M$'E-+#!

*0!T<(#$.-#(!*(6!5*).+#-UG)#EE#S,#!8*!(*,8#(! " !<,%8$ 5!)#9!=+%>8#$+?!8*$!Z#$)'$?

.*(.!6#$!/#0#-(6#G%++#!*(6!6#)![$#-1%6)!-0!Z#$1*(6! !

! ! &L ! ?%$0#!A(#$.-#.#N-((*(.!*(6!W*,8*(.!B'(!]0N#+,NR$0#! " !@).+5<1AA$%5<,%8$5

B)8B$ !
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! ! P^.+-UG),!B-#+!A(#$.-#!%*)!)'+%$#$!T,$%G+*(.!.#N-((#(l!6%1#-!6-#!K%UGE+RUG#(!6#)![$#-?

1%6)!8*$!T,$'0#$8#*.*(.!(*,8#( !aG^G#$N#$,-.#!A(#$.-#E'$0!%+)!T'+%$,G#$0-#b!" !C- 5

D#*1&$#!1).!1**$#!E,:;$%# !

!

!""#$%&'() >+),'.-(#.?.-/1-(&'()#8)@#'2.- )

!

!

!""#$%&'() A+),'.-(#.?.-/1-(&'()#8)B188. -)
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>0. =??,+,)"+@$A"$#@)" .

!

]0!6#(!A(#$.-#1#6%$E!6#$!/#0#-(6#G%++#!*(6!6#)![$#-1%6)!(%UGG%+,-.!8*!)#(S#(!*(6!6-#!

W*,8*(.!#$(#*#$1%$#$!A(#$.-#(!8*!0%m-0-#$#(V!)'++#(!.#8-#+,#!AEE-8-#(80%F(%G0#(!*0?

.#)#,8,!N#$6#(4!K%1#-!),#G#(!6-#!P'6#$(-)-#$*(.!6#$!/#1R*6#,#UG(-SV!6-#!LM,-0-#$*(.!

6#$!/#1R*6#G\++#!)'N-#!6-#!>(,#.$%,-'(!B'(!;G','B'+,%-S%(+%.#(!-0!Z'$6#$.$*(64!7-#+!-),!

#)V!6#(!YR$0# ?!*(6!T,$'0B#$1$%*UG!8*!$#6*8-#$#(V!6#(!A-()%,8!&L!?%$0#$!"#UG('+'.-#(!

N-#!J*E,?Y%))#$?YR$0#M*0M#(!8*!E^$6#$(!*(6!6-#!A-.#(B#$)'$.*(.!0-,!T'+%$),$'0!8*!

0%m-0-#$#(4!K*$UG!6-#)#!P%F(%G0#(!N-$6!(-UG,!(*$!6-#!]0N#+,1#+%),*(.!.#)#(S,V!)'(?

6#$(!%*UG!6-#!Y-$,)UG%E,+-UGS#-,!6#)!A(#$.-##-()%,8#)!+%(.E$-),-.!B#$1#))#$,4!

!

=3"+"<"%+2$>2*%20&*'24,'6&*'?;@3&)*'6&)'8&.&$*6&32%%&'4*6'6&#'!)&$926#'

;Z ?5(+%.#(!1-#,#(!.$'F#)!;',#(8-%+!8*$!T,$'0#$8#*.*(.!%*)!#$(#*#$1%$#(!A(#$.-#(4!K-#!

K%UGE+RUG#(!6#$!/#0#-(6#G%++#V!6#$!/<0(%),-SG%++#!*(6!6#)! [$#-1%6) !)'++#(!B'++),R(6-.!

0-,!;Z ?P'6*+#(!1#+#.,!N#$6#( 4!K*$UG!#-(#(!I%,,#$-#)M#-UG#$!#$E'+.,!6-#!A(,S'MM+*(.!B'(!

A$8#*.*(.!*(6!Z#$1$%*UG4!

[\$!6-#!/#0#-(6#G%++#!N*$6#!6-#!P%UG1%$S#-,!-(!I#8*.!%*E!6-#!T,%,-S!1#$#-,)!.#M$\E,!*(6!

M')-,-B!1#N#$,#,4!K-#!;$\E*(.! 6#$![$#-1%66RUG#$!+R*E,!%S,*#++!('UG4!!

!

/#0#-(6#G%++#!*(6!/<0(%),-SG%++#!aB'$+R*E-.#!A$.#1(-))#!/$'1%*)+#.*(.b j!

!
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[$#-1%6!aB'$+R*E-.#!A$.#1(-))#!/$'1%*)+#.*(.b j!

!

!

!

(&%&4@3+4*0#."6&)*$#$&)4*0'4*6'?&@>&*#+)23%A%2++&*!!

K-#!I#G#-8*(.!6#$!TM'$,G%++#!N-$6!6*$UG!K#US#(),$%G+M+%,,#(!#$.R(8,V!6-#!6-#!YR$0#!6-?

$#S,!-(!6#(!5*E#(,G%+,)1#$#-UG!%1),$%G+#(!*(6!)'0-,!#EE-8-#(,#$!%$1#-,#(!%+)!6-#!1#),#G#(6#!

J\E,*(.)%(+%.#4!>(!6-#!K#US#(),$%G+M+%,,#(!N-$6!.+#-UG8#-,-.!6-#!2%++#(1#+#*UG,*(.!-(,#?

.$-#$,4!K-#!I#+#*UG,*(.!6#$!.$'F#(!TM'$,G%++#!*(6!6#$!/<0(%),-SG%++#!N-$6!%*E!0'6#$(#!

JAK)!*0.#),#++,V!N'6*$UG!6-#!5()UG+*))+#-),*(.! 6#*,+-UG!$#6*8-#$,!N#$6#(!S%((4!K*$UG!

6-#!>(,#.$%,-'(!B'(!;$R)#(80#+6#$( V!#-(#$!"%.#)+-UG,),#*#$*(.!*(6! 6#$!P^.+-UGS#-,!8*$!

W*,8*(.! B#$)UG-#6#(#$!I#,$-#1)0'6-!S^((#(!N#-,#$#!A-()M%$*(.#(!#$8-#+,!N#$6#(4 !

'

BC,+4*0#2*%20&'$*'6&)'8&.&$*6&32%%&!

K-#!1#),#G#(6#(!$%*0+*E,,#UG(-)UG#(!5(+%.#(!)-(6!),%$S!B#$%+,#,!*(6!1-#,#(!.$'F#)!;'?

,#(8-%+!8*$!#(#$.#,-)UG#(!LM,-0-#$*(.4!/#M+%(,!-),!#-(#!.#8-#+,#!P'6#$(-)-#$*(. !6#$!J\E?

,*(.)% (+%.#(!E\$!6-#!I#$#-UG#!TM'$,G%++#!*(6!]0S+#-6#(gK*)UG#(4!/#M+%(,!-),!6#$!5*)?

,%*)UG!6#$!Z#(,-+%,'$#(!6*$UG!0'6#$(#!A&?Z#(,-+%,'$#(V!6-#!W%UG$\),*(.!#-(#$!YR$0#?

$\US.#N-((*(.!*(6! 6-#!>(,#.$%,-'(!#-(#$!1#6%$E).#E\G$,#( !O#.#+*(.!6#$!7*+*E,4!K-#!1#),#?

G#(6#(!J*E,S%(R+#!*(6!J*E,%*)+R))#!S^((#( !#$G%+,#(!1+#-1#(4!!

!
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Y#-,#$#V!B'(!6#$!/#0#-(6#!)#+1),!*08*)#,8#(6#!P%F(%G0#( !

K-#!/#0#-(6#!M+%(,!6-#!T%(-#$*(.! 6#)!K%UG)!6#$!/#0#-(6#G%++#V!*0!6#(!YR$0#)UG*,8!

*(6!6-#!J*E,6-UG,G#-,!8*!B#$1#))#$(4!K-#!T%(-#$*(.!6#)!K%UG)!6#$!/#0#-(6#G%++#!0*)) !

B'$!6#$!>(),%++%,-'(!6#$!;Z?5(+%.#!#$E'+.#(4!!

7*6#0!-),!#-(#!A$N#-,#$*(.!6#$!/<0(%),-SG%++#!B'$.#)#G#(V!*0!8*)R,8+-UG#!]0S+#-6#?V!

K*)UG?!*(6!T%(-,R$$R*0#!8*!)UG%EE#(!*(6!6#(!W*,8*(.)),%(6%$6!8*!#$G^G#(4!!

K-#)#!P%F(%G0#(!)'++#(!B'(!6#$!/#0#-(6#!)#+1),!*0.#)#,8,!N#$6#(!*(6!(-UG,!"#-+!6#)!

&'(,$%U,-(.)!)#-(4 !

!

5*)N-$S*(.#(!%*E!6#(!A(#$.-#1#6%$E!

K*$UG!6-#!]0)#,8*(.!6#$! AEE-8-#(80%F(%G0#(!N-$6!6#$!A(#$.-#1#6%$E!6#*,+-UG!$#6*8-#$,4!

K-#!;Z ?5(+%.#(!6#$!/#0#-(6#G%++#!*(6!6#)![$#-1%6)!#$8#*.#(!8*)%00#(! 0#G$!%+)!

:HH4HHH!SYG!T,$'0!`RG$+-UG4!K-#!I#+#*UG,*(.)0'6#$(-)-#$*(.!E\G$,!8*!A-()M%$*(.#(!-(!

6#$!TM'$,G%++#!*(6!-(!6#$!/<0(%),-SG%++#!B'(!1-)!8*!=H4HHH!SYG!M$'!X%G$4!K#$!T,$'01#?

6%$E!6#$!J\E,*(.)%(+%.#(!),#-.,!B'$%*))-UG,+-UG!.#$-(.E\.-.V!NRG$#(6!6*$UG!6-#!YR$0#?

$\US.#N-((*(.! 6#$!J\E,*(.)%(+%.#!*(6!6-#!.#8-#+,#!I#G#-8*(.!6#$!TM'$,E+RUG#!0-,G-+E#!6#$!

K#US#(),$%G+M+%,,#(!#-(#!6#*,+-UG#!YR$0##-()M%$*(.!#$$#-UG,!N-$64!>().#)%0,!E\G$,!6-#)!

8*!#-(#$!(%UGG%+,-.#(!O#6*8-#$*(.!6#)!YR$0#?!*(6!T,$'01#6%$E)!1#-6#$!J-#.#()UG%E,#(!

*(6!1#$#-,#,!)-#!'M,-0%+!%*E!6-#!W*,8*(.!#$(#*#$1%$#$!A(#$.-#(!B'$4!

!

B0. C)&*),D)*@45)%%.2"5.E),'&2"3'2@?$"3 .

!

K-#!O#%+-)-#$*(.!6#)!A(#$.-#B#$)'$.*(.)S'(8#M,)!)'++!-0!O%G0#(!#-(#)!&'(,$%U,-(. ?P'?

6#++)V!N#+UG#)!6-#!YR$0##$8#*.*(.!*(6!?B#$,#-+*(.!aA$8#*.#$V!W#,8V!Z#$,#-+*(.!*(6!i1#$?

.%1#b!-(S+4!YR$0#+-#E#$*(.!1#-(G%+,#,V!#$E'+.#(4!K%$\1#$!G-(%*)!)'++#(!%*UG!6-#!1#)UG$-#?

1#(#(! AEE-8-#(80%F(%G0#(!B'0!&'(,$%U,'$!*0.#)#,8,!N#$6#(4! !

!

!
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;$-0R$#)!7-#+!6%1#-!-),!#)V!#-(#!*0N#+,B#$,$R.+-UG#!*(6!N-$,)UG%E,+-UG#!5$,!6#$!A(#$.-#B#$?

)'$.*(.!E\$!6-#!/#0#-(6#G%++#!)'N-#!6%)![$#-1%6!)-UG#$8*),#++#(4!K%8*!)'++!#-(!A(#$.-#?

6-#(),+#-),#$!0-,!6#$!YR$0#+-#E#$*(.!E\$!6-#!1#-6#(!J-#.#()UG%E,#(!1#%*E,$%.,!N#$6#(4!K#$!

A(#$.-#6-#(),+#-),#$!g!&'(,$%U,'$!)'++!6-#!;+%(*(.V![^$6#$0-,,#+1#)UG%EE*(.V![-(%(8-#$*(.V!

A$$-UG,*(.!)'N-#!6#(!I#,$-#1!g!6-#!I#,$-#1)E\G$*(.!E\$!)R0,+-UG#!5(+%.#(V!6-#!(',N#(6-.#!

>(E$%),$*S,*$!*(6!6-#!)'(),-.#(!Q'0M'(#(,#(!\1#$(#G0#(4 !

5*UG!6-#! ]0)#,8*(.! (',N#(6-.#$!18N4!N-$,)UG%E,+-UG!*(6!^S'+'.-)UG!)-((B'++#$!AEE-8-#(8?

0%F(%G0#(!)'++!6*$UG!6#(!&'(,$%U,'$!#$E'+.#(4!!

!

!

!""#$%&'() C+)D.#/2&'(/&8E4'()%./)F1'2-4G21-/ )
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Energieversorgung Gemeindehalle und Freibad

���������������������	�
�����
�	�������������
�����������������������	���������������
�	�����	�����
�
�����
���������������	�����������
�	�
����������
die Gemeindehalle und das Freibad im Verbund sowie die Umsetzung von 

�������
���
���	���������	���������	���
�	�������������������
�	����������������

Gemeinderatsitzung am 18.11.2025
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AUSGANGSLAGE
Historie und bisherige Schritte
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Historie und bisherige Schritte:

���������������������	���������
�	�
��������� 3

�� ���	�����
�����
�����������!�	�����������������	�
���"���������	�����������������#���������$���	�����
�
���������������
���	�
�����	����
Effizienzpotenziale)

�� �����
�����	�����	�
�������	���������������
���	�
���
�����
�������	���%���&���	���������	�
�����������
�������
�	�����������������������
���	�

�� Marktuntersuchung (Contractoren) im Rahmen eines Markterkundungsverfahrens

�� Festlegung des Versorgungsgebiets (Prio 1): Gemeindehalle und Freibad
�� ���������	�������	���������'�������������������������	�����(�����'���)�������	���
�������	�����(�����'���������
���
���	���������	���������	��

und Versorgungskonzept
�*���&�����
�����������������	���	�#�����������	���+�������
�����,���������
�����������������������	

�)�������������-�.�����������	�
�, abgeschlossener Contracting-Vertrag bis 30.09.26 



��
CONSULTATION    ANALYSIS    CONCEPT    SOLUTION    SUPPORT

ENERGIEKONZEPT

Potenzialanalyse, Energieverbrauch, Versorgungskonzept und 
�������
���
���	���������	���������	

���������������������	���������
�	�
��������� 4
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Potenzialanalyse: Energiequellen am Standort

Energiequelle �������������������	������ �
�����������
������������
CO2-neutral / 

Klimafreundlich

Fossile Brennstoffe �/�����%�������� �� X

�!���0�������0�#������ Grundwasser X ��

�!���0�������0�#������ �1�����������#�������	�����%���-���
�����
���0�#�������� X ��

�!���0�������0�#������ Abwasser X ��

�!���0�������0�#������ �����0�#������ X ��

�!���0�������0�#������ Geothermie X ��

���������������	������ Luft �� ��

Sonnenenergie Solarstrahlung �� ��

Biomasse Hackschnitzel / Pellets �� X / ��

���������������������	���������
�	�
��������� 5
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Energieverbrauch: Energieabnahme der Gemeindehalle

���������������������	���������
�	�
��������� 6

���	��������
�� Beheizung der 

Sporthalle und der 
�2�������	���#������

�� Warmwasserbereitung 
(Duschen)

Strom:
�� Technische Anlagen
�� �3���������	�
�����	�����
��
�� Beleuchtung

���	���������� 300.000 kWh/a                           Strom: 90.000 kWh/a
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Energieverbrauch: Energieabnahme des Freibads

���������������������	���������
�	�
��������� 7

���	��������
�� Beheizung 

Beckenwasser
�� Warmwasserbereitung 

(Duschen)

Strom:
�� Schwimmbadtechnik
�� �&�#���������������
����

���	���������� 85.000 kWh/a                           Strom: 110.000 kWh/a
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Energieverbrauch: Energieabnahme im Verbund

���������������������	���������
�	�
��������� 8

�4���
���������
�������	�����
���
���	���#�����
�
����
Nutzungs- und Bedarfsprofile 
�$�+�������������5���4�
�	�������6��
��  Energieverbund

�� verbesserte Ausnutzung 
des PV-Stroms und 
Steigerung der 
Wirtschaftlichkeit der PV-
Anlage

�� kleinere Dimensionierung 
���������4�#�����������������
���������	����
effizienterer Betrieb durch 
�
�����
�������#���
�
��������
Auslastung���	���������� 385.000 kWh/a                         Strom: 200.000 kWh/a
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Versorgungskonzept: �)���#���
�������	

�� ���	�����
�
�������������	�����������
�����	�����
���
���	���#�����
�
�������2���������	�
���������	�����&�������������7�������
�������������+�(�	�����
�
���	��
und Ausgleichseffekte zu nutzen ��  ���	�������������������������������������� zur Versorgung der 
Gemeindehalle und des Freibads im Verbund 

�� CO2���������������	�����
�
���
���0�
�	�	���	�
�����	�����2���������	�
�������	���!���0�������0�#����������  Luft-Wasser-
���	����������������

�� �8�.�
���
�������������
���������	�����
�
�����������������������������+�������������	�
���
���0�
�	�	���	�9�����������
�����
�����������������#�������	����������
�-�����
�������������������+�������������������
���	�
���	���������	�9�����.�������0�������
�
�������	�����
�
���������������	�����2���������	�
���
�	����������
Gemeindehalle vor allem im Winter ��  ���
������������������������������������������������� �!�������"�	� �!������

���������������������	���������
�	�
��������� 9



��
CONSULTATION    ANALYSIS    CONCEPT    SOLUTION    SUPPORT

Versorgungskonzept: Versorgungsfall im Winter und im Sommer

���������������������	���������
�	�
��������� 10
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�����������������������#�����!���������� �)�������	�����
���	���������������	�����#���������	

���������������������	���������
�	�
��������� 11

�+�������
�"�7���������	�
�����������������������
�����������������
�������	����
�����������	���������
���#���
�
�"���
�������������#���
�
���:

��Freibad

Anzahl Module �;�<�;���+�������"

Anlagenleistung �<�=�'�>�?���"�4�7

Ertrag/Jahr �@�@�:�A�B�=���"�4���%��
Untersuchung des Zustands des Dachs 
derzeit in Arbeit.

Gemeindehalle

Anzahl Module �A�@�<���+�������"

Anlagenleistung 161,480 kWp

Ertrag/Jahr 146.961 kWh/a
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�����������������������#�����!���������� �3���������	�
�����	�����
�������������
�	����������������

�� Zu optimierende Bereiche: Sporthalle und Umkleiden / Duschen

���������������������	���������
�	�
��������� 12

�� �1�7���
���
�������	�
���������	���������	�,
�5 �4�#�������������"�
���0�
�	�	���	�
��

(Kreislaufverbundsystem mit 
�3�������������	�0�#�����������������������	�6

�5 �����	���
�������������	���������������5�����
�	���������������	���7����������������
betriebenen EC-Ventilatoren

�5 Neue Regelung mit Druck- und 
Volumenstromreglern und entsprechenden 
Sensoren
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�����������������������#�����!���������� Deckenstrahlplatten Gemeindehalle

�� Auslegung durch Fa. Zehnder erfolgt
�� Freigabe in Bezug auf die Statik 

durch Kolleth Ingenieure
�� Heizleistung: ca. 67 kW
�� �&���	�.���
�
���������������������������7�������������,���=�C���D����
      �� �����
�����4�#�������7�����7�������������
����������

���������������������	���������
�	�
��������� 13
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�����������������������#�����!���������� Beleuchtung Gemeindehalle

�� IST-Zustand: 
�5 �E�E���+�������"���>�������������
�
�����3���	�
���������������������������������.�������	

�� Neue Auslegung:
�5 LED-Hallenstrahler, Bewegungsmelder und Tageslichtsteuerung
�5 �&�����������������	�
�������#���"���,���<�=�C�����F

�� Ergebnis:
�� Reduktion der installierten 
      Leistung von 19 kW auf 6,7 kW
�� �G�#�������
���������+�����������
�	���7�������	�
�������
�����
�	������
      Betriebsdauer von 2.200 Stunden: 
      ca. 31.500 kWh

���������������������	���������
�	�
��������� 14
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�����������������������#�����!���������� Beleuchtung Gymnastikhalle

�� IST-Zustand: 
�5 �A�?���+�������"���>�������������
�
�����3���	�
���������������������������������.�������	

�� Neue Auslegung:
�5 LED-Hallenstrahler, Bewegungsmelder und Tageslichtsteuerung
�5 �&�����������������	�
�������#���"���,���<�=�C�����F

�� Ergebnis:
�� Reduktion der installierten 
      Leistung von 4,9 kW auf 1,6 kW
�� �G�#�������
���������+�����������
�	���7�������	�
�������
�����
�	������
      Betriebsdauer von 2.200 Stunden: 
      ca. 8.500 kWh

���������������������	���������
�	�
��������� 15
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�����������������������#�����!���������� Dachsanierung der Gemeindehalle

�� �+���	�
�������	�
�����	�������#�������	�
�����������+�������#�
�����������������������������������������	�
�����������!���4��������
�� ���#�������	�
�����������4�����������
�����	�����������+���������������������������������������+�7���������������������������������������������	�
��

des U-Wertes und als Sonnenschutz

�� Des Weiteren: Erweiterung der Gymnastikhalle um einen Anbau mit Umkleiden und 
Duschen vorgesehen

�����
�����	�
�������������8�����"�������"���	�����	�
�,���H���
�	���I�	�����������������������������	�����������������	�������������
�����!�������������	�
��
(Ausschluss)
�� Umsetzung durch Gemeinde Oppenweiler

���������������������	���������
�	�
��������� 16
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VERGABEVERFAHREN
Vergabegegenstand, Vergabeart, Zuschlagskriterien, Terminplan

���������������������	���������
�	�
��������� 17
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Vergabegegentand: Leistungsumfang der Ausschreibung

���������������������	���������
�	�
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Vergabeart und Zuschlagskriterien:

�� ���!���0���
�������������������	�������	�
�������������������	�����
���������
���	���������0�����������0���������
�����#�����J�J���;�?���������:���A���
�:�����:�����:���;�<�����
��

�� ���������0�
�������������������
���������������	�
�����������������#�����������	���K�������������
���$�&���0���������	�
���
�����:���J���=�E���������:���>�����
���6�,

�� �4�#�������7�����
���������������
�������������
�	������
Grund- und Arbeitspreis

�� Klimaschutz und Nachhaltigkeit
CO2�������
�����
���	���	���4�#���������
�����������	�
�'�����12�������	�������	�����
�
�����
�	���7�������	�
���������
���
���	���������	���������	

�� �L�������
���#���������������������	�
���������	���H���	�����7����
Wirkungsgrad, Effizienz, Anteil erneuerbare Energien, Versorgungssicherheit / Autarkie

�� �+���.�����	�
�������	���
�������	��
�1���
���	�
�������
���	�'���M�����"���
���	���������	�����+���.�����	�
���������������	�
�������
�����	

���������������������	���������
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Terminplan:

�� Dezember 2025: Bekanntmachung des Verhandlungsverfahrens mit Teilnahme-
wettbewerb mit Einstellung der Vergabeunterlagen

�� Mitte Januar 2026: Abgabe Teilnahmeantrag

�� Ende Januar/Anfang Februar 2026: Aufforderung zur Abgabe des Erstangebots, 
Ortsbegehungen

�� ���	�������-���������������5�����	�����	�
���8�#�������>�C�>�@�,��Auswertung der Erstangebote

�� �8�#�����%���7���
�����>�C�>�@�,�����������������������	�
���������������������	�������	�
���	���$���������	�
�������������	���� rechtliche 
Positionen)

�� Anfang Mai 2026: ���������������������	�
���������������
�������������������	���
�������
�
���	�����	�
����������

���������������������	���������
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Terminplan:

�� Anfang Juni 2026: �����
�������������������	���
�������
�
���	���&�
�����������	�
����������

�� Juni 2026: �
�
���:���2���������������������	�
���	�����	�����H���#�����	�
�����������	�������)���	�"�����'���������0���������	�
����������
Angebote und Erstellung einer Vergabeempfehlung zur Entscheidung 
des Gemeinderates 

�� Juli 2026: Zuschlagsentscheidung durch den Gemeinderat sowie ggf. 
�&�
���������
�	�������������
���	���	���������J���;�A�?�����4�&�����
�����;�C���#�
�
�
�������4�������������
����

�� Ggf. Ende Juli 2026:  Zuschlagserteilung durch die Gemeindeverwaltung nach Abschluss des 
Vergabeverfahrens

�� Ende Juli/Anfang August 2026: Redaktionelle Fertigstellung und Unterzeichnung des 
Energieeffizienzvertrages unter Wirksamkeitsvorbehalt der Genehmigung der 

Rechtsaufsicht

�� September 2026 �����	�������
�
���	�
�����������M�������������������
�����������	�������	���������
�������	�����&���
�
�	�	����������
Umsetzung

���������������������	���������
�	�
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Terra Consulting GmbH
�4�
�������������������������;�B
73230 Kirchheim unter Teck
www.terra-consulting.de
seit 1999 im Energiebereich

���������������������	���������
�	�
��������� 22

Dipl.-Ing. 
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M.Sc.
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Sitzungsvorlage Zuständig: Wiederhöft, Nadine

für den Gemeinderat AZ: 022.31; 761.13
Vorlagen-Nr.: GRS-99/2025

Sitzung am Beratungszweck: öffentlich
18.11.2025 Beschlussfassung

TOP 3. Sanierung der Gemeindehalle
- Vergabe der Planungsleistungen für die Dachsanierung          

Beschlussvorschlag:

Das Ingenieurbüro Bauphysik5 aus Backnang wird mit den Planungsleistungen für die 
Sanierung des Daches entsprechend des Honorarangebots vom 30. Oktober 2025 
beauftragt. 

Sachverhalt:

Ergänzend zu den geplanten Sanierungsmaßnahmen, die durch den Contractor ausgeführt 
werden sollen (Bau Wärmenetz und Wärmelieferung, PV-Anlagen, Stromnetz, Optimierung 
Lüftungsanlage, Deckenstrahlplatten, Umrüstung Beleuchtung), plant die Gemeinde die 
Sanierung des Daches der Gemeindehalle, um den Wärmeschutz und die Luftdichtheit zu 
verbessern. 

Das vom Ingenieurbüro Bauphysik5 abgegebene Honorarangebot in Anlehnung an die 
HOAI (2013) § 34, Honorarzone II, Mittelsatz 50%, für die Sanierung der Steildachflächen 
und der Shed-Oberlichter an der Gemeindehalle Oppenweiler, umfassen teilweise die 
Vorplanung, die Entwurfs- und Ausführungsplanung, die Erstellung der 
Ausschreibungsunterlagen, die Vorbereitung und das Mitwirken bei den Vergaben sowie 
die Bauüberwachung.

Bei geschätzten Nettobaukosten von 1.216.655,00 Euro, beträgt das Nettohonorar für das 
Planungsbüro 133.030,88 Euro. Aktuell ist der BgA „Gemeindehalle“ zu 40% 
vorsteuerabzugsberechtigt.

Finanzierung:

Im Haushalt der Gemeinde sind im Jahr 2026 200.000 Euro für Planungskosten eingeplant. 



Sitzungsvorlage Zuständig: Kurz, Claudia

für den Gemeinderat AZ: 022.31; 902.41; 
801.18

Vorlagen-Nr.: GRS-100/2025

Sitzung am Beratungszweck: öffentlich
18.11.2025 Beschlussfassung

TOP 4. Investitionsprogramm 2026 bis 2029
- Verabschiedung          

Beschlussvorschlag:

1. Der vorgelegte Entwurf des Investitionsprogramms 2026 ff. sowie der Entwurf 
des Investitionsprogramms 2026 ff. für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wird, 
vorbehaltlich der Sicherstellung der Finanzierung der Maßnahmen, zugestimmt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Basis des Investitionsprogramms 2026 ff. 
sowie des Investitionsprogramms 2026 ff. für den Eigenbetrieb 
Wasserversorgung den Haushalts- und Wirtschaftsplanentwurf 2026 
aufzustellen.

Sachverhalt:

Die Verwaltung regt an, auch für das Haushaltsjahr 2026 die Investitionen vorab zu beraten 
und festzulegen. Das Beratungsergebnis bildet die Grundlage für den Haushalts- und 
Wirtschaftsplanentwurf 2026.

Das in den Anlagen jeweils dargestellte Investitionsprogramm enthält alle 
vermögensrelevanten Beschaffungen sowie Tief- und Hochbauprojekte, die innerhalb des 
Zeitraums 2026 bis 2029 realisiert werden sollen.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen hängt entscheidend von den finanziellen Möglichkeiten 
der Gemeinde Oppenweiler im jeweiligen Haushaltsjahr ab.

Vor diesem Hintergrund sollten die Maßnahmen des umfangreichen Investitionsprogramms 
2026 bis 2029 nur nach sorgfältiger Prüfung der Notwendigkeit angegangen werden, zumal 
eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen befürchtet werden muss.

Das Programm beinhaltet in 2026 wieder wichtige Infrastrukturmaßnahmen, die u.a. mit 
einer Förderung des Landes oder des Bundes umgesetzt werden sollen.
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Für das neue Feuerwehrfahrzeug sollen 520.000,00 Euro für das Fahrgestell, den Aufbau 
und einen Kompressor eingestellt werden. Im Gegenzug kann mit einer Zuwendung des 
Landes in Höhe von 96.000,00 Euro gerechnet werden.

Für die umfassende energetische Sanierung der Gemeindehalle werden insgesamt 
5.000.000,00 Euro, hiervon 200.000,00 Euro in 2026 für Planung, veranschlagt. Nachdem 
die Gemeindehalle im Sanierungsgebiet „Nördliche Hauptstraße“ liegt, wurde ein Antrag auf 
Aufstockung der Finanzhilfen im Landessanierungsprogramm gestellt. 

Zudem soll im Rahmen des Landessanierungsprogramms die Neugestaltung der Straße 
„Im Rank“ erfolgen. Hierzu sind insgesamt 500.000,00 Euro, hiervon 300.000,00 Euro in 
2026, vorgesehen. Gleichzeitig ist die Kanalerneuerung (205.000,00 Euro) und die 
Erneuerung der Wasserleitung (110.000,00 Euro netto) eingeplant.

Für den Erwerb von 3 Praxiseinheiten im Haus der Gesundheit sind insgesamt 
2.800.000,00 Euro veranschlagt, davon 2.000.000,00 Euro in 2026.

Als eine weitere langjährige und umfassende Maßnahme stellt sich die Sanierung der 
Kläranlage dar. Hierzu sind im Jahr 2026 vorerst Planungskosten in Höhe von 100.000,00 
Euro eingestellt. Um die Kläranlage bis zur Sanierung weiterhin funktionstüchtig zu halten, 
ist u.a. der Austausch der in die Jahre gekommenen Dosierungsanlage notwendig.

Zur möglichen Erleichterung für den Haushaltsausgleich können ab 2026 Sanierungen von 
Straßendeckschichten über 250 qm wieder investiv veranschlagt werden. Für verschiedene 
Straßendeckensanierungen im Ortsgebiet werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 
185.000,00 Euro eingeplant.  

Weiter nennenswert ist die Investitionsumlage an den Wasserverband Murrtal mit 
1.100.000,00 Euro in 2026. Hierbei handelt es sich um den Anteil der Gemeinde 
Oppenweiler von 45 % an den nicht durch das Land gedeckten Kosten (Landesanteil 70 %) 
zum Bau des „Hochwasserrückhaltebeckens Oppenweiler“. Nachdem die eingeplanten 
Mittel aus dem Jahr 2025, gemäß Baustand, nicht vollständig abgerufen werden können, 
sind diese nochmals neu zu veranschlagen.

Weitere Investitionen, die in 2025 oder in den Vorjahren noch nicht umgesetzt werden 
konnten, müssen in 2026 und den Folgejahren neu veranschlagt werden. Betroffen sind 
zum Beispiel der Breitbandausbau, die umfassende Sanierung der 
Gemeindeliegenschaften Schlossstraße 11 (ausstehendes Gewerk Heizungsbau) und 
Staige 3. Ebenfalls wurden die umfänglichen Zuwendungen des Bundes und Landes für 
den Breitbandausbau neu veranschlagt.

Alle weiteren Investitionen können den Anlagen zu dieser Vorlage entnommen werden.  



Stand: 06.11.2025

Produktsachkonto Maßnahme Bezeichnung 2026 Bemerkung 2027 Bemerkung 2028 Bemerkung 2029 Bemerkung

11250000 10000 78310000 001 Grünanlage, Werkstätten und Fahrzeuge/Ausstattung, Einrichtung 60.000

�&�R�Q�W�D�L�Q�H�U�����������������¼���� �����)�U�l�V�H��
�������������¼���� �����5�H�J�D�O�V�\�V�W�H�P��
�������������¼����������
�6�W�H�L�Q�W�U�H�Q�Q�V�l�J�H���������������¼����
�5�•�W�W�H�O�S�O�D�W�W�H�����������������¼����������
�=�H�L�W�H�U�I�D�V�V�X�Q�J�����������������¼ 50.000 Budget 50.000 Budget 50.000 Budget

11250000 10000 78710000 001 Bauhofgebäude/Sonstige Baumaßnahmen 20.000 Bauhof Sanitär 100.000 Bauhofumbau 150.000 Bauhofumbau 

11260000 10000 78310000 001 Zentrale Dienste (Rathaus) - Geräte, Ausstattung, Einrichtung 50.000 EDV-Ausstattung 10.000 Rathaus 10.000 Budget 10.000 Budget

11330000 10000 78210000 001 Grundstückverkehr, Grundstücksmanagement/Erwerb von Grundstücken 200.000 Budget 200.000 Budget 200.000 Budget 200.000 Budget

12210000 10000 78310000 001 Ordnungswesen - Geräte, Ausstattung, Einrichtung 10.000
Geschwindigkeits-
messgeräte

12600000 10000 78310000 001 Brandschutz/Ausstattung, Einrichtung 66.000

�6�S�U�H�L�]�H�U���6�F�K�H�U�H�����������������¼��
Modul Löschwasser-
�U�•�F�N�K�D�O�W�X�Q�J�����������������¼����������
�*�H�U�•�V�W���������������¼����������
�$�X���H�Q�O�D�X�W�V�S�U�H�F�K�H�U���������������¼����
�6�F�K�Q�H�O�O�H�L�Q�V�D�W�]�]�H�O�W���������������¼������
�(�+�7���(�T�X�L�S�P�H�Q�W�����������������¼����
�7�D�X�F�K�S�X�P�S�H�����������������¼���������� 153.000

Feuerwehranhänger mit 
�6�W�U�R�P���/�L�F�K�W�������������������¼����������
�'�U�R�K�Q�H�����������������¼ 10.000 Budget 10.000 Budget

12600000 10000 78310000 004 Brandschutz/Neubeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10 520.000
Fahrgestell/Aufbau/  
Stromerzeuger

12800000 10000 78730000 001 Katastrophenschutz 25.000 2 Sirenen Rentamt/Reichenberg

21100100 10000 78310000 001 Bereitstellung und Betrieb Grundschule/Ausstattung, Einrichtung 15.000 Budget 15.000 Budget 15.000 Budget 15.000 Budget

31400700 10000 78710000 001 Soziale Einrichtungen/Hochbau

36200100 10000 78730000 002 Allgemeine Förderung junger Menschen/Sonstige Baumaßnahmen siehe Städtebauförderung

36500101 10000 78310000 007 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Geräte, Ausstattung 12.000 Zeiterfassung

36500101 10000 78310000 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen KiTa Schlossgarten/Ausstattung, Einr. 2.000 Budget 2.000 Budget 2.000 Budget 2.000 Budget

36500101 10000 78310000 002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen KiGa Burgblick/Ausstattung, Einr. 5.000 Budget 5.000 Budget 5.000 Budget 5.000 Budget

36500101 10000 78310000 003 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen KiGa Reute-Törle/Ausstattung, Einr. 3.000 Budget 3.000 Budget 3.000 Budget 3.000 Buget

36500101 10000 78310000 004 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Waldkindergarten/Ausstattung, Einr. 3.000 Budget 3.000 Budget 3.000 Budget 3.000 Budget

36500101 10000 78310000 005 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen KiTa Steinfeld /Ausstattung, Einrichtung 5.000 Budget laut KiGa-Vertrag 5.000 Budget laut KiGa-Vertrag 5.000
Budget laut KiGa-
Vertrag 5.000

Budget laut KiGa-
Vertrag

36500101 10000 78710000 002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen KiGa Burgblick/Hochbau 100.000
evtl. Deckung noch offener 
Rechnungen

42100000 10000 78180000 001 Förderung des Sports/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 5.000 Budget 5.000 Budget 5.000 Budget 5.000 Budget

42400000 10000 78310000 001 Mineralfreibad/Ausstattung, Einrichtung 10.000 Budget 10.000 Budget 10.000 Budget 10.000 Budget

42400000 10000 78730000 002 Mineralfreibad - Attraktivierung Freibad/Sonstige Baumaßnahmen 200.000 Attraktivierung Freibad 

42410100 10000 78310000 001 Sportstätten - Gemeindehalle/Ausstattung, Einrichtung 10.000 Budget 14.500
Lautsprecher/App für 
Tonanlage 10.000 Budget 10.000 Budget

42410100 10000 78730000 002 Sportstätten - Gemeindehalle energetische Sanierung/Sonstige Baumaßnahmen 200.000
Energetische Sanierung, 
Modernisierung 1.000.000

Energetische Sanierung, 
Modernisierung 1.500.000 1.500.000

Hoch und Mittel ca. 
���������������������¼������������
Vorsteuerabzugsber.)

VE ff Rest  
���������������������¼��

Investitionsprogramm 2026

Auszahlungen

�$�Q�O�D�J�H����



Produktsachkonto Maßnahme Bezeichnung 2026 Bemerkung 2027 Bemerkung 2028 Bemerkung 2029 Bemerkung

42410200 10000 78310000 001 Sportstätten - Sportanlagen Rohrbachtal/Ausstattung, Einrichtung

42410200 10000 78730000 001 Sportstätten - Sportanlagen Rohrbachtal/Sonstige Baumaßnahmen 20.000
Erneuerung Flutlicht 
Kunstrasenspielfeld

51100900 10000 78710000 001 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/Hochbaumaßnahmen (Ordnungsmaßnahmen) 2.000
Abbruch Garagen 
Jahnstraße 12

51100900 10000 78720000 001 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/Tiefbaumaßnahmen 12.000 25.000
Gehweg Bundesstraße/     
Ärztehaus

Bewilligung 
bis 
30.06.2028 !

51100900 10000 78720000 002 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/Tiefbaumaßnahmen 68.000 Weg entlang Rohrbach 56.000

Jahnstraße 
Erschließung 
Belagsflächen

51100900 10000 78720000 007 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/Tiefbaumaßnahmen 300.000 270.000

Im Rank 500.000 
Straße/Fußweg/ 
Treppenanlage+Park-platz 
Seewiesen 70.000 VE

51100900 10000 78720000 004
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/Umgestaltung Unterführung B14 bzw. 
Ordnungsmaßnahme 40.000 20.000

51100900 10000 78730000 005 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/KSK Platzgestaltung 30.000

51100900 10000 78180000 001
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/Zuschüsse Privatpersonen Modernisierungs-
/Ordnungsmaßnahmen 35.500 65.000

51100900 10000 78710000 005 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/KSK Umbaumaßnahmen 

51100900 10000 78710000 003 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/Modernisierung Jugendbetreuung 30.000 Restzahlungen

51100900 10000 78710000 006 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/Hauptstraße 78 Sanierungsmaßnahmen

52200000 1000 78210000 017 Ärztehaus 2.000.000 800.000 VE

52200000 10000 78730000 003 Schloßstraße 11/Sonstige Baumaßnahmen 35.000 Heizung

52200000 10000 78730000 004 Staige 3/Sonstige Baumaßnahmen 150.000 Komplettsanierung 150.000

52200000 10000 78210000 019 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

53400000 10000 78180000 001 Fernwärmeversorgung Investitionszuschuss Contractor 1.000.000

53400000 10000 78720000 002 Fernwärmeversorgung/Tiefbaumaßnahmen 100.000 Voruntersuchung/Ausschreibung

53800000 10000 78310000 004 Abwasserbeseitigung - Kläranlage/Ausstattung, Einrichtung 30.000
�)�O�R�Z�&�K�L�H�I�����������������¼�����%�X�G�J�H�W��
���������������¼ 10.000 Budget 10.000 Budget 10.000 Budget

53800000 10000 78730000 004 Abwasserbeseitigung - Kläranlage Sanierung 340.000

�'�R�V�L�H�U�D�Q�O�D�J�H�������������������¼����������������������
�3�O�D�Q�X�Q�J�V�N�R�V�W�H�Q���������������������¼������
�6�F�K�O�D�P�P�S�X�P�S�H�����������������¼������������������������
�6�S�L�U�D�O�J�H�K�l�X�V�H�S�X�P�S�H�����������������¼500.000 1.000.000 500.000 VE

53800000 10000 78720000 008 Abwasserbeseitigung - Kanalerneuerung Westlich der B14 70.000

53800000 10000 78720000 006 Abwasserbeseitigung - Kanalerneuerung/Tiefbaumaßnahmen 205.000 Im Rank

53800000 10000 78720000 012 Abwasserbeseitigung - Gewerbegebiet Zell/Tiefbaumaßnahmen

54100000 10000 78210000 002 Gemeindestraßen - Grunderwerb 5.000 Budget 5.000 Budget 5.000 Budget 5.000 Budget



Produktsachkonto Maßnahme Bezeichnung 2026 Bemerkung 2027 Bemerkung 2028 Bemerkung 2029 Bemerkung

54100000 10000 78720000 002

Gemeindestraßen/Tiefbaumaßnahmen                                                                         (ab 
2026 können zusammenhängende Straßendeckschichen mit mind. 250 m² wieder 
investiv behandelt werden) 185.000

�*�R�H�W�K�H�V�W�U�����������������¼����
�6�W�X�U�P�I�H�G�H�U�V�W�U�������������������¼����
Ellenweiler-Reichenberg 
���������������¼�����2�E�H�U�H���2�U�W�V�V�W�U����
���������������¼����Elbinger Str. 
Aufwand! 100.000 Budget 100.000 Budget 100.000 Budget

54100000 10000 78720000 003 Gemeindestraßen-Erweiterung Gewerbegebiet/Tiefbaumaßnahmen 50.000
Erweiterung Gewerbegebiet 
Zell

54100000 10000 78720000 007 Gemeindestraßen-Straßenbeleuchtung /Tiefbaumaßnahmen 115.000

Straßenbeleuchtung 
�5�H�L�F�K�H�Q�E�H�U�J�����������������¼���%�X�G�J�H�W��
���������������¼ 95.000

Straßenbeleuchtung Zell 
���������������¼���������������������������������%�X�G�J�H�W��
���������������¼ 25.000 Budget 25.000 Budget

55100100 1000 78730000 001 Grün- und Parkanlagen 100.000 Rast-/Bouleplatz etc.

55100200 10000 78730000 001
Öffentliches Grün - Kinderspielplätze/Umsetzung Baumaßnahmen nach Erstellung 
Konzept 250.000 Königsberger Str.

55200000 10000 78130000 001 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Investitionsumlage Wasserverband 1.100.000 Mittelabruf verzögert 250.000 50.000

55200000 10000 78730000 002
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Sonstige Baumaßnahmen/Seitengewässer 
Tierbach 50.000 370.000

55200000 10000 78730000 003
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Sonstige Baumaßnahmen/Seitengewässer 
Rohrbach 300.000 450.000 1.200.000 �I�I���������������������¼

55200000 10000 78730000 001 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Sonstige Baumaßnahme

55300000 10000 78730000 002 Friedhofs- und Bestattungswesen-Aussegnungshalle/Sonstige Baumaßnahmen 160.000

Aussegnungshalle: Heizung,  
Beleuchtung, Malerarbeiten 
�����������������¼������������������������������������������������������������������
Anlage neues Urnengrabfeld 
���������������¼

55500000 10000 78720000 001 Forstwirtschaft/Tiefbaumaßnahmen 10.000 Budget 10.000 Budget 10.000 Budget 10.000 Budget

55510000 10000 78720000 001 Landwirtschaft/Tiefbaumaßnahmen 10.000 Feldwegebau 60.000
�=�H�O�O���,�,�����������������¼����������������������
�)�H�O�G�Z�H�J�H�E�D�X�����������������¼ 10.000 Feldwegebau 10.000 Budget

57100000 10000 78720000 002 Wirtschaftsförderung/Tiefbaumaßnahmen 170.000
Klinik Wilhelmsheim/            
Grundschule

57100000 10000 78720000 003 Wirtschaftsförderung/Tiefbaumaßnahmen 700.000
Breitbandausbau Rohrbach und 
Bernhalden

61100000 1000 7813000 001 Wirtschaftsförderung/Investitionsumlage Verband Region Stuttgart 7.000 7.000 7.000 7.000

7.483.000 5.595.000 4.136.000 3.695.000Gesamtsumme Auszahlungen



Produktsachkonto Maßnahme Bezeichnung 2026 Bemerkung 2027 Bemerkung 2028 Bemerkung 2029 Bemerkung

Auftrag Sachkonto Bezeichnung 2026 2027 2028 2029

11250000 1000 68312000 001 Grünanlage, Werkstätten und Fahrzeuge/Ausstattung, Einrichtung

11330000 10000 68210000 001 Grundstückverkehr, Grundstücksmanagement/Veräußerung von Grundstücken 1.350.000

Bauplätze Wengertsweg 
�����������������¼������������������������������������
�*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W���=�H�O�O�������������������¼2.015.000 Gewerbegebiet Zell

12600000 10000 68110000 001 Brandschutz/Zuweisung nach VwV-Z-Feu 96.000 LF10 40.000
�'�U�R�K�Q�H�����������������¼��������������������
�1�(�$�����������������¼

12800000 10000 68100000 001 Katastrophenschutz 21.700 Bundesförderung Sirenen

42410200 10000 68110000 001 Sportstätten - Sportanlagen Rohrbachtal/Sonstige Baumaßnahmen

51100500 10000 68910000 001 Ausgleichsmaßnahmen - Kostenerstattungsbeiträge 139.000 Gewerbegebiet Zell II 

51100900 10000 68110000 001 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/LSP 350.000
inkl. mögliche Förderung 
Umbau Gemeindehalle 600.000 450.000 380.000

Gemeindehalle nur 
60/60 förderfähig

51100900 10000 68910000 001 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/Ausgleichsbeträge (Bewilligungsende 30.04.28) 150.000

53400000 10000 68110000 002 Fernwärmeversorgung 85.000

ProECo-
Förderung/Nahwärmenetz/Vorun
tersuchung+Aus-schreibung 
(30.09.2026)

53800000 10000 68110000 004 Abwasserbeseitigung/Kläranlage Sanierung/Zuweisung nach FrWw 2015

Voraussichtl. Keine 
Förderung nach Angabe 
Ing.Büro

53800000 10000 68910000 012 Abwasserbeseitigung/Kanalbeiträge 775.000 Gewerbegebiet Zell II 

53800000 10000 68910000 001 Abwasserbeseitigung/Kanalbeiträge 2.000 Bauplatz Wengertsweg

53800000 10000 68910000 002 Klärbeitrage 1.300 Bauplatz Wengertsweg 467.000 Gewerbegebiet Zell II 

54100000 10000 68110000 009 Gemeindestraßen/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

54100000 10000 68910000 003 Gemeindestraßen/Beiträge 47.500 Gewerbegebiet Zell II 

54100000 10000 68110000 004 Gemeindestraßen/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

55200000 10000 68110000 002
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 
HWS Tierbach 35.000 Förderquote: 70% 260.000

55200000 10000 68110000 003
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 
HWS Rohrbach 210.000 Förderquote: 70% 315.000 840.000 �I�I�������������������������¼

57100000 10000 68110000 002 Wirtschaftsförderung/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 153.000
Klinik Wilhelmsheim/ 
Murrtalschule

57100000 10000 68110000 003 Wirtschaftsförderung/ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 561.000
Breitbandausbau 
Rorbach/Bernhalden

61200000 10000 68850000 999 Darlehenstilgung Wasserversorgung 192.000 174.500 174.500 174.500

61200000 10000 68850000 999 Darlehenstilgung Wasserversorgung (Rückführung von Trägerdarlehen ) 0 0 0 0 Ermittlung noch  offen

61200000 10000 68880000 999 Darlehenstilgung SGOS 7.200 7.200 7.200 7.200

61200000 10000 68850000 999 Darlehenstilgung KAWAG AG

2.819.200 4.510.200 1.356.700 1.401.700

Finanzierungssaldo -4.663.800 -1.084.800 -2.779.300 -2.293.300

Einzahlungen

Gesamtsumme Einzahlungen



Stand: 06.11.2025

Produktsachkonto Maßnahme Bezeichnung 2026 Bemerkung 2027 Bemerkung 2028 Bemerkung 2029 Bemerkung

53300000 10000 78310000 004 Auszahlungen für der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 18.000

�������������¼���%�X�G�J�H�W����
���������������¼���)�O�R�Z�&�K�L�H�I������
Zusammenlegung mit 
Kläranlage 5.000 Budget 5.000 Budget 5.000 Budget

53300000 10000 78310000 015 Prozessleittechnik

53300000 10000 78720000 002 NOW Konzept

53300000 10000 78720000 006 Erweiterung Gewerbegebiet Zell 190.000
Ringschluss über 
Staigacker

53300000 10000 78720000 008 Tiefbaumaßnahme Verteilnetz 110.000 Im Rank (LSP bis 2028)

53300000 10000 78730000 003 Hochbehälter Rietenauer Weg - Behältersanierung 80.000 Behälter 1 50.000 Behälter 2 50.000 Behälter 3

61200000 10000 79223000 999 Tilgung von Krediten (an Gemeinde) 192.000 174.500 174.500 174.500

61200000 10000 79223000 999 Tilgung von Krediten (Rückführung Trägerdarlehen) 0 0 0 0
Ermittlung noch 
offen

61200000 10000 79273000 999 Tilgung von Krediten (an Kreditinstitute) 8.100 42.200 52.100 52.100

vorbehaltlich 
Ermittlung 
Kreditaufnahme

Gesamtsumme Auszahlungen 408.100 461.700 281.600 231.600

Einzahlungen

53300000 10000 68110000 002 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

53300000 10000 68910000 006 Beiträge 669.500 Zell II

61200000 10000 69223000 999
Kredit von der Gemeinde - künftig Fremdkredit ggf. Umschuldung von Inneren 
Darlehen 0 0 0 0

Ermittlung noch 
offen

61200000 10000 69273000 999 Kredit vom Kapitalmarkt 0 0 0
Ermittlung noch 
offen

Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 669.500 0 0 0 0 0

Finanzierungssaldo -408.100 207.800 -281.600 -231.600

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2026

Auszahlungen

�$�Q�O�D�J�H����



Sitzungsvorlage Zuständig: Benzler, Karen

für den Gemeinderat AZ: 022.31; 020.06; 
815.12; 815.31

Vorlagen-Nr.: GRS-101/2025

Sitzung am Beratungszweck: öffentlich
18.11.2025 Beschlussfassung

TOP 5. Neukalkulation der Wasserversorgungsgebühr 2026
- 11. Änderung der Satzung über die 
Wasserversorgungssatzung          

Beschlussvorschlag:

1. Der Kalkulation der Wasserversorgungsgebühr wird wie folgt zugestimmt:

1.1.Der Gebührenkalkulation der Allevo Kommunalberatung vom 5. November 2025 
(Anlage 1) wird zugestimmt. Sie hat dem Gemeinderat bei der Beschlussfassung 
über die Gebührensätze vorgelegen. Die Gemeinde erhebt Gebühren für ihre 
öffentliche Einrichtung Wasserversorgung. Sie wählt als Gebührenmaßstab für 
die Verbrauchsgebühr weiterhin den Frischwassermaßstab und erhebt die 
Grundgebühr gestaffelt nach der Zählergröße (Q3).

1.2.Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum der Gebührenkalkulation vom 
1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026 wird zugestimmt.

1.3.Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Abschreibungssätzen, Zinssätzen, 
der Abschreibungs- und Verzinsungsmethode sowie den weiteren 
Ermessensentscheidungen (vgl. Erläuterungen Ziff. 13) wird ausdrücklich 
zugestimmt.

1.4.Die Gemeinde Oppenweiler hat die Gewinnerzielungsabsicht in § 1 Abs. 5 der 
Wasserversorgungssatzung ausgeschlossen. Um einen nach Steuerrecht für 
das jeweilige Jahresergebnis zu erwartenden Gewinn zu vermeiden, werden 
steuerrechtliche Aspekte in der Gebührenkalkulation besonders berücksichtigt. 
Die hierdurch entstehenden Veränderungen gegenüber einer rein am 
Kommunalabgabenrecht orientierten Kalkulation sind dargestellt und 
beschrieben. Der Gemeinderat stimmt diesen zu. Gebühren nach rein 
abgabenrechtlichen Aspekten sollen nicht erhoben werden.
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1.5.Auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation werden die 
Wasserverbrauchsgebühren für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 31. 
Dezember 2026 wie folgt festgesetzt:

            netto brutto (mit 7 % USt)

Wasserverbrauchsgebühr 3,40 Euro/m³ 3,6380 Euro/m³

2. Die 11. Satzung zur Änderung der Wasserversorgungssatzung vom 29. November 
2005 wird in der Fassung der Anlage 2 erlassen. Die Satzung tritt zum 1. Januar 
2026 in Kraft.

Sachverhalt:

Für das Jahr 2026 muss die Wasserversorgungsgebühr neu kalkuliert werden. Der 
Kalkulationszeitraum wurde vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026 gewählt. 

Die Gebührenkalkulation der Allevo Kommunalberatung ist dieser Vorlage als Anlage 1 
beigelegt.

Von der Möglichkeit, die Gebührenkalkulation auf einen längeren Zeitraum (bis zu fünf 
Jahre) abzustellen, wird kein Gebrauch gemacht. Der einjährige Kalkulationszeitraum 
wurde gewählt, da aufgrund von Umstellungsarbeiten Vorjahre noch nicht abgerechnet sind 
und daher Vorjahresverluste in der Kalkulation nicht berücksichtigt werden können.

Neben den allgemeinen Kostensteigerungen bei den Personal- und Sachkosten wirkt sich 
insbesondere die Fertigstellung der NOW Wasserversorgungskonzeption und auch die 
Sanierung des Hochbehälters auf die Entwicklung der Wasserverbrauchsgebühr aus. Die 
umfangreichen Investitionen zur Ertüchtigung der Wasserversorgung machen sich in 
deutlich höheren Abschreibungen bemerkbar. Ein Teil der Abschreibungen wird durch die 
Pachtzahlungen der NOW refinanziert. Seit 1. Oktober 2023 erfolgt die Lieferung von 
Reinwasser in vollem Umfang von der NOW. Dies führt auf der Grundlage der 
Kooperationsvereinbarungen mit der NOW zu einer Erhöhung der Bezugsrechte und in der 
Folge dessen zu steigenden Aufwendungen für die zu leistenden Umlagen. Die rückläufige 
Wasserbezugsmenge und die dadurch etwas niedrigeren Aufwendungen für den 
Fremdwasserbezug gleichen diese Mehraufwendungen nicht aus. Zudem wird aufgrund 
einer erforderlichen Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2026 und die Umschuldung 
bestehender innerer Darlehen mit einer Steigerung bei den Zinsaufwendungen gerechnet.

Die Gebühren sind nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) höchstens so zu 
bemessen, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen 
Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Zu den ansatzfähigen Kosten gehören in der 
Gebührenkalkulation nach § 14 Abs. 3 Satz 1 KAG auch eine angemessene Verzinsung 
des Anlagekapitals und angemessene Abschreibungen. Für die kalkulatorische Verzinsung 
ist nach § 14 Abs. 3 KAG das um Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse Dritter gekürzte 
Anlagekapital (Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen) 
zugrunde zu legen.
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Allerdings kann sich bei den nach den Grundsätzen des KAG kalkulierten 
Wasserversorgungsgebühren ein ertragssteuerpflichtiger Gewinn ergeben und zwar in dem 
Umfang, in dem die Eigenkapitalzinsen die Fremdkapitalzinsen übersteigen. Denn nach 
dem Ertragssteuerrecht sind anstelle der kalkulatorischen Zinsen lediglich die tatsächlichen 
Fremdkapitalzinsen ansatzfähig. 

Damit keine Steuerpflichten entstehen, sollen bei einem in der Satzung geregelten 
Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht in der Gebührenkalkulation nur die steuerlich 
ansatzfähigen Fremdkapitalzinsen berücksichtigt werden, sofern keine Verlustvorträge 
bestehen, die gegebenenfalls zum Ausgleich herangezogen werden können. Dies führt zu 
einer Entlastung des Gebührenzahlers im Kalkulationszeitraum. 

Generell sollte überlegt werden, ob der Verzicht auf die Erzielung eines Gewinns nach § 1 
Abs. 5 der Wasserversorgungssatzung aufgehoben wird, um aus Sicht des KAG 
kostendeckende Gebührensätze festlegen zu können. Dies wird zwischenzeitlich auch von 
der Gemeindeprüfungsanstalt so empfohlen, um Ergebnisschwankungen ausgleichen zu 
können.

Der auf der Grundlage steuerlicher Aspekte kalkulierte Gebührensatz beläuft sich somit auf 
(Gebührenkalkulation Seite 13):

Verbrauchsgebühr 3,40 Euro je m³ netto bzw.

3,6380 Euro je m³ brutto (mit 7 % USt).

Dies bedeutet eine Erhöhung der Wasserverbrauchsgebühr um 0,11 Euro netto, das 
entspricht 3,34 % (bisher 3,29 Euro je m³ netto).

Die Wasserversorgungsgebühr hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Verbrauchsgebühr je m³

ab 1. Januar 2019 2,11 Euro

ab 1. Januar 2021 

ab 1. Januar 2023

ab 1. Januar 2025

ab 1. Januar 2026

2,42 Euro

2,45 Euro

3,29 Euro

3,40 Euro

Die Grundgebühren für die Wasserzähler wurden zum Haushaltsjahr 2025 zum letzten 
Mal angepasst. Sie bleiben unverändert.

Die örtliche Satzung muss an den geänderten Gebührensatz gemäß Anlage 2 angepasst 
werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass aktuelle Entwicklungen zur Preisangabenverordnung 
eine Anpassung des Satzungsmusters für die Wasserversorgung erforderlich machten. Die 
Gebührensätze sind infolge dessen zusätzlich einschließlich der gesetzlich geschuldeten 
Umsatzsteuer mit sämtlichen vier Nachkommastellen in der Satzung anzugeben. Diesen 
Vorgaben wurde in der vorgelegten Änderungssatzung Rechnung getragen.



05.11.2025 

Gemeind e Oppenweiler  

Gebührenkalkulation Wasser  

01.01.2026 bis 31.12.2026 
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1. Ausgangssituation/Beratungsauftrag  

Die Gemeind e Oppenweiler  erteilte uns den  Auftrag, eine Gebührenkalkulation für die Wasser-

versorgung  für das Jahr 202 6 zu erstellen . 

Zur Erstellung der Gebührenkalkulation  fanden mehrere Besprechungen statt, in denen uns Frau  

Benzler von der  Gemeind everwaltung die nötigen Auskünfte gab und uns mit Unterlagen un-

terstützte. Für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit möchten wir uns herzlich be-

danken.  

2. Rechtsgrundlagen  

Die vorliegende Gebührenkalkulation beruht auf den §§  13 und 14 Kommunalabgabengesetz 

(KAG). Danach können die Gemeinden für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen Be-

nutzungsgebühren erheben.  

Über die Höhe des Gebührensatzes hat der Gemeinderat als zuständiges Rechtsetzungsorgan 

innerhalb der gesetzlichen Schranken nach pflichtgemäßem Ermessen zu beschließen. Voraus-

setzung für eine sachgerechte Ermessensausübung ist eine Gebührenkalkulation, au s der die 

kostendeckende Gebührensatzobergrenze hervorgeht.  

3. Öffentliche Einrichtung  

Bei der Wasserversorgung handelt es sich gemäß § 1 Abs. 1 der Wasserversorgungssatzung der 

Gemeind e Oppenweiler  um eine  öffentliche Einrichtung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs . 
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4. Vorgehensweise  

4.1. Kostenermittlung  

Bei der Ermittlung der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Betriebskosten 

haben wir uns an die Vorgaben des Erfolgsplans  2026 gehalten und die zu erwartende Entwick-

lung für den Kalkulationszeitraum mit der Verwaltung abgestimmt.  

Für die Ermittlung der ansatzfähigen kalkulatorischen Kosten wurde d er Anlagenachweis Stand 

31.12.2022 zugrunde gelegt und anhand der voraussichtlichen Zugänge bis zum Ende des Be-

rechnungszeitraums weiterberechnet.  Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme bzw. des Zugangs der 

Anlagegüter wurde mit der Verwaltung abgestimmt.  

4.2. Divisionskalkulation  

Die so ermittelten Kosten werden durch die uns von der Gemeind e Oppenweiler  mitgeteilten 

geschätzten Leistungseinheiten geteilt, um die Gebührensatzobergrenze zu ermitteln.  

Schema:  

Gebührensatz - 
obergrenze  

= 

voraussichtlich gebührenfähige Gesamtkosten  

Summe der voraussichtlich maßstabsbezogenen  
Benutzungs - bzw. Leistungseinheiten  

5. Abschreibungen  

Mit den "angemessenen Abschreibungen" soll die tatsächliche Abnutzung betriebsnotwendi-

ger Anlagen durch den Gebrauch wertmäßig erfasst und als Kosten auf die einzelnen Jahre 

der mutmaßlichen Nutzungsdauer aufgeteilt werden. Nach §  14 Abs. 3 KAG dürfen die Kosten 

nur mit ihrem Anschaffungs-  oder Herstellungswert in die Gebührenkalkulation aufgenommen 

werden. § 14 Abs. 3 Satz 4 und 5 KAG gestattet mit der Brutto - oder Nettomethode wahlweise 

zwei Abschreibungsverfahren.  

Die Gemeind e Oppenweiler  schreibt ihre Anlagen in der Wasserversorgung teilweise nach 

dem Bruttoverfahren und teilweise nach dem Nettoverfahren ab.  Wasserversorgungsbeiträge 

und Hausanschlusskostenersätze, die den Wirtschaftsjahren 2002 und früher zuzuordnen sind, 

werden  passiviert und erfolgswirksam aufgelöst. Zuschüsse ab 2003 bis 2021 werden  in der Bilanz 

aktivisch abgesetzt . Ab dem Jahr 2022 werden  Ertragszuschüsse wieder passiviert.  
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Die Abschreibungs-  und Auflösungssätze für die Zugänge im Anlagevermögen wurden in der 

vorliegenden Kalkulation unter Verwendung der örtlichen Nutzungsdauern angesetzt. Die Ab-

schreibungen und Auflösungen für bestehendes Anlagevermögen wurden  entsprechend einer 

über den Kalkulationszeitraum erstellten Entwicklungsvorausschau übernommen . 

Die Gemeind e Oppenweiler  schreibt ihr Anlagevermögen monatsgenau ab. Der voraussichtli-

che  Zugangszeitpunkt für neu hinzukommende Anlagegüter und Ertragszuschüsse wurde von 

der Verwaltung mit geteilt.  

6. Verzinsung des Anlagekapitals  

6.1. Tatsächliche Fremdkapitalzinsen 

Bei Beibehaltung einer gewinnlosen Wasserversorgung sind nicht die kalkulatorischen, sondern 

die tatsächlichen Zinsen zu Grunde zu legen . Daher wurden in der vorliegenden Kalkulation 

des Gebührensatzes in dieser Variante  die zu erwartenden Zinsaufwendungen für die aufge-

nommenen Darlehen in Ansatz gebracht.  

6.2. Kalkulatorische Verzinsung  

Zur Berechnung des Gebührensatzes nach A bgabenrecht  (KAG) wurde die kalkulatorische 

Verzinsung ermittelt. Hierbei wird den Kapitalzinsen das um Beiträge, Zuweisungen und Zu-

schüsse gekürzte Anlagekapital zugrunde gelegt. Dieses wiederum ergibt sich aus den um die 

Abschreibungen gekürzten Anschaffungs-  oder Herste llungskosten zuzüglich der Anschaffungs-

kosten der Grundstücke (§  14 Abs. 3 Satz 2 KAG).   

Bei der Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes obliegt es nach aktueller Rechtsprechung 

der Entscheidung des Gemeinderats, ob dieser laufend dem sich ändernden Kapitalmarkt an-

gepasst werden soll, oder im Interesse einer gleichmäßigen Gebührenbelastung  auf der Grund-

lage einer langfristigen Betrachtung der Zinsentwicklung für einen Bezugszeitraum von bis zu 30 

Jahren zu bestimmen ist (VGH Mannheim, 08.03.2022, 2 S 565.21).  

Nach Abstimmung mit der Verwaltung soll in der aktuellen Gebührenkalkulation im Interesse 

einer gleichmäßigen Gebührenbelastung auf eine langfristige Betrachtung der Zinsentwicklung 

abgestellt werden. Der Durchschnittszins der Umlaufrenditen inländischer I nhaberschuldver-

schreibungen über alle Laufzeiten liegt mit Stand 31.12.202 4 über die letzten 30 Jahre bei 2, 8 %. 

Daher wurde der kalkulatorische Zinssatz in der vorliegenden Kalkulation mit 2,8 % angesetzt.  

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, zwischen der Restwertmethode und der Durch-

schnittswertmethode auszuwählen. Die  Gemeind e Oppenweiler  verzinst ihr Anlagekapital 

nach der Restwertmethode. Als Zinsbasis wird der Jahresmittelwert verwendet, der sich errech-

net, indem der Jahresanfangsstand zum Jahresendstand des Restbuchwertes addiert und die 

Summe durch zwei geteilt wird.  
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7. Beteiligung  

Die Gemeind e Oppenweiler  ist am Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg 

(NOW) beteiligt . In der Kalkulation wurden die Beteiligung im Anlagenachweis und bei den 

geplanten Investitionen sowie die Kosten für den Wasserbezug aufgenommen.  

8. Kostendeckung und Gewinnerzielung  

Bei der Gebührenkalkulation gilt allgemein das Kostendeckungsprinzip, das heißt, dass maximal 

eine Kostendeckung von 100 % anzustreben ist. Ergeben sich am Ende eines Bemessungszeit-

raumes Kostenüberdeckungen, so hat die Gemeind e gemäß §  14 Abs. 2 Satz 2 KAG die Pflicht, 

diese innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Die allgemeine Regelung in 

§ 14 Abs. 2 Satz 2 KAG wird im Bereich der Wasserversorgung durch die speziellere Regelung in 

§ 14 Abs. 1 Satz 2 KAG außer Kraft g esetzt. Hiernach können  Versorgungseinrichtungen einen 

angemessenen Ertrag für den Haushalt der  Gemeind e abwerfen. Erträge sind nur dann tat-

sächlich realisiert, wenn sie keine Ausgleichsverpflichtung nach sich ziehen. Daher sind (nach 

KAG entstehende) Gewinne der Wasserversorgung aus kommunalabgabenrechtlicher Sicht 

nicht zwingend auszugleichen.  

In der vorliegenden Kalkulation wurden die Gebührensätze auf Basis folgender Ansätze ermit-

telt:  

1. Sätze auf Basis steuerlich ansatzfähiger Kosten bei Beibehaltung einer  (nach steuerlichen 

Ansätzen) gewinnlose n Wasserversorgung  (keine volle Kostendeckung nach KAG ) 

2. Sätze auf Basis kostendeckender Sätze nach KAG einschließlich einer durch den Ansatz 

kalkulatorischer Zinsen enthaltenen Verzinsung des Eigenkapitals  

Nach § 1 Abs. 5 der Wasserversorgungssatzung  wird auf die Erzielung eines Gewinns derzeit 

noch  verzichtet. Soweit der Gemeinderat eine Festsetzung der Gebührensätze nach Variante 

2 beschließt, wäre dieser Ausschluss aufzuheben. Dadurch würde die Wasserversorgung künftig 

der Gewerbesteuerpflicht unterworfen und im Falle der Erzielung entsprechender steuerlich er-

mittelter Gewinne auch der Zahlung von Körperschaftsteuer  einschließlich Solidaritätszuschlä-

gen . 

Wir empfehlen im Zusammenhang mit der Aufhebung der Gewinnerzielungsabsicht zusätzlich 

die beratende Unterstützung eines Steuerberatungsunternehmen s in Anspruch zu nehmen.  
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9. Berechnungsvarianten der Verbrauchsgebühren  

9.1. Auf Grundlage des Ausschlusses der Gewinnerzielungsabsicht  

Bei einer voll kostendeckenden Gebührenerhebung nach KAG entstehen, soweit keine steuer-

lichen Verlustvorträge aus Vorjahren mehr bestehen, in der Regel ertragsbezogene Steuer-

pflichten für die Wasserversorgung. Dies ist durch unterschiedliche Kostenansätze nach dem 

Kommunalabgabenrecht und dem Steuerrecht begründet. So sind steuerlich anstelle kalkula-

torischer Zinsen lediglich tatsächliche Fremdkapitalzinsen ansatzfähig.  

Um mögliche Körperschaft - und Gewerbesteuerpflichten zu vermeiden, haben manche Ge-

meinden die Gewinnerzielungsabsicht für die Wasserversorgung per Satzungsbestimmung  aus-

geschlossen. Damit keine Steuerpflichten entstehen, dürfen in der Gebührenkalkulation in die-

sen Fällen nur die steuerlich ansatzfähigen Kosten berücksichtigt werden  (soweit keine Verlust-

vorträge mehr bestehen, diese könnten gegebenenfalls zum Ausgleich angesetzt werden) . 

Die Gemeind e Oppenweiler  verfügt zum Stand 31.12 .2021 im Bereich der Körperschaftsteuer 

über keinen  Verlustvortr ag . 

Die Variante auf Grundlage des Ausschlusses der Gewinnerzielungsabsicht  wird allerdings von 

der Gemeindeprüfungsanstalt nicht empfohlen. Es müssten zwar weiterhin keine ertragsbezo-

genen Steuern entrichtet werden. Die Gemeind e verzichtet aber auf die Erhebung kostende-

ckender Gebühren auf Grundlage des KAG.  

9.2. Auf Grundlage des KAG  

Die Rechtsgrundlage für die Kalkulation von Gebühren ist im Kommunalabgabengesetz (KAG) 

geregelt. Die Gebühren sind danach so zu bemessen , dass die nach betriebswirtschaftlichen 

Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt werden (§ 14 Abs. 1 KAG). Hierzu 

gehören die Kosten für den laufenden Betrieb, sowie eine angemessene Verzinsung des Anla-

gekapitals und Abschreibungen. Der Ve rzinsung ist das um Beiträge, Zuweisungen und Zu-

schüsse Dritter gekürzte Anlagekapital (Anschaffungs - oder Herstellungs kosten abzüglich der 

Abschreibungen) zugrunde zu legen (kalkulatorische Verzinsung, § 14 Abs. 3 KAG).  

Aus gemeindewirtschaftsrechtlicher Sicht sollen die Gemeinden nach der Einnahmenrang-

folge des § 78 Abs. 2 Gemeindeordnung ihre Einnahmen zunächst aus speziellen Entgelten, zu 

denen die Gebühren zu rechnen sind, erzielen. Erst danach ist die Finanzierung üb er Steuern 

und zuletzt über Kredite vorgesehen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Daher 

sollten nach Möglichkeit die Gebühren mindestens auf der Grundlage des KAG erhoben wer-

den.  
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10. Leistungseinheiten  

Für die Prognose der Leistungseinheiten über den Berechnungszeitraum wurde auf der Grund-

lage der veranlagten Wassermengen der Jahre 2022-2024 in Absprache mit der Verwaltung 

die voraussichtliche zukünftige Entwicklung geschätzt.  

11. Gemeindebetreff  

Die Kosten für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen durch die Gemeind e selbst 

wurden auf der Leistungsseite mit in die Gebührenkalkulation eingestellt, da Schulen und an-

dere öffentliche Gebäude eigene Zähler haben und somit die Leistungsmenge genau ermittelt 

werden konnte.  

12. Grundgebühr  

Neben der Gebührenerhebung  in Form einer vom Nutzungsumfang abhängigen Leistungsge-

bühr, besteht die Möglichkeit eine Grundgebühr zu erheben . Diese soll dazu dienen, die ver-

brauchsunabhängigen Fixkosten, die durch die ständige Vorhaltung einer betriebsbereiten öf-

fentlichen Einrichtung  entstehen, in Abhängigkeit von der in Anspruch genommenen Vorhalt-

eleistung auf die Gebührenpflichtigen zu verteilen . 

Die Gemeind e Oppenweiler  erhebt Grundgebühren mit fixem Kostenanteil. Diese soll in der 

bisher gültigen Höhe bestehen bleiben. Die zu erwartenden Einnahmen werden in der Kalkula-

tion der Leistungsgebühren in Abzug gebracht.  
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13. Ermessensentscheidungen  

Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich um ein Kontrollinstrument zur Überprüfung des Ge-

bührensatzes als rechnerisches Endergebnis. Sie muss vom Gemeinderat bei der Beschlussfas-

sung über die Höhe des Gebührensatzes gebilligt werden und dient als Nachwe is darüber, dass 

der Gemeinderat das ihm bei der Kostenermittlung eingeräumte Ermessen über die Höhe des 

Gebührensatzes fehlerfrei ausgeübt hat (VGH Mannheim, 07.09.1987, 2 S 998.86, sowie 

24.11.1988, 2 S 1168.88 und 31.08.1989, 2 S 2805.87). 

Der Gemeinderat hat Ermessensentscheidungen in folgenden Bereichen zu treffen:  

I. Auswahlermessen  

I.1. Höhe des Gebührensatzes  

I.2. Kalkulationszeitraum für die Gebühr (max. 5 Jahre)  

I.3. Einstellung der gebührenfähigen Kosten  

I.4. Ausrichtung der Kalkulation an rein abgabenrechtlichen Aspekten oder Berücksichti-

gung steuerrechtlicher Belange (gewinnlose Wasserversorgung)  

I.5. Ansatz der kalkulatorischen Verzinsung (abgabenrechtlich) oder Ansatz von tatsächli-

chen Fremdkapitalzinsen (steuerrechtlich)  

I.6. Höhe des Zinssatzes für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals 

I.7. Berechnungsmethode der Verzinsung sowie der Zinsbasis (Restwert - oder Durchschnitts-

wertmethode)  sowie der Zinsbasis (Jahresanfangs -, Jahresmittel - oder Jahresendwert)  

I.8. Höhe der Abschreibungssätze  

I.9. Abschreibungsmethode (Brutto - oder Nettomethode)  

I.10. Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen  
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II. Prognoseermessen  

II.1. Preisentwicklung bei den Betriebskosten  

II.2. Hochrechnung der kalkulatorischen Kosten anhand der Ergebnisse des Anlagenachwei-

ses vom 31.12.2022 und der Zugänge 2023 bis 2026 

II.3. geschätzte Menge der Leistungseinheiten  

Diese Auflistung zeigt deutlich, in welchem Umfang die Rechtsprechung die Gebührenkalkula-

tion zur Beratungsgrundlage des Ortsgesetzgebers gemacht hat. Zu diesem Zweck wurde das 

nachfolgende Zahlenmaterial so übersichtlich und transparent  wie möglich aufbereitet . 

Obersulm, 05.11.2025 

Allevo  Kommunalberatung 

 

Ricarda Marchel  

Volkswirtin (M.Sc.)  
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Wasserverbrauchsgebühr

netto plus 7% netto plus 7%

Wasserverbrauchsgebühr abgabenrechtlich

Wasserverbrauchsgebühr 3,58 €/m³ 3,8306 €/m³

Wasserverbrauchsgebühr steuerrechtlich

Wasserverbrauchsgebühr 3,40 €/m³ 3,6380 €/m³ 3,29 €/m³ 3,5203 €/m³

nachrichtlich

Grundgebühren (nicht neu kalkuliert)

netto plus 7%

Zählergröße Anzahl

Q�Ž2,5 4 2,50 € 2,6750 €

Q�Ž4 1.410 4,00 € 4,2800 €

Q�Ž6,3 0 6,30 € 6,7410 €

Q�Ž10 21 10,00 € 10,7000 €

Q�Ž16 4 16,00 € 17,1200 €

Q�Ž25 5 25,00 € 26,7500 €

Zu den Nettobeträgen kommt jeweils noch die gesetzlic he Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 7% hinzu.

Gebühr/Monat

Berechnungsergebnisse für den Bemessungszeitraum
01.01.2026 bis 31.12.2026

Sätze errechnet Sätze bisher

Sätze bisher

Allevo  Kommunalberatung
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2026

Kosten laut Anlage 1 939.107 €

Erlöse laut Anlage 1 -204.084 €

Gebührenfähige Kosten netto (ohne Berücksichtigung Vorjahre) 735.023 €

abzgl. erwartete Erlöse aus Grundgebühren -72.415 €

Gebührenfähige Kosten Leistungsgebühr (ohne Vorjahre) 662.608 €

Darstellung prognostizierter Wassermengen laut Anlage 4 185.000 m³

Wassergebühr ohne Berücksichtigung Vorjahre 3,58 €/m³

Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen

keine Vorjahre zum Ausgleich vorhanden

Summe Ausgleich Vorjahre 0 €

Gebührenfähige Kosten netto (ohne Berücksichtigung Vorjahre) 662.608 €

Gebührenfähige Kosten (einschließlich Ausgleich Vorjahre) 662.608 €

Darstellung prognostizierter Wassermengen laut Anlage 4 185.000 m³

Wassergebühr einschließlich Berücksichtigung Vorjahre 3,58 €/m³

2026

Kosten laut Anlage 1 906.415 €

abzgl. Erlöse laut Anlage 1 -204.084 €

Gebührenfähige Kosten netto (ohne Berücksichtigung Vorjahre) 702.331 €

abzgl. erwartete Erlöse aus Grundgebühren -72.415 €

Anteil gebührenfähige Kosten Leistungsgebühr (ohne Vorjahre) 629.916 €

Darstellung prognostizierter Wassermengen laut Anlage 4 185.000 m³

Wassergebühr ohne Berücksichtigung Vorjahre 3,40 €/m³

Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen

kein Verlustvortrag aus Vorjahren vorhanden 0 €

Summe Ausgleich Vorjahre 0 €

Gebührenfähige Kosten netto (ohne Berücksichtigung Vorjahre) 629.916 €

Gebührenfähige Kosten (einschließlich Ausgleich Vorjahre) 629.916 €

Darstellung prognostizierter Wassermengen laut Anlage 4 185.000 m³

Wassergebühr einschließlich Berücksichtigung Vorjahre 3,40 €/m³

Berechnung der Wasserverbrauchsgebühr
auf Grundlage des Auschlusse s der Gewinnerzielungsabsicht

Berechnung der Wasserverbrauchsgebühr
auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes

Allevo  Kommunalberatung
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Aufstellung der Kosten 2026

auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes

Erfolgsplan

Nummer Bezeichnung Kosten aus Ansatz

Kalkulation 2025 2026

Personalaufwendungen

40000000 Personalaufwendungen 26.610 29.340 29.340

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 5.000 5.000

42110001 Unterhaltung von Quellfassungen 1.000 500 500

42110002 Unterhaltung Verteilungsanlage 40.000 36.000 36.000

42110003 Unterhaltung und Betrieb Hochbehälter 5.000 2.500 2.500

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 3.000 3.000

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 2.000 1.000 1.000

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 1.400 1.500 1.500

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.500 6.000 6.000

42420000 Festkostenumlage an NOW 140.190 153.400 153.400

42420001 Fremdwasserbezug von NOW 162.000 154.000 154.000

42450000 Leistungsvergütung an Unternehmen 10.000 10.000 10.000

42510000 Haltung von Fahrzeugen 4.000 4.000 4.000

42610000 Besond ere Aufwendungen für Beschäftigte 2.500 700 700

42620000 Dienstkleidung 1.000 1.000 1.000

42710000 Besond ere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.400 2.400 2.400

42720000 Verrechnung Verwaltungskosten 35.000 38.600 38.600

42730000 Verrechnung Baubetriebshof 73.000 80.500 80.500

42790000 Sonstiges 500 500 500

Sonstige Aufwendungen

44310000 Geschäftsaufwendungen 10.000 10.000 10.000

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben 8.000 8.000 8.000

Summe Betriebskosten 543.100 547.940 547.940

Abschreibungen

47110000 Abschreibungen *) 264.075

Abschreibungen Gemeinde laut Anlage 3 222.420 264.075

Zinsen und ähnl. Aufwendungen

45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) 67.900

45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 26.500

kalkulatorische Verzinsung Gemeinde laut Anlage 3 117.252 127.092

Summe Abschreibungen und Zinsen 339.672 358.475 391.167

Summe Kosten 882.772 906.415 939.107

Kontrollsumme 882.772 906.415

Differenz 0 0

*) wird in der Kalkulation errechnet

Anlage 1

Kosten
2026

Allevo  Kommunalberatung
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Aufstellung der Erlöse 2026 Anlage 1

auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes

Erfolgsplan

Nummer Bezeichnung Erlöse aus Ansatz

Kalkulation 2025 2026

Entgelte für Leistungen oder Einrichtungen

33210000 Wasserzinserlöse, Grundgebühr *) 702.332

Sonstige Privatrechtlic he Leistungsentgelte

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 40.400 57.700 57.700

34610000 Ersätze und ähnliche Erträge 61.500 70.000 70.000

Summe Betriebserlöse 101.900 830.032 127.700

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

31610000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen *) 75.904

31620000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen *) 480

Auflösungen Gemeinde laut Anlage 3 54.370 76.384

Summe Auflösungen 54.370 76.384 76.384

Summe Erlöse 156.270 906.416 204.084

Kontrollsumme 156.270 906.416

Differenz 0 0

*) wird in der Kalkulation errechnet

Veränderung der Kosten- und Erlösansätze 2026

auf Grundlage steuerrechtlicher Aspekte

Bezeichnung Kosten aus Ansatz

Kalkulation 2025 2026

Summe Kosten abgabenrechtlich 882.772 939.107

abzgl. enthaltene kalkulatorische Verzinsung Gemeinde laut Anlage 3 -117.252 -127.092

zzgl. tatsächliche FK-Verzinsung Gemeinde laut Anlage 3 89.130 94.400 94.400

Veränderung durch Verzinsung -28.122 94.400 -32.692

Summe veränderte Kosten 854.650 906.415

Erlöse
2026

Kosten
2026

Allevo  Kommunalberatung
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Anlagenachweis zum 31.12.2022 Gemeinde

Investitionen und Ertragszuschüsse

AHK AfA RBW

00800000 Sonstiges immaterielles Vermögen 14.322 0 0

02920000 Betriebsgebäude 978.031 30.275 764.166

02920000 Zuschuss Betriebsgebäude -497.900 -20.510 -448.798

03600000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen 6.475.279 107.730 3.089.740

03600000 Zuschuss Strom-, Gas-, Wasserleitungen -142.925 -4.048 -123.371

03700000 Wasserbauliche Anlagen 339.940 5.560 64.166

07100000 Betriebsvorrichtungen 488.598 19.416 126.396

07200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 78.410 7.468 57.662

11130000 Beteiligung NOW 3.691 0 3.691

Investitionen 7.737.446 145.891 3.533.652

21100000 Zuwendungen und Umlagen 615.350 15.186 600.164

21200000 Sonderposten aus Beiträgen und Entgelten 3.772 73 3.699

21200000 Sonderposten aus Kostenersätze Hausanschlüsse 2.238 42 2.196

Ertragszuschüsse 621.360 15.301 606.059

Netto-AV (d. h. Investitionen abzgl. Ertragszuschüsse) 7.116.086 130.590 2.927.593
nachrichtlich

09600000 Anlagen im Bau 314.914 0 314.914

Kontrollsumme AN 7.431.000 130.590 3.242.507

Differenz 0 0 0

Entwicklung Bestand AN zum 31.12.2022 Gemeinde

Investitionen und Ertragszuschüsse

AfA 2023 Veränd. AfA 2024 Veränd. AfA 2025 Veränd. AfA 2026 Veränd.

00800000 Sonstiges immaterielles Vermögen 0 0 0 0 0 0 0 0

02920000 Betriebsgebäude 30.274 -1 30.274 0 30.161 -113 30.161 0

02920000 Zuschuss Betriebsgebäude -20.510 0 -20.510 0 -20.510 0 -20.510 0

03600000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen 118.090 10.360 111.310 -6.780 110.788 -522 109.103 -1.685

03600000 Zuschuss Strom-, Gas-, Wasserleitungen -4.048 0 -4.048 0 -4.048 0 -4.048 0

03700000 Wasserbauliche Anlagen 4.493 -1.067 4.228 -265 4.228 0 4.228 0

07100000 Betriebsvorrichtungen 17.799 -1.617 17.799 0 10.164 -7.635 7.191 -2.973

07200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.717 249 7.717 0 7.136 -581 6.942 -194

11130000 Beteiligung NOW 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Investitionen 153.815 7.924 146.770 -7.045 137.919 -8.851 133.067 -4.852

21100000 Zuwendungen und Umlagen 17.610 2.424 17.610 0 17.610 0 17.610 0

21200000 Sonderposten aus Beiträgen und Entgelten 94 21 94 0 94 0 94 0

21200000 Sonderposten aus Kostenersätze Hausanschlüsse 56 14 56 0 56 0 56 0

Summe Ertragszuschüsse 17.760 2.459 17.760 0 17.760 0 17.760 0
nachrichtlich

Anlagen im Bau 0 0 0 0
Kontrollsumme AN 136.055 129.010 120.159 115.307

Differenz 0 0 0 0

Anlage 2

Allevo  Kommunalberatung
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Zugänge bei Investitionen und Ertragszuschüssen Gemeinde

Anschaffungs- und Herstellungskosten ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge Investitionen

BA 5.2 Pumpwerk Zell inkl. AiB 40 7 0 0 2.552.812 0

BA 5.1.1 und 6.1 inkl. AiB 40 7 0 0 776.404 0

Erneuerung WL im Zuge Gasverlegung 40 1 43.792 0 0 0

WL Wengertsweg 40 1 16.095 0 0 0

WL Burggartenstr. - Mehlklinge 40 9 0 235.309 0 0

WL Schmiedbühl 40 8 0 13.159 0 0

Erneuerung WL Reichenbach - NOW 40 11 0 170.000 0 0

WL im Rank 40 10 0 0 0 110.000

Grundstücksanschlüsse 40 1 24.862 0 0 0

Grundstücksanschlüsse 40 7 0 789 0 0

Umbau Druckunterbrecher Ellenweiler 15 1 116.345 0 0 0

Prozessleittechnik DU Reichenberg 15 7 0 0 7.658 0

Prozessleittechnik DEA Schiffrain 15 7 0 0 6.828 0

Hochbehälter Rietenauer Weg 15 12 0 0 318.442 0

Hochbehälter Rietenauer Weg Behältersanierung (Behälter 1) 15 12 0 0 0 80.000

Anschaffungen 2023 10 7 14.088 0 0 0

Anschaffungen 2024 10 7 0 7.862 0 0

Anschaffungen 2025 10 7 0 0 10.000 0

Anschaffungen 2026 10 7 0 0 0 18.000

Zuführung Eigenkapital an NOW 8.547 0 0 0

Summe Zugänge Investitionen 223.729 427.119 3.672.144 208.000

Summe Zugänge Investitionen gesamt 223.729 427.119 3.672.144 208.000

Ertragszuschüsse (Zuschüsse und Beiträge) 2023 2024 2025 2026

Zugänge Ertragszuschüsse

Zuschuss BA 3.1.2 und 3.1.3 Restzahlung 40 1 113.300 0 0 0

Zuschuss BA 3.1.2 und 3.1.3 Restzahlung 16 1 4.419 0 0 0

Zuschuss BA 3.1.2 und 3.1.3 Restzahlung 40 1 134.767 0 0 0

Zuschuss BA 3.1.2 und 3.1.3 Restzahlung 16 1 3.724 0 0 0

Zuschuss BA 3.1.2 und 3.1.3 Restzahlung 16 1 24.291 0 0 0

Zuschuss BA 3.2.1 Restzahlung 40 1 13.916 0 0 0

Zuschuss BA 3.2.1 Restzahlung 16 1 384 0 0 0

Zuschuss BA 5.1.1 und 6.1 40 7 0 0 447.000 0

Zuschuss BA 5.2 40 7 0 0 1.540.700 0

Anschlussbeiträge 2024 40 8 0 13.159 0 0

Summe Zugänge Ertragszuschüsse 294.801 13.159 1.987.700 0

Summe Zugänge Zuschüsse gesamt 294.801 13.159 1.987.700 0

Anlage 3

Allevo  Kommunalberatung
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Fortschreibung der kalkulatorischen Kosten Gemeinde

Kalkulatorische Kosten 2022 2023 2024 2025 2026

Abschreibung

Erhöhung AfA aus Zugängen 10.579 3.913 52.426 64.090

Veränderung AfA-Bestand lt. Vorausschau 7.924 -7.045 -8.851 -4.852

AfA 145.891 164.394 161.262 204.837 264.075

Auflösung

Erhöhung Auflösung aus Zugängen 8.601 137 25.039 24.847

Veränderung Auflösungs-Besta nd lt. Vorausschau 2.459 0 0 0

Auflösung Ertragszuschüsse 15.301 26.361 26.498 51.537 76.384

Darstellung der Verzinsung

Verzinsung (kalkulatorisch) 2022 2023 2024 2025 2026

kalkulatorische Verzinsung (abgabenrechtlich)

Zugang AHK 223.729 427.119 3.672.144 208.000

AfA -164.394 -161.262 -204.837 -264.075

Restbuchwert AHK 3.533.652 3.592.987 3.858.844 7.326.151 7.270.076

Zugang Zuschüsse 294.801 13.159 1.987.700 0

Auflösung -26.361 -26.498 -51.537 -76.384

Auflösungsrest Zuschüsse 606.059 874.499 861.160 2.797.323 2.720.939

Zinsbasis 4.538.983

kalkulatorischer Zins 2,80 % 127.092

Verzinsung (Fremdkapitalzinsen) 2026

tatsächlichliche Fremdkapitalverzinsung (steuerrechtlich)

Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) 67.900

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 26.500

Fremdkapitalzins 94.400

Anlage 3

Allevo  Kommunalberatung
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Wassermengen

Darstellung bisheriger Wassermengen

2022 2023 2024 Mittelwert

veranlagte Wassermengen 189.473 m³ 182.639 m³ 182.918 m³ 185.010 m³

Wassermenge 189.473 m³ 182.639 m³ 182.918 m³ 185.010 m³

Darstellung prognostizierter Wassermengen

2026

erwartete Wassermengen (Prognose) Tarifabnehmer 185.000 m³

Wassermenge 185.000 m³

Anlage 4

Allevo  Kommunalberatung



REMS-MURR-KREIS

11. Satzung zur Änderung der
Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und 

die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – 
WVS) der Gemeinde Oppenweiler vom 29. November 2005

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 
2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Oppenweiler am 18. November 2025 folgende Sat-
zungsänderung beschlossen:

Artikel 1
Änderungen

§ 42 erhält folgende Fassung:

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 43) berech-
net. Die Verbrauchsgebühr beträgt je Kubikmeter 3,40 € (netto) bzw. 3,6380 € 
(brutto, einschließlich 7 % Umsatzsteuer).

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwen-
det, beträgt die Verbrauchsgebühr je Kubikmeter 3,40 € (netto) bzw. 3,6380 € 
(brutto, einschließlich 7 % Umsatzsteuer).

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2026 in Kraft.

Oppenweiler, den

Bernhard Bühler
Bürgermeister

Anlage 2
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen die-
ser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch 
nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürger-
meister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Sat-
zungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.



Sitzungsvorlage Zuständig: Benzler, Karen

für den Gemeinderat AZ: 022.31; 020.06; 
700.11; 700.31

Vorlagen-Nr.: GRS-102/2025

Sitzung am Beratungszweck: öffentlich
18.11.2025 Beschlussfassung

TOP 6. Neukalkulation der Abwassergebühren 2026
- 9. Änderung der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung          

Beschlussvorschlag:

1. Der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr wird wie folgt zugestimmt: 

1.1.Der Gebührenkalkulation der Allevo Kommunalberatung vom 5. November 2025 
wird zugestimmt. Sie hat dem Gemeinderat bei der Beschlussfassung über die 
Gebührensätze vorgelegen. Die Gemeinde erhebt Gebühren für ihre öffentliche 
Einrichtung Abwasserbeseitigung und wählt als Gebührenmaßstab den gesplitteten 
Maßstab, bei dem die Kosten nach Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 
aufgeteilt werden. Der Schmutzwasseranteil wird nach dem Frischwassermaßstab 
bemessen. Der Niederschlagswasseranteil wird nach den angeschlossenen 
bebauten und versiegelten Flächen berücksichtigt.

1.2.Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum der Gebührenkalkulation vom 1. 
Januar 2026 bis 31. Dezember 2026 wird zugestimmt.

1.3.Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Abschreibungssätzen, Zinssätzen, der 
Abschreibungs- und Verzinsungsmethode sowie den weiteren 
Ermessensentscheidungen (vgl. Erläuterungen Ziff. 13) wird ausdrücklich 
zugestimmt.

Der Gemeinderat beschließt, den kalkulatorischen Zinssatz auf Grundlage des 
Durchschnittszinses der Umlaufrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen 
über die letzten 30 Jahre mit 2,8 % anzusetzen.

1.4.Der Straßenentwässerungsanteil wird, wie in der Gebührenkalkulation 
berücksichtigt, mit folgenden Prozentsätzen angesetzt:
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Aus den Betriebskosten:
Mischwasserkanäle, Zuleitungssammler und Regenüberlaufbecken 13,5 %
Modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW Str. und RW Hof) 17,3 %
Regenwasserkanäle 27,0 %
Kläranlagen 1,2 %

Aus den kalkulatorischen Kosten:
Mischwasserkanäle, Zuleitungssammler und Regenüberlaufbecken 27,0 %
Modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW Str. und RW Hof) 35,0 %
Regenwasserkanäle und Regenrückhaltebecken 50,0 %
Kläranlagen 5,0 %

1.5.Die Kosten der Abwasserbeseitigung werden, wie in der Gebührenkalkulation 
berücksichtigt, mit folgenden Prozentsätzen auf die Schmutzwasserbeseitigung 
(SW) und Niederschlagswasserbeseitigung (NW) aufgeteilt:

Aufteilung der Betriebskosten: SW NW
Mischwasserkanäle 50,0 % 50,0 %
Modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW-Str. und Hof) 77,0 % 23,0 %
Schmutzwasserkanäle 100,0 % 0,0 %
Regenwasserkanäle 0,0 % 100,0 %
Modifizierte Regenwasserkanäle (RW Dach) 0,0 % 100,0 %
Zuleitungssammler 50,0 % 50,0 %
Regenüberlaufbecken 50,0 % 50,0 %
Kläranlagen 90,0 % 10,0 %

Aufteilung der kalkulatorischen Kosten: SW NW
Mischwasserkanäle 46,0 % 54,0 %
Modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW-Str. und Hof) 85,0 % 15,0 %
Schmutzwasserkanäle 100,0 % 0,0 %
Regenwasserkanäle 0,0 % 100,0 %
Modifizierte Regenwasserkanäle (RW Dach) 0,0 % 100,0 %
Zuleitungssammler 46,0 % 54,0 %
Regenrückhaltebecken und modifiziertes RRB (RW Dach) 0,0 % 100,0 %
Regenüberlaufbecken 46,0 % 54,0 %
Kläranlagen 90,0 % 10,0 %

1.6.Auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation werden die 
Abwassergebühren für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026 
wie folgt festgesetzt:

Schmutzwassergebühr 3,76 Euro/m³

Niederschlagswassergebühr 0,91 Euro/m²

2. Die 9. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
vom 20. Dezember 2011 wird in der Fassung der Anlage 1 erlassen. Die Satzung tritt 
zum 1. Januar 2026 in Kraft.
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Sachverhalt:

Für das Jahr 2026 muss die Abwassergebühr neu kalkuliert werden. Der 
Kalkulationszeitraum wurde vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026 gewählt. Die 
Wasser- und die Abwassergebühren sollen wie bisher parallel zu den 
Wasserversorgungsgebühren neu kalkuliert werden. Durch die Umstellung auf eine 
einjährige Kalkulation bei den Wasserversorgungsgebühren, wird auch bei den 
Abwassergebühren eine einjährige Kalkulation vorgenommen.

Die Gebührenkalkulation wurde an die Allevo Kommunalberatung vergeben und ist dieser 
Vorlage in Anlage 1 beigelegt.

Von der Möglichkeit, die Gebührenkalkulation auf einen längeren Zeitraum (bis zu fünf 
Jahre) abzustellen, wird kein Gebrauch gemacht. 

In der Gebührenkalkulation wurden die allgemeinen Personal- und 
Sachkostensteigerungen soweit bekannt berücksichtigt. Die Kostenentwicklung ist in 
Anlage 1 der Gebührenkalkulation 2026 (S. 16) dargestellt. Diese Kostenaufstellung zeigt 
deutlich, dass vor allem bei den Unterhaltungsaufwendungen mit Mehraufwendungen zu 
rechnen ist, die eine Anhebung der Abwassergebühren zur Folge haben.

Der Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals hat sich bislang am 
Mischzinssatz des tatsächlichen durchschnittlichen Fremdkapitalzinssatzes der Gemeinde 
orientiert und betrug 2,5 %. Da sich das Zinsniveau für innere Darlehen am marktüblichen 
Zinsniveau orientieren soll, steigt der durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz. Im Interesse 
einer gleichmäßigen Gebührenbelastung wird wie bereits bei der Gebührenkalkulation 2025 
auf eine langfristige Betrachtung der Zinsentwicklung abgestellt. Daher wird auf den 
Durchschnittszinssatz der Umlaufrenditen inländischer Schuldverschreibungen über die 
letzten 30 Jahre zurückgegriffen, der derzeit bei 2,8 % (Vorjahr: 2,9 %) liegt.

Bei der Gebührenkalkulation gilt das Kostendeckungsprinzip nach dem 
Kommunalabgabengesetz (KAG). Das bedeutet, dass maximal eine Kostendeckung von 
100 % anzustreben ist. Ergeben sich am Ende eines Bemessungszeitraumes 
Kostenüberdeckungen, so hat die Gemeinde gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG die Pflicht, 
diese innerhalb der fünf folgenden Jahre auszugleichen. Ergeben sich am Ende des 
Bemessungszeitraums Kostenunterdeckungen, so hat die Gemeinde die Möglichkeit, diese 
innerhalb des folgenden fünf Jahre auszugleichen, wozu sie aber nicht verpflichtet ist.

Es sind keine Vorjahresergebnisse zum Ausgleich vorhanden, die bei der 
Gebührenkalkulation für 2026 zu berücksichtigen sind (vgl. Anlage 18 der 
Gebührenkalkulation).

Nach § 78 Abs. 2 GemO BW hat die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben die 
erforderlichen Erträge soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für Leistungen 
(Abwasserbeseitigung) zu beschaffen. 

Für die zentrale Abwassergebühr, bestehend aus der Schmutz- und 
Niederschlagswassergebühr, ergeben sich nach der Gebührenkalkulation folgende 
kostendeckende Gebührensätze:
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Anteil Schmutzwassergebühr 3,76 Euro je m³

Anteil Niederschlagswassergebühr 0,91 Euro je m²

Dies bedeutet eine Erhöhung der Gebühr bei der Schmutzwasserbeseitigung um 0,28 Euro 
je m³, das entspricht rund 8 % (bisher 3,48 Euro je m³), und bei der 
Niederschlagswasserbeseitigung um 0,09 Euro, das entspricht rund 11 % (bisher 0,82 Euro 
je m²).

Die Abwassergebühren haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Schmutzwasser je m³ Niederschlagswasser je m²

ab 1. Januar 2017 2,51 Euro 0,83 Euro

ab 1. Januar 2019 1,94 Euro 0,46 Euro

ab 1. Januar 2021 

ab 1. Januar 2023

ab 1. Januar 2025

ab 1. Januar 2026 (geplant)

2,04 Euro

3,08 Euro

3,48 Euro

3,76 Euro

0,46 Euro

0,77 Euro

0,82 Euro

0,91 Euro

Die örtliche Satzung muss an die geänderten Gebührensätze gemäß Anlage 2 angepasst 
werden. 

Die Satzung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft. 
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1. Ausgangssituation /Beauftragung  

Die Gemeinde Oppenweiler  erteilte uns den Auftrag, eine Gebührenkalkulation für die zentrale 

Abwasserbeseitigung nach einem gesplitteten Gebührenmaßstab für die Schmutz - und Nie-

derschlagswasserbeseitigung zu erstellen. Die Gebührenkalkulation soll das Jahr 202 6 in Form 

einer Einzeljahreskalkulation umfassen.  

Zur Erstellung der Gebührenkalkulation fanden mehrere Besprechungen statt, in denen uns Frau 

Benzler von der Gemeinde verwaltung die nötigen Auskünfte gab und uns mit Unterlagen un-

terstützte. Für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit möchten wir uns herzlich be-

danken.  

2. Rechtsgrundlagen  

Die vorliegende Gebührenkalkulation beruht auf den §§  13, 14 und 17 Kommunal abgaben ge-

setz (KAG). Danach können die Gemeinden für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen 

Benutzungsgebühren erheben.  

Über die Höhe des Gebührensatzes hat der Gemeinderat als zuständiges Rechtsetzungs organ 

innerhalb der gesetzlichen Schranken nach pflichtgemäßem Ermessen zu beschließen. Voraus-

setzung für eine sachgerechte Ermessensausübung ist eine Gebührenkalkulation, a us der die 

kostendeckende Gebührensatzobergrenze hervorgeht.  

Die Gebühren dürfen dabei höchstens so bemessen werden, dass die nach betriebs wirtschaft-

lichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt werden (Kostenober-

grenze). Hierzu gehören die Kosten für den laufenden Betrieb sowie eine angemessene V erzin-

sung des Anlagekapitals und Abschreibungen.  

3. Öffentliche Einrichtung  

Bei der zentralen Abwasserbeseitigung handelt es sich gemäß §  1 Abs. 1 der Abwasser satzung 

der Gemeinde Oppenweiler  um eine öffentliche Einrichtung.  

  



 Allevo Kommunalberatung 

05.11.2025  �„   Gemeinde Oppenweiler   �„   Gebührenkalkulation Abwasser  Seite 4 

4. Vorgehensweise  

4.1. Kostenermittlung  

Bei der Ermittlung der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten haben 

wir uns an die Vorgaben des Teilergebnishaushalt  2026 gehalten und die zu erwartende Ent-

wicklung für den Kalkulationszeitraum mit der Verwaltung abgestimmt.  

Für die Ermittlung der ansatzfähigen kalkulatorischen Kosten wurde d er Anlagenachweis 20 22 

verwendet . Zudem wurde eine Vorausschau für die Jahre 20 23 bis 2026 zugrunde gelegt , die 

im Bemessungszeitraum vollständig abgeschriebenen bzw. aufgelösten Investitionen und Zu-

schüsse abgezogen und anhand der voraussichtlichen Zugänge laut Finanzplanung  bis zum 

Ende des Berechnungszeitraums weiterberechnet.  

4.2. Divisionskalkulation  

Die so ermittelten Kosten werden durch die uns von der Gemeinde Oppenweiler  mitgeteilten 

geschätzten Leistungseinheiten der Schmutz - und Niederschlagswasserbeseitigung geteilt, um 

die Gebührensatzobergrenze zu ermitteln.  

Schema Schmutzwassergebühr:  

Gebührensatz - 

obergrenze  

Schmutzwassergebühr  

= 

voraussichtliche gebührenfähige 

Kosten Schmutzwasserbeseitigung  

voraussichtliche Schmutzwassermenge 

 

Schema Niederschlagswassergebühr:  

Gebührensatz - 

obergrenze  

Niederschlagswassergebühr  

= 

voraussichtliche gebührenfähige 

Kosten Niederschlagswasserbeseitigung  

voraussichtliche be baute und versiegelte Fläche 
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5. Abschreibungen  

Mit den "angemessenen Abschreibungen" soll die tatsächliche Abnutzung betriebs notwendi-

ger Anlagen durch den Gebrauch wertmäßig erfasst und als Kosten auf die einzelnen Jahre 

der mutmaßlichen Nutzungsdauer aufgeteilt werden. Nach §  14 Abs. 3 KAG dürfen die  Kosten 

nur mit ihrem Anschaffungs-  oder Herstellungswert in die Gebühren kalkulation aufgenommen 

werden. §  14 Abs. 3 Satz 4 KAG gestattet mit der Brutto - oder Nettomethode wahlweise zwei 

Abschreibungsverfahren.  

Die Gemeinde Oppenweiler  schreibt ihre Anlagen im Abwasserbereich nach dem Bruttover-

fahren ab, das heißt, dass Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse Dritter als Ertragszuschüsse 

passiviert und jährlich mit einem durchschnittlichen Auflösungssatz aufgelöst werden. Kapital-

zuschüsse werden nicht aufgelöst, weil sie ausdrücklich nur die Finanzkraft der Gemeinde  stär-

ken sollen.  

Die Abschreibungen und Auflösungen für das bestehende Anlagevermögen wurden  entspre-

chend einer über den Kalkulationszeitraum erstellten Vorausschau übernommen.  Die Abschrei-

bungs-  und Auflösungssätze für die Zugänge im Anlagevermögen wurden mit ortsüblichen Nut-

zungsdauern  angesetzt. Die Gemeinde schreibt ihr Anlagevermögen monatsgenau ab. Der 

voraussichtliche Zugangszeitpunkt für neu hinzukommende Anlagegüter und Ertragszuschüsse 

wurde von der Verwaltung mitgeteilt . 

6. Verzinsung des Anlagekapitals  

Den Kapitalzinsen wird das um Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse gekürzte Anlagekapital 

zugrunde gelegt. Dieses wiederum ergibt sich aus den um die Abschreibungen gekürzten An-

schaffungs-  oder Herstellungskosten zuzüglich der Anschaf fungskosten der Grundstücke (§  14 

Abs. 3 Satz 2 KAG).  

Bei der Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes obliegt es nach aktueller Rechtsprechung 

der Entscheidung des Gemeinderats, ob dieser laufend dem sich ändernden Kapitalmarkt an-

gepasst werden soll, oder im Interesse einer gleichmäßigen Gebührenbelastung  auf der Grund-

lage einer langfristigen Betrachtung der Zinsentwicklung für einen Bezugszeitraum von bis zu 30 

Jahren zu bestimmen ist (VGH Mannheim, 08.03.2022, 2 S 565.21).  

Nach Abstimmung mit der Verwaltung soll in der aktuellen Gebührenkalkulation im Interesse 

einer gleichmäßigen Gebührenbelastung auf eine langfristige Betrachtung der Zinsentwicklung 

abgestellt werden. Der Durchschnittszins der Umlaufrenditen inländischer  Inhaberschuldver-

schreibungen über alle Laufzeiten liegt mit Stand 31.12.202 4 über die letzten 30 Jahre bei 2, 8 %. 

Daher wurde der kalkulatorische Zinssatz in der vorliegenden Kalkulation mit 2,8 % angesetzt.  



 Allevo Kommunalberatung 

05.11.2025  �„   Gemeinde Oppenweiler   �„   Gebührenkalkulation Abwasser  Seite 6 

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, zwischen der Restwertmethode und der Durch -

schnittswert methode auszuwählen. Die Gemeinde  verzinst ihr Anlagekapital nach der Rest-

wertmethode. Als Zinsbasis wird der Jahresmittelwert verwendet, der sich errechnet, indem der 

Jahresanfangsstand zum Jahresendstand des Restbuchwertes addiert und die Summe durch 

zwei geteilt wird.  

7. Straßenentwässerungsanteil  

In § 17 Abs. 3 KAG wird bestimmt, dass der Straßenentwässerungsanteil durch eine Absetzung 

auf der Kostenseite berücksichtigt werden muss.  

7.1. Straßenentwässerungsanteil  aus kalkulatorischen Kosten  

Aus den kalkulatorischen Kosten  ist der Abzug des Straßenentwässerungsanteils so vorzuneh-

men, wie dies im Bereich der Beitragskalkulation praktiziert wird.  

Der Anteil der Straßenentwässerung im Mischsystem  wurde entsprechend der ortsspezifischen 

kostenorientierten Berechnung aus dem Jahr 1991  mit 27 % übernommen. Nach Information 

der Gemeinde  sind die in dieser Berechnung gewählten repräsentativen Gebiete weiterhin 

repräsentativ für die Gemeinde . Eine Überarbeitung der Berechnung ist aus diesem Grund 

nicht erforderlich.  

Für die Anteile an den Zuleitungssammlern (Mischwasser)  und an den Regenüberlaufbecken 

(Mischwasser) wurde dieser Abzugssatz von 27 % aus den kalkulatorischen Kosten übertragen.  

Für den Bereich des modifizierten Mischsystems werden beim modifizierten Mischwasserkanal  

(Ableitung von Schmutzwasser der Grundstücke und Regenwasser der Straße sowie der Hofflä-

chen) in Anlehnung an die  ortsspezifische Berechnung 35 % aus den Herstellungskosten für die 

Straßenentwässerung berücksichtigt.  

Bei einem nicht modifizierten (klassischen) Trennsystem werden aus den reinen Regenwasser-

kosten  für die Straßenentwässerung 50% abgesetzt (BVerwG Berlin, 09.12.1983, 8 C 112.82, VGH  

Mannheim, 18.07.1985, 2 S 1254.84). Ebenso wurde für das Regen rückhalte becken 50 % für die 

Straßenentwässerung berücksichtigt.  

Entsprechend der Vorgehensweise in der Globalberechnung wird aus den reinen Kläranlagen-

kosten  ein Satz von 5  % für die Straßenentwässerung in Abzug gebracht (VGH Mannheim , 

02.10.1986 und andere).  
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Hausanschlüsse – Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung  

Die Grundstücksanschlüsse (Hausanschlüsse, die in öffentlichen Verkehrs-  und Grünflächen ver-

laufen) sind nicht Teil der öffentlichen Einrichtung (s. § 2 Abs. 2 Abwassersatzung) und werden 

über Kostenersätze finanziert (siehe §  13 Abs. 1 Abwassersatzung). Die Gemeinde aktiviert bzw. 

passiviert die Grundstücksanschlusskosten und -ersätze im Anlagenachweis.  

7.2. Straßenentwässerungsanteil  aus Betriebskosten 

Im Bereich der Betriebskosten  besteht grundsätzlich die Möglichkeit, den Straßenentwässe-

rungsanteil nach einer kostenorientierten-  oder einer abflussmengenorientierten Methode zu 

ermitteln . In der Gemeinde Oppenweiler  wird der Straßenentwässerungsanteil aus Betriebskos-

ten nach der abflussmengenorientierten Methode berechnet.  

Hier gibt der Gemeindetag mit der abflussmengenorientierten Musterberechnung der Vedewa 

für den Straßenentwässerungsanteil als repräsentativen Wert einen Prozentsatz von 13,5 % für 

die Kosten der Mischwasserkanäle , der Zuleitungssammler  und der Regenüberlaufbecken  so-

wie  einen Prozentsatz von 1,2 % für die Kläranlagen an. Diese Sätze werden von der Verwaltung  

ebenfalls als repräsentativ für die Gemeinde  erachtet und wurden daher für die vorliegende 

Kalkulation übernommen.  

Beim modifizierten Mischsystem (Ableitung von Schmutzwasser, Regenwasser Straße und Hof) 

lässt sich aus der Vedewa Musterberechnung ein Prozentsatz in Höhe von 17,3 % ableiten . 

Bei einem Trennsystem lässt sich für die Kosten der Regenwasserkanäle aus der Musterberech-

nung der Vedewa ein Prozentsatz von 27,0 % ableiten.  
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8. Kostenaufteilung  für Schmutz-  und N iederschlagswasser  

Für die Berechnung der Schmutz - und Niederschlagswassergebühren ist eine Aufteilung der 

Kosten erforderlich. Hierfür können mittlere Erfahrungswerte nach einer Veröffentlichung des 

Gemeindetages oder soweit vorhanden die Ergebnisse ortsspezifischer Berechn ungen heran-

gezogen  werden.  

Die Ermittlung der Schmutz - und Niederschlagswasserkostenanteile orientiert sich soweit orts-

spezifische Werte vorliegen an diese, ansonsten in Abstimmung mit der Verwaltung am Urteil  

2 S 136/10 des VGH Mannheim vom 20.09.2010, in dem die Mittelwerte aus der Veröffentlichung 

des Gemeindetags in der BWGZ 21/2001 bestätigt werden. Die dort ausgewiesenen Auftei-

lungsschlüssel beziehen sich auf die verbleibenden gebührenfähigen Kosten nach A bzug des 

Straßenentwässerungskostenanteils.  

8.1. Aufteilung der kalkulatorischen Kosten 

Der Anteil der Straßenentwässerung  an den kalkulatorischen Kosten der Mischwasserkanäle 

ergibt sich aus einer ortspezifischen kostenorientierten Musterberechnung. Hier werden bereits 

die Kostenanteile des Grundstücksoberflächenwassers ausgewiesen. Bei dem Verteilungsver-

hältnis für die kalkulatorischen Kosten der Mischwasserkanäle ist somit das Verhältnis der 

Schmutz - und Grundstücksoberfläche nwasserkostenanteile anzusetzen:  

Gebiet Seelenwinkel II 105.953,08 DEM 32,1 % 223.903,88 DEM 67,9 %

Gebiet Schmiedbühl II 165.967,78 DEM 52,2 % 151.761,00 DEM 47,8 %

Gebiet Heerfeld II 129.835,87 DEM 53,7 % 112.083,57 DEM 46,3 %

Mittelwert 46,0 % 54,0 %

Schmutzwasser Grundstücksoberflächenwasser

 
 

Das Verteilungsverhältnis für die Mischwasserkanäle  beträgt somit 46,0 % für die Schmutz was-

serbeseitigung zu 54,0 % für die Niederschlags wasserbeseitigung. Es wird auch auf die kalkula-

torischen Kosten der Zuleitungssammler  und der Regenüberlaufbecken übertragen.  

Die kalkulatorischen Kosten der Schmutzwasserkanäle werden zu 100 % der Schmutz wasserbe-

seitigung, die kalkulatorischen Kosten der Regenwasserkanäle , Regen rückhalte becken , modi-

fizierten Regenwasserkanäle (Regenwasser Dachflächen) und der modifizierten Regenrückhal-

tebecken (Regenwasser Dachflächen) zu 100 % der Niederschlags wasserbeseitigung zuge-

rechnet. Hier wird jeweils ausschließlich Schmutzwasser beziehungsweise Niederschlagswasser 

abgeleitet.  

Im Bereich der modifizierten Mischwasserkanäle (Ableitung von Schmutzwasser, Regenwasser 

Straße und Hof ) lässt sich aus der ortsspezifischen Berechnung eine Aufteilung von 85 % für 

Schmutzwasserbeseitigung und 15 % für Niederschlagswasserbeseitigung ableiten.  
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Das Verteilungsverhältnis für  Kläranlagen beträgt nach der Veröffentlichung des Gemeinde-

tags  90 % für die Schmutz wasserbeseitigung zu 10 % für die Niederschlags wasserbeseitigung.  

8.2. Aufteilung der Betriebskosten 

Bezüglich der Betriebskosten ergibt sich nach der Veröffentlichung des Gemeindetags für die  

Mischwasserkanäle  eine Aufteilung der Betriebskosten nach dem Verteilungsverhältnis von 

50 % für die Schmutz wasserbeseitigung zu 50 % für die Niederschlags wasserbeseitigung. Es wird 

auch auf die Betriebskosten der  Zuleitungssammler  und der Regenüberlaufbecken übertragen.  

Die Betriebskosten der Schmutzwasserkanäle  werden zu 100 % der Schmutz wasserbeseitigung, 

die Betriebskosten der Regenwasserkanäle  und der modifizierten  Regenwasserkanäle  (Ablei-

tung von Regenwasser der Dachflächen) zu 100 % der Niederschlagswasser beseitigung zuge-

rechnet. Hier wird ausschließlich Schmutzwasser beziehungsweise Niederschlagswasser abge-

leitet.  

Im Bereich der modifizierten Mischwasserkanäle (Ableitung von Schmutzwasser und Regen-

wasser ohne Dachflächen) lässt sich aus der Veröffentlichung des Gemeindetags eine Auftei-

lung von 77 % für Schmutzwasserbeseitigung und 23 % für Niederschlagswasserbeseitigung ab-

leiten.  

Das Verteilungsverhältnis für die Betriebskosten der Kläranlagen beträgt  90 % für die Schmutz -

wasserbeseitigung und 10 % für die Niederschlagswasser beseitigung.  

9. Kostendeckung  

Bei der Gebührenkalkulation gilt das Kostendeckungsprinzip, das heißt, dass maximal eine Kos-

tendeckung von 100  % anzustreben ist. Ergeben sich am Ende eines Bemessungs zeitraumes 

Kostenüberdeckungen, so hat die Gemeinde  gemäß §  14 Abs. 2 Satz 2 KAG die Pflicht , diese 

innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Ergeben sich am Ende eines Bemessungs-

zeitraumes Kostenunterdeckungen, so hat die Gemeinde  die Möglichkeit , diese innerhalb der 

folgenden fünf Jahre auszugleichen, hierzu ist sie aber nicht verpflichtet.  

Es sind keine Vorjahresergebnisse zum Ausgleich vorhanden.  

10. Bemessungseinheiten  

Für die Prognose der Bemessungseinheiten für die Schmutzwasserbeseitigung über den Berech-

nungszeitraum hat uns die Verwaltung  auf der Grundlage der veranlagten Schmutzwasser-

mengen (modifizierter Frischwassermaßstab) der Jahre 202 2 bis 2024 die voraussichtliche zu-

künftige Entwicklung mitgeteilt . 
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Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswasserbeseitigung sind die an die öffentliche Ab-

wasserbeseitigung angeschlossenen be bauten und befestigten Teilflächen. Diese wurden über 

ein Selbstauskunftsverfahren der Grundstückseigentümer unter Berücksichtigung der ALK -Da-

ten (Allgemeines Liegenschaftskataster) und verschiedener Versiegelungsfaktoren ermittelt. 

Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Erhebungen  sowie der laufend fortgeschriebenen Be-

standsänderungen hat uns die Verwaltung  die voraussichtliche zukünfti ge Entwicklung mitge-

teilt . 

11. Gemeindebetreff  

Die Kosten für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen durch die Gemeinde  selbst 

wurden auf der Leistungsseite mit in die Gebührenkalkulation eingestellt, da Schulen und an-

dere öffentliche Gebäude eigene Zähler haben und somit die Leistungsmenge genau ermittelt 

werden konnte. Die gemeindeeigenen  Flächen sind ebenfalls in den der Kalkulation zu Grunde 

liegenden versiegelten Flächen enthalten und damit berücksichtigt . 

12. Starkverschmutzer  

Eine Starkverschmutzerzuschlagsregelung in der Satzung dürfte dann geboten sein, wenn die 

stark verschmutzten Schmutz wassermengen mehr als 10  % der gesamten Schmutz wassermen-

gen ausmachen (BVerwG Berlin, 19.09.1983 und 01.08.1986).  

In der Gemeinde Oppenweiler  gibt es  nach Mitteilung der Verwaltung keinen Betrieb, der ent-

sprechend stark verschmutztes Schmutz wasser einleitet. Die Notwendigkeit der Berechnung ei-

nes Starkverschmutzerzuschlags entfällt daher.  
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13. Ermessensentscheidungen  

Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich um ein Kontrollinstrument zur Überprüfung des Ge-

bührensatzes als rechnerisches Endergebnis. Sie muss vom Gemeinderat bei der Beschlussfas-

sung über die Höhe des Gebührensatzes gebilligt werden und dient als Nachwe is darüber, dass 

der Gemeinderat das ihm bei der Kostenermittlung eingeräumte Ermessen über die Höhe des 

Gebührensatzes fehlerfrei ausgeübt hat (VGH Mannheim,  07.09.1987, 2 S 998.86 und  

24.11.1988, 2 S 1168.88 sowie  31.08.1989, 2 S 2805.87). 

Der Gemeinderat hat Ermessensentscheidungen in folgenden Bereichen zu treffen:  

I. Auswahlermessen  

I.1. Höhe des Gebührensatzes  

I.2. Kalkulationszeitraum für die Gebühr (max. 5 Jahre)  

I.3. Einstellung der gebührenfähigen Kosten  

I.4. Berechnungsmethodik und Abzugssätze für den Straßenentwässerungsanteil  

I.5. Berechnungsmethodik und Kostenaufteilung auf Schmutz - und Niederschlagswasser  

I.6. Höhe des kalkulatorischen Zinssatzes für die Verzinsung des Anlagekapitals  

I.7. Berechnungsm ethode der Verzinsung  für das Anlagekapital (Restwert - oder Durch-

schnittswertmethode) sowie der Zinsbasis (Jahresanfangs- , Jahresmittel - oder Jahresend-

wert)  

I.8. Höhe der Abschreibungssätze  

I.9. Abschreibungsmethode (Brutto - oder Nettomethode)  

I.10. verpflichtender Ausgleich von Überdeckungen aus den Vorjahren in den folgenden fünf 

Haushaltsjahren  

I.11. möglicher Ausgleich von Unterdeckungen aus den Vorjahren in den folgenden fünf 

Haushaltsjahren  
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II. Prognoseermessen  

II.1. Entwicklung der Betriebskosten  

II.2. geschätzte Hochrechnung der kalkulatorischen Kosten anhand der Ergebnisse des Anla-

genachweises vom 31.12.202 2 sowie der Zugänge 20 23 bis 2026 laut Finanzplanung  

II.3. geschätzte Bemessungsein heiten bei den Schmutz wassermengen und den be bauten 

und den versiegelten Flächen  

Diese Auflistung zeigt deutlich, in welchem Umfang die Rechtsprechung die Gebühren kalkula-

tion zur Beratungsgrundlage des Ortsgesetzgebers gemacht hat. Zu diesem Zweck wurde das 

nachfolgende Zahlenmaterial so übersichtlich und transparent wie möglich aufbe reitet.  

Obersulm, 05.11.2025 

Allevo  Kommunalberatung 

 
Ricarda Marchel  

Volkswirtin (M.Sc.)  
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errechneter
Geb.satz

mit Ausgleich 
Vorjahre

bisheriger
Geb.satz

zentrale Abwasserbeseitigung

Schmutzwassergebüh r 3,76 €/m³ 3,76 €/m³ 3,48 €/m³
Niederschlagswassergebüh r 0,91 €/m² 0,91 €/m² 0,82 €/m²

Berechnungsergebnisse für das Jahr 2026

Allevo  Kommunalberatung
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666.799 €

177.000 m³

Schmutzwassergebühr ohne Berücksichtigung Vorjahre

Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen laut Anlage 18

Keine Vorjahresergebnisse zum Ausgleich vorhanden

Summe Ausgleich Vorjahre

Kostenanteil Schmutzwasserbes. einschl. Ausgleich Vorjahre

Schmutzwassergebühr einschl. Berücksichtigung Vorjahre

304.504 €

331.000 m²

Niederschlagswassergebühr ohne Berücksichtigung Vorjahre

Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen laut Anlage 18

Keine Vorjahresergebnisse zum Ausgleich vorhanden

Summe Ausgleich Vorjahre

Kostenanteil Niederschlagswasserbes. einschl. Ausgleich Vorjahre

Niederschlagswassergebühr einschl. Berücksichtigung Vorjahre

Berechnung der Schmutzwassergebühr

Berechnung der Niederschlagswassergebühr

bebaute und versiegelte Fläche lt. Anl. 6

bebaute und versiegelte Fläche lt. Anl. 6

0 €

666.799 €

Schmutzwassermenge lt. Anl. 6

666.799 €

177.000 m³

3,76 €/m³

Kostenanteil Schmutzwasserbeseitigung lt. Anl. 2

0 €

0,91 €/m²

304.504 €

331.000 m²

0,91 €/m²

0 €

304.504 €Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung lt. Anl. 2 (ohne Vorjahre)

3,76 €/m³

0 €

Schmutzwassermenge lt. Anl. 6

Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung lt. Anl. 2

2026

2026

Kostenanteil Schmutzwasserbeseitigung lt. Anl. 2 (ohne Vorjahre)

Allevo  Kommunalberatung
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Teilergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung Kosten aus Ansatz Kosten 

Kalkulation 2025 2026 2026 Kanäle MW mMW SW RW mRW ZLS RRB mRB RÜB KA

Kalk. K. Kalk. K.

26,05 km 2,02km 1,08 km 0,77 km 1,44km 0,93km

82 % 6 % 3 % 2 % 4 % 3 %

12 Personalaufwendungen

40120000 Vergütung für Beschäftigte 108.460 82.000 82.000 8.200 6.720 490 250 160 330 250 16.400 57.400

40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 8.700 6.500 6.500 650 530 40 20 10 30 20 1.300 4.550

40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialve rsicherung für Beschäftigte 22.760 17.000 17.000 1.700 1.400 100 50 30 70 50 3.400 11.900

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Gebäudeunterhaltung 5.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000

42120000 Unterhaltung der Kläranlage 25.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000

42120001 Unterhaltung Abwasseranlagen 90.000 170.000 170.000 170.000 139.400 10.200 5.100 3.400 6.800 5.100 0 0

42120002 Kanalreinigung 4.000 4.000 4.000 4.000 3.280 240 120 80 160 120 0 0

42120003 Unterhaltung Regenüberlaufbecken 25.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0

42120004 Abwasserpumpwerk 20.000 20.000 20.000 20.000 16.400 1.200 600 400 800 600 0 0

42120005 Unterhaltung Pumpwerke 20.000 20.000 20.000 20.000 16.400 1.200 600 400 800 600 0 0

42220000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 3.000 5.000 5.000 250 190 20 10 10 10 10 250 4.500

42410000 Heizung, Brennstoffe 3.500 3.500 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500

42450000 Reinigung, Abfallbeseitigung 200 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500

42510000 Haltung von Fahrzeugen 5.000 5.000 5.000 500 400 30 20 10 20 20 1.000 3.500

42610000 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 100 90 10 0 0 0 0 200 700

42620000 Aus- und Fortbildung 2.000 4.000 4.000 400 330 20 10 10 20 10 800 2.800

42710000 Klärschlammbeseitigung 60.000 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000

42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel 130.000 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290000 Mitgliedsbeitrag DWA 800 900 900 90 80 10 0 0 0 0 180 630

44310000 Geschäftsaufwendungen 12.100 12.100 12.100 1.210 990 70 40 20 50 40 2.420 8.470

44410000 Steuer, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000

44910000 Vermischte Aufwendungen 300 300 300 30 30 0 0 0 0 0 60 210

22 Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 Aufwendungen IV Bauhof 15.970 17.071 17.071 1.710 1.410 100 50 30 70 50 3.410 11.951

48110990 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) 79.325 75.092 75.092 7.510 6.150 450 230 150 300 230 15.020 52.562

Betriebskosten (Zwischensumme für SEA ) 643.115 729.963 729.963 236.350 193.800 14.180 7.100 4.710 9.460 7.100 79.440 414.173

42460000 Abgaben und Versicherungen 13.000 13.000

davon für das Jahr 2026 13.000 13.000

Betriebskosten  (bei SEA nicht zu berücks. ) **) 13.000 13.000 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000

Betriebskosten gesamt 656.115 742.963 742.963 236.350 193.800 14.180 7.100 4.710 9.460 7.100 79.440 427.173

15 Abschreibungen 

47110000 AfA auf Infrastrukturvermögen *) 533.202 534.331

AfA MW-Kanäle lt. Anl. 8 169.724 169.724 169.724

AfA mMW-Kanäle lt. Anl. 9 8.525 8.525 8.525

AfA SW-Kanäle lt. Anl. 10 12.349 12.349 12.349

AfA RW-Kanäle lt. Anl. 11 13.681 13.681 13.681

AfA mRW-Kanäle lt. Anl. 12 8.531 8.531 8.531

AfA ZLS lt. Anl. 13 0 0 0

AfA RRB lt. Anl. 14 1.420 1.420

AfA mRB lt. Anl. 15 1.231 1.231

AfA RÜB lt. Anl. 16 263.792 263.792

AfA KA lt. Anl. 17 55.078 55.078

Abschreibungen 533.202 534.331 534.331 212.810 169.724 8.525 12.349 13.681 8.531 0 1.420 1.231 263.792 55.078

Kalkulatorische Kosten

Kalk. Zinsen *) 0

Verzinsung lt. Anl. 4 148.005 138.015 80.797 54.913 3.224 9.256 11.574 4.121 -2.291 1.401 478 46.715 8.624

Verzinsung 148.005 0 138.015 80.797 54.913 3.224 9.256 11.574 4.121 -2.291 1.401 478 46.715 8.624

kalkulatorische Kosten gesamt 681.207 534.331 672.346 293.607 224.637 11.749 21.605 25.255 12.652 -2.291 2.821 1.709 310.507 63.702

Kosten 1.337.322 1.277.294 1.415.309

Kontrollsumme 1.337.322 1.277.294

Differenz 0 0

*) wird in Kalkulation errechnet

davon (für Ermittlung SEA und Kostenanteile)

Anlage 1Kosten 2026

Allevo  Kommunalberatung
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Teilergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung Erlöse aus Ansatz Erlöse

Kalkulation 2025 2026 2026 Kanäle MW mMW SW RW mRW ZLS RRB mRRB RÜB KA

82 % 6 % 3 % 2 % 4 % 3 %

5 Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen

33210000 Abwassergebühren *) 971.303

6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

34110000 Mieten aus Mietverträgen 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34610000 Ersätze und ähnliche Erträge 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000

Betriebserlöse (Zwischensumme für SEA ) 4.000 995.303 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000

21 Erträge aus internen Leistungen

38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (SEA) *) 170.900

Betriebserlöse  (bei SEA nicht zu berücks. ) 170.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEA aus Betriebskosten lt. Anl. 3 36.166 46.493 30.847 26.163 2.453 0 1.272 0 959 10.724 4.922

Betriebserlöse gesamt 40.166 1.166.203 50.493 30.847 26.163 2.453 0 1.272 0 959 10.724 8.922

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land *) 183.892 174.892

Aufl. Zusch. MW-Kanäle lt. Anl. 8 18.575 18.575 18.575

Aufl. Zusch. mMW-Kanäle lt. Anl. 9 1.630 1.630 1.630

Aufl. Zusch. SW-Kanäle lt. Anl. 10 0 0 0

Aufl. Zusch. RW-Kanäle lt. Anl. 11 0 0 0

Aufl. Zusch. mRW-Kanäle lt. Anl. 12 0 0 0

Aufl. Zusch. ZLS lt. Anl. 13 0 0 0

Aufl. Zusch. RRB lt. Anl. 14 0 0

Aufl. Zusch. mRB lt. Anl. 15 0 0

Aufl. Zusch. RÜB lt. Anl. 16 156.598 156.598

Aufl. Zusch. KA lt. Anl. 17 6.430 6.430

Auflösungen Zuschüsse 183.892 174.892 183.233 20.205 18.575 1.630 0 0 0 0 0 0 156.598 6.430

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen *) 86.721 92.399

Auflösung Beiträge lt. Anl. 5 84.058 71.665 56.242 2.566 4.594 5.088 3.175 0 112 97 8.381 3.803

Auflösungen Beiträge 86.721 92.399 84.058 71.665 56.242 2.566 4.594 5.088 3.175 0 112 97 8.381 3.803

SEA aus kalk. Kosten lt. Anl. 3 131.469 126.222 79.707 61.468 3.985 0 14.903 0 -649 1.446 0 42.184 2.885

kalkulatorische Erlöse gesamt 402.082 267.291 393.513 171.577 136.285 8.181 4.594 19.991 3.175 -649 1.558 97 207.163 13.118

Erlöse 442.248 1.433.494 444.006

Kontrollsumme 442.248 1.433.494

Differenz 0 0

*) wird in Kalkulation errechnet

Anlage 1

davon (für Ermittlung SEA und Kostenanteile)

Erlöse 2026

Allevo  Kommunalberatung



Gemeinde Oppenweiler Gebührenkalkulation Abwasser  Seite 18

Ermittlung Kostenanteile Schmutz- und Niederschlagswasser Anlage 2

2026

Aufteilung Betriebskosten MW-Kanäle

· Betriebskosten lt. Anl. 1 193.800

-26.163

Summe 167.637

daraus Anteil Schmutzwasser 50,0 % 83.819

daraus Anteil Niederschlagswasser 50,0 % 83.818

Aufteilung Betriebskosten mMW-Kanäle (SW, RW Str., RW Hof) 

· Betriebskosten lt. Anl. 1 14.180

-2.453

Summe 11.727

daraus Anteil Schmutzwasser 77,0 % 9.030

daraus Anteil Niederschlagswasser 23,0 % 2.697

Aufteilung Betriebskosten SW-Kanäle

· Betriebskosten lt. Anl. 1 7.100

0

Summe 7.100

daraus Anteil Schmutzwasser 100,0 % 7.100

daraus Anteil Niederschlagswasser 0,0 % 0

Aufteilung Betriebskosten RW-Kanäle

· Betriebskosten lt. Anl. 1 4.710

-1.272

Summe 3.438

daraus Anteil Schmutzwasser 0,0 % 0

daraus Anteil Niederschlagswasser 100,0 % 3.438

Aufteilung Betriebskosten mRW-Kanäle (RW Dach) 

· Betriebskosten lt. Anl. 1 9.460

0

Summe 9.460

daraus Anteil Schmutzwasser 0,0 % 0

daraus Anteil Niederschlagswasser 100,0 % 9.460

Aufteilung Betriebskosten Zuleitungssammler

· Betriebskosten lt. Anl. 1 7.100

-959

Summe 6.141

daraus Anteil Schmutzwasser 50,0 % 3.071

daraus Anteil Niederschlagswasser 50,0 % 3.070

Aufteilung Betriebskosten Regenüberlaufbecken

· Betriebskosten lt. Anl. 1 79.440

-10.724

Summe 68.716

daraus Anteil Schmutzwasser 50,0 % 34.358

daraus Anteil Niederschlagswasser 50,0 % 34.358

Aufteilung Betriebskosten Kläranlagen

· Betriebskosten lt. Anl. 1 427.173

-8.922

Summe 418.251

daraus Anteil Schmutzwasser 90,0 % 376.426

daraus Anteil Niederschlagswasser 10,0 % 41.825

· abzgl. Betriebserlöse und SEA lt. Anl. 1

· abzgl. Betriebserlöse und SEA lt. Anl. 1

· abzgl. Betriebserlöse und SEA lt. Anl. 1

· abzgl. Betriebserlöse und SEA lt. Anl. 1

· abzgl. Betriebserlöse und SEA lt. Anl. 1

· abzgl. Betriebserlöse und SEA lt. Anl. 1

· abzgl. Betriebserlöse und SEA lt. Anl. 1

· abzgl. Betriebserlöse und SEA lt. Anl. 1

Allevo  Kommunalberatung
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Ermittlung Kostenanteile Schmutz- und Niederschlagswasser Anlage 2

2026

Aufteilung kalkulatorische Kosten MW-Kanäle

· kalkulatorische Kosten lt. Anl. 1 224.637

-136.285

Summe 88.352

daraus Anteil Schmutzwasser 46,0 % 40.642

daraus Anteil Niederschlagswasser 54,0 % 47.710

Aufteilung kalkulatorische Kosten mMW-Kanäle (SW, RW Str., RW Hof) 

· kalkulatorische Kosten lt. Anl. 1 11.749

-8.181

Summe 3.568

daraus Anteil Schmutzwasser 85,0 % 3.033

daraus Anteil Niederschlagswasser 15,0 % 535

Aufteilung kalkulatorische Kosten SW-Kanäle

· kalkulatorische Kosten lt. Anl. 1 21.605

-4.594

Summe 17.011

daraus Anteil Schmutzwasser 100,0 % 17.011

daraus Anteil Niederschlagswasser 0,0 % 0

Aufteilung kalkulatorische Kosten RW-Kanäle

· kalkulatorische Kosten lt. Anl. 1 25.255

-19.991

Summe 5.264

daraus Anteil Schmutzwasser 0,0 % 0

daraus Anteil Niederschlagswasser 100,0 % 5.264

Aufteilung kalkulatorische Kosten mRW-Kanäle (RW Dach) 

· kalkulatorische Kosten lt. Anl. 1 12.652

-3.175

Summe 9.477

daraus Anteil Schmutzwasser 0,0 % 0

daraus Anteil Niederschlagswasser 100,0 % 9.477

Aufteilung kalkulatorische Kosten Zuleitungssammler

· kalkulatorische Kosten lt. Anl. 1 -2.291

649

Summe -1.642

daraus Anteil Schmutzwasser 46,0 % -755

daraus Anteil Niederschlagswasser 54,0 % -887

Aufteilung kalkulatorische Kosten Regenrückhaltebecken

· kalkulatorische Kosten lt. Anl. 1 2.821

-1.558

Summe 1.263

daraus Anteil Schmutzwasser 0,0 % 0

daraus Anteil Niederschlagswasser 100,0 % 1.263

Aufteilung kalkulatorische Kosten modifiziertes Regenrückhaltebecken (RW Dach)

· kalkulatorische Kosten lt. Anl. 1 1.709

-97

Summe 1.612

daraus Anteil Schmutzwasser 0,0 % 0

daraus Anteil Niederschlagswasser 100,0 % 1.612

Aufteilung kalkulatorische Kosten Regenüberlaufbecken

· kalkulatorische Kosten lt. Anl. 1 310.507

-207.163

Summe 103.344

daraus Anteil Schmutzwasser 46,0 % 47.538

daraus Anteil Niederschlagswasser 54,0 % 55.806

Aufteilung kalkulatorische Kosten Kläranlagen

· kalkulatorische Kosten lt. Anl. 1 63.702

-13.118

Summe 50.584

daraus Anteil Schmutzwasser 90,0 % 45.526

daraus Anteil Niederschlagswasser 10,0 % 5.058

Summe Anteil Schmutzwasser 666.799

Summe Anteil Niederschlagswasser 304.504

· abzgl. kalkulatorische Erlöse und SEA lt. Anl. 1

· abzgl. kalkulatorische Erlöse und SEA lt. Anl. 1

· abzgl. kalkulatorische Erlöse und SEA lt. Anl. 1

· abzgl. kalkulatorische Erlöse und SEA lt. Anl. 1

· abzgl. kalkulatorische Erlöse und SEA lt. Anl. 1

· abzgl. kalkulatorische Erlöse und SEA lt. Anl. 1

· abzgl. kalkulatorische Erlöse und SEA lt. Anl. 1

· abzgl. kalkulatorische Erlöse und SEA lt. Anl. 1

· abzgl. kalkulatorische Erlöse und SEA lt. Anl. 1

· abzgl. kalkulatorische Erlöse und SEA lt. Anl. 1

Allevo  Kommunalberatung
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Ermittlung Straßenentwässeru ngskostenanteil Anlage 3

2026

SEA aus den Betriebskosten MW-Kanäle

· Betriebskosten lt. Anl. 1 193.800

· abzgl. Betriebserlöse lt. Anl. 1 0

Summe 193.800

daraus SEA 13,5 % 26.163

SEA aus den Betriebskosten mMW-Kanäle (SW, RW Str., RW Hof) 

· Betriebskosten lt. Anl. 1 14.180

· abzgl. Betriebserlöse lt. Anl. 1 0

Summe 14.180

daraus SEA 17,3 % 2.453

SEA aus den Betriebskosten RW-Kanäle

· Betriebskosten lt. Anl. 1 4.710

· abzgl. Betriebserlöse lt. Anl. 1 0

Summe 4.710

daraus SEA 27,0 % 1.272

SEA aus den Betriebskosten Zuleitungssammler

· Betriebskosten lt. Anl. 1 7.100

· abzgl. Betriebserlöse lt. Anl. 1 0

Summe 7.100

daraus SEA 13,5 % 959

SEA aus den Betriebskosten Regenüberlaufbecken

· Betriebskosten lt. Anl. 1 79.440

· abzgl. Betriebserlöse lt. Anl. 1 0

Summe 79.440

daraus SEA 13,5 % 10.724

SEA aus den Betriebskosten Kläranlagen

· Betriebskosten lt. Anl. 1 414.173

· abzgl. Betriebserlöse lt. Anl. 1 -4.000

Summe 410.173

daraus SEA 1,2 % 4.922

Summe SEA aus Betriebskosten 46.493

Allevo  Kommunalberatung
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Ermittlung Straßenentwässeru ngskostenanteil Anlage 3

2026

SEA aus kalkulatorischen Kosten MW-Kanäle

· Abschreibungen lt. Anl. 8 169.724

-18.575

· Verzinsung (ohne Beitr.) lt. Anl. 8 76.510

Summe 227.659

daraus SEA 27,0 % 61.468

SEA aus kalkulatorischen Kosten mMW-Kanäle (SW, RW Str., RW Hof) 

· Abschreibungen lt. Anl. 9 8.525

-1.630

· Verzinsung (ohne Beitr.) lt. Anl. 9 4.491

Summe 11.386

daraus SEA 35,0 % 3.985

SEA aus kalkulatorischen Kosten RW-Kanäle

· Abschreibungen lt. Anl. 11 13.681

0

· Verzinsung (ohne Beitr.) lt. Anl. 11 16.125

Summe 29.806

daraus SEA 50,0 % 14.903

SEA aus kalkulatorischen Kosten Zuleitungssammler

· Abschreibungen lt. Anl. 13 0

0

· Verzinsung (ohne Beitr.) lt. Anl. 13 -2.405

Summe -2.405

daraus SEA 27,0 % -649

SEA aus kalkulatorischen Kosten Regenrückhaltebecken

· Abschreibungen lt. Anl. 14 1.420

0

· Verzinsung (ohne Beitr.) lt. Anl. 14 1.471

Summe 2.891

daraus SEA 50,0 % 1.446

SEA aus kalkulatorischen Kosten Regenüberlaufbecken

· Abschreibungen lt. Anl. 16 263.792

-156.598

· Verzinsung (ohne Beitr.) lt. Anl. 16 49.044

Summe 156.238

daraus SEA 27,0 % 42.184

SEA aus kalkulatorischen Kosten Kläranlagen

· Abschreibungen lt. Anl. 17 55.078

-6.430

· Verzinsung (ohne Beitr.) lt. Anl. 17 9.054

Summe 57.702

daraus SEA 5,0 % 2.885

Summe SEA aus kalkulatorischen Kosten 126.222

Summe SEA 172.715

· abzgl. Auflösung Zuschüsse lt. Anl. 8

· abzgl. Auflösung Zuschüsse lt. Anl. 11

· abzgl. Auflösung Zuschüsse lt. Anl. 16

· abzgl. Auflösung Zuschüsse lt. Anl. 17

· abzgl. Auflösung Zuschüsse lt. Anl. 13

· abzgl. Auflösung Zuschüsse lt. Anl. 9

· abzgl. Auflösung Zuschüsse lt. Anl. 14

Allevo  Kommunalberatung
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kalkulatorische Verzinsung Anlage 4

kalkulatorische Verzinsung kalk. Zinssatz 2,80 % 2026

Zusammenstellung der Verzinsung

· Mischwasserkanäle lt. Anl. 8 76.510

· modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW Str., RW Hof) lt. Anl. 9 4.491

· Schmutzwasserkanäle lt. Anl. 10 12.900

· Regenwasserkanäle lt. Anl. 11 16.125

· modifizierte Regenwasserkanäle (RW Dach) lt. Anl. 12 5.746

· Beiträge Kanalbereich lt. Anl.  5 -32.684

Summe kalkulatorische Verzinsung Kanalbereich 83.088

· Zuleitungssammler lt. Anl. 13 -2.405

· Regenrückhaltebecken lt. Anl. 14 1.471

· modifiziertes Regenrückhaltebecken (RW Dach) lt. Anl. 15 500

· Regenüberlaufbecken lt. Anl. 16 49.044

· Kläranlagen lt. Anl. 17 9.054

· Beiträge Klärbereich lt. Anl. 5 -2.737

Summe kalkulatorische Verzinsung Klärbereich 54.927

Summe kalkulatorische Verzinsung 138.015

Summe kalkulatorische Verzinsung Ka nalbereich (ohne Beiträge) 115.772

Summe kalkulatorische Verzinsung Kl ärbereich (ohne Beiträge) 57.664

Summe kalkulatorische Verzinsung (ohne Beiträge) 173.436

Prozentuales Verteilungsverhältnis

· Mischwasserkanäle 66,09 %

· modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW Str., RW Hof) 3,88 %

· Schmutzwasserkanäle 11,14 %

· Regenwasserkanäle 13,93 %

· modifizierte Regenwasserkanäle (RW Dach) 4,96 %

Summe kalkulatorische Verzinsung Kanalbereich (ohne Beiträge) 100,00%

· Zuleitungssammler -4,17 %

· Regenrückhaltebecken 2,55 %

· modifiziertes Regenrückhaltebecken (RW Dach) 0,87 %

· Regenüberlaufbecken 85,05 %

· Kläranlagen 15,70 %

Summe kalkulatorische Verzinsung Kl ärbereich (ohne Beiträge) 100,00 %

Verteilung der kalkulatorischen Verzinsung

· Mischwasserkanäle 54.913

· modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW Str., RW Hof) 3.224

· Schmutzwasserkanäle 9.256

· Regenwasserkanäle 11.574

· modifizierte Regenwasserkanäle (RW Dach) 4.121

Summe kalkulatorische Verzinsung Kanalbereich 83.088

· Zuleitungssammler -2.291

· Regenrückhaltebecken 1.401

· modifiziertes Regenrückhaltebecken (RW Dach) 478

· Regenüberlaufbecken 46.715

· Kläranlagen 8.624

Summe kalkulatorische Verzinsung Klärbereich 54.927

Summe kalkulatorische Verzinsung 138.015

Kontrollsumme 138.015

Differenz 0

Allevo  Kommunalberatung
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Beiträge

Beiträge ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge Beiträge Kanalbereich

Kanalbeiträge 50 7 0 15.222 0 2.000

Summe Zugänge Beiträge Kanalbereich 0 15.222 0 2.000

Zugänge Beiträge Klärbereich

Klärbeiträge 35 7 0 9.183 0 1.300

Summe Zugänge Beiträge Klärbereich 0 9.183 0 1.300

Summe Zugang Beiträge gesamt 0 24.405 0 3.300

Kalkulatorische Erlöse 2022 2023 2024 2025 2026

Auflösung

Erhöhung Auflösung aus Zugängen 0 152 152 20

Veränderung Aufl.-Bestand lt. Vorausschau -3.365 -3.621 -2.261 -592

Auflösung Beiträge Kanalbereich  81.180 77.815 74.346 72.237 71.665

Erhöhung Auflösung aus Zugängen 0 131 131 19

Veränderung Aufl.-Bestand lt. Vorausschau -61 -41 0 -1.766

Auflösung Beiträge Klärbereich  13.980 13.919 14.009 14.140 12.393

Auflösung Beiträge  84.058

Verzinsung Beiträge Kanalbereich

Zugang Beiträge 0 15.222 0 2.000

Auflösung -77.815 -74.346 -72.237 -71.665

Auflösungsrest Beiträge 1.411.279 1.333.464 1.274.340 1.202.103 1.132.438

Zinsbasis 1.167.271

Zins 2,80 % 32.684

Verzinsung Beiträge Klärbereich

Zugang Beiträge 0 9.183 0 1.300

Auflösung -13.919 -14.009 -14.140 -12.393

Auflösungsrest Beiträge 136.195 122.276 117.450 103.310 92.217

Zinsbasis 97.764

Zins 2,80 % 2.737

Zins 35.421

Anlage 5
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Beiträge

Ermittlung des Verteilungsverhältnisses 2026

AfA abzgl. Auflösung Zuschüsse

· Mischwasserkanäle laut Anlage 8 151.149

· modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW Str., RW Hof) laut Anlage 9 6.895

· Schmutzwasserkanäle laut Anlage 10 12.349

· Regenwasserkanäle laut Anlage 11 13.681

· modifizierte Regenwasserkanäle (RW Dach) laut Anlage 12 8.531

Kanalbereich 192.605

· Zuleitungssammler laut Anlage 13 0

· Regenrückhaltebeckenlaut Anlage 14 1.420

· modifiziertes Regenrückhaltebecken (RW Dach) laut Anlage 15 1.231

· Regenüberlaufbecken laut Anlage 16 107.194

· Kläranlagen laut Anlage 17 48.648

Klärbereich 158.493

AfA abzgl. Auflösung Zuschüsse 351.098

Kontrollsumme 351.098

Differenz 0

Prozentuales Verteilungsverhältnis

· Mischwasserkanäle 78,48 %

· modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW Str., RW Hof) 3,58 %

· Schmutzwasserkanäle 6,41 %

· Regenwasserkanäle 7,10 %

· modifizierte Regenwasserkanäle (RW Dach) 4,43 %

Kanalbereich 100,00 %

· Zuleitungssammler 0,00 %

· Regenrückhaltebecken 0,90 %

· modifiziertes Regenrückhaltebecken (RW Dach) 0,78 %

· Regenüberlaufbecken 67,63 %

· Kläranlagen 30,69 %

Klärbereich 100,00 %

Auflösung Beiträge Kanalbereich 71.665

Auflösung Beiträge Klärbereich 12.393

Auflösung Beiträge 84.058

Ermittlung des Verteilungsverhältnisses 2026

Verteilung der Beitragsauflösung

· Mischwasserkanäle 56.242

· modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW Str., RW Hof) 2.566

· Schmutzwasserkanäle 4.594

· Regenwasserkanäle 5.088

· modifizierte Regenwasserkanäle (RW Dach) 3.175

Kanalbereich 71.665

· Zuleitungssammler 0

· Regenrückhaltebecken 112

· modifiziertes Regenrückhaltebecken (RW Dach) 97

· Regenüberlaufbecken 8.381

· Kläranlagen 3.803

Klärbereich 12.393

Verteilung der Beitragsauflösung 84.058

Anlage 5
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Bemessungseinheiten

Schmutzwassermenge

bisherige Schmutzwassermenge 2022 2023 2024 Mittelwert

bisherige Schmutzwassermenge 179.512 m³ 174.750 m³ 176.074 m³ 176.779 m³
Schmutzwassermenge 179.512 m³ 174.750 m³ 176.074 m³ 176.779 m³

Darstellung prognostizierter Schmutzwassermenge 2026

erwartete Schmutzwassermenge (Prognose) 177.000 m³

Schmutzwassermenge 177.000 m³

bebaute und versiegelte Fläche

bisherige bebaute und versiegelte Fläche 2022 2023 2024 Mittelwert

bisherige Fläche 330.654 m² 330.410 m² 331.113 m² 330.726 m²

bebaute und versiegelte Fläche 330.654 m² 330.410 m² 331.113 m² 330.726 m²

prognostizierte bebaute und versiegelte Fläche 2026

erwartete Fläche (Prognose) 331.000 m²

bebaute und versiegelte Fläche 331.000 m²

Anlage 6
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Anlagenachweis Gemeinde zum 31.12.2022 Anlage 7

Investitionen

Fortschreibung

Investitionen AHK AfA RBW

9583010 Mischwasserkanäle 8.679.460 169.814 3.507.756

9583011 Mischwasserkanäle private Erschließungsträger 139.832 2.797 94.853

Mischwasserkanäle 8.819.292 172.611 3.602.609

9583015 modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW Str., RW Hof) 416.113 8.525 241.041

modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW Str., RW Hof) 416.113 8.525 241.041

9583030 Schmutzwasserkanäle 617.449 12.349 503.933

Schmutzwasserkanäle 617.449 12.349 503.933

9583020 Regenwasserkanäle 751.057 14.467 676.963

abzgl. Regenrückhaltebecken -70.976 -1.420 -57.490

9583029 Regenwasserkanäle Grundstücke 485 0 485

Regenwasserkanäle 680.566 13.047 619.958

9583025 modifizierte Regenwasserkanäle (RW Dach) 457.379 9.762 257.233

abzgl. modifiziertes Regenrückhaltebecken -49.225 -1.231 -22.151

modifizierte Regenwasserkanäle (RW Dach) 408.154 8.531 235.082

9583012 Zuleitungssammler Oppenweiler 437.208 0 0

Zuleitungssammler 437.208 0 0

9583020 Regenrückhaltebecken 70.976 1.420 57.490

Regenrückhaltebecken 70.976 1.420 57.490

9583025 modifiziertes Regenrückhaltebecken (RW Dach) 49.225 1.231 22.151

modifiziertes Regenrückhaltebecken (RW Dach) 49.225 1.231 22.151

9583013 Regenüberlaufbecken 3.850.823 110.770 672.602

9583014 Hochwasserpumpwerke 6.564.010 192.345 5.076.103

9583019 Grund und Boden RÜB 88.121 0 88.121

9583009 Grundstück RÜB 97.478 0 97.478

Regenüberlaufbecken 10.600.432 303.115 5.934.304

9583000 Kläranlagen 3.719.238 50.805 427.405

9583009 Kläranlage - Grundstücke 158.782 0 158.782

abzgl. Grundstück RÜB -97.478 0 -97.478

Kläranlagen 3.780.542 50.805 488.709

Summe Investitionen 25.879.957 571.634 11.705.277

nachrichtlich

Anlagen im Bau 21.217 0 21.217

Allevo  Kommunalberatung
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Anlagenachweis Gemeinde zum 31.12.2022 Anlage 7

Ertragszuschüsse

Fortschreibung

Ertragszuschüsse Anf.stand Aufl. Aufl.rest

9583061 Zuschüsse Mischwasserkanal 896.137 14.000 537.138

9583062 Zuschüsse private Erschließungsträger 100.183 2.004 67.957

9583070 Kostenersatz Hausanschlüsse Mischwasser 225.055 4.593 191.920

Mischwasserkanäle 1.221.375 20.597 797.015

9583075 Kostenersatz Hausanschluss modifzierter Mischwasserkanal 80.142 1.630 56.518

modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW Str., RW Hof) 80.142 1.630 56.518

keine Zuschüsse erhalten 0 0 0

Schmutzwasserkanäle 0 0 0

keine Zuschüsse erhalten 0 0 0

Regenwasserkanäle 0 0 0

keine Zuschüsse erhalten 0 0 0

modifizierte Regenwasserkanäle (RW Dach) 0 0 0

9583063 Zuschüsse Zuleitung Kläranlage 337.248 0 85.897

Zuleitungssammler 337.248 0 85.897

keine Zuschüsse erhalten 0 0 0

Regenrückhaltebecken 0 0 0

keine Zuschüsse erhalten 0 0 0

modifiziertes Regenrückhaltebecken (RW Dach) 0 0 0

9583064 Zuschüsse Regenüberlaufbecken 947.259 29.207 184.830

9583065 Zuschüsse Hochwasserpumpwerk 4.684.303 137.302 3.622.028

Regenüberlaufbecken 5.631.562 166.509 3.806.858

9583060 Zuschüsse Klärwerk 2.041.855 6.431 190.467

Kläranlagen 2.041.855 6.431 190.467

Zuschüsse 9.312.182 195.167 4.936.755

9583050 Kanalbeiträge 4.436.220 81.180 1.411.279

Beiträge Kanalbereich 4.436.220 81.180 1.411.279

958055 Klärbeiträge 1.413.438 13.980 136.195

Beiträge Klärbereich 1.413.438 13.980 136.195

Abwasserbeiträge 5.849.658 95.160 1.547.474

Summe Ertragszuschüsse 15.161.840 290.327 6.484.229

Kontrollsumme AN zum 31.12.2022 Gemeinde netto 10.739.334 281.307 5.242.265

Differenz 0 0 0

Allevo  Kommunalberatung
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Entwicklung Bestand AN zum 31.12.2022 Gemeinde

Investitionen

Fortschreibung

Investitionen AfA 2023 Veränderung AfA 2024 Veränderung AfA 2025 Veränderung AfA 2026 Veränderung

9583010 Mischwasserkanäle 169.416 -398 162.769 -6.647 158.625 -4.144 157.656 -969

9583011 Mischwasserkanäle private Erschließungsträger 2.797 0 2.797 0 2.797 0 2.797 0

Mischwasserkanäle 172.213 -398 165.566 -6.647 161.422 -4.144 160.453 -969

9583015 modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW Str., RW Hof) 8.525 0 8.525 0 8.525 0 8.525 0

modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW Str., RW Hof) 8.525 0 8.525 0 8.525 0 8.525 0

9583030 Schmutzwasserkanäle 12.349 0 12.349 0 12.349 0 12.349 0

Schmutzwasserkanäle 12.349 0 12.349 0 12.349 0 12.349 0

9583020 Regenwasserkanäle 15.025 558 15.025 0 15.025 0 15.025 0

abzgl. Regenrückhaltebecken -1.420 0 -1.420 0 -1.420 0 -1.420 0

9583029 Regenwasserkanäle Grundstücke 0 0 0 0 0 0 0 0

Regenwasserkanäle 13.605 558 13.605 0 13.605 0 13.605 0

9583025 modifizierte Regenwasserkanäle (RW Dach) 9.762 0 9.762 0 9.762 0 9.762 0

abzgl. modifiziertes Regenrückhaltebecken -1.231 0 -1.231 0 -1.231 0 -1.231 0

modifizierte Regenwasserkanäle (RW Dach) 8.531 0 8.531 0 8.531 0 8.531 0

9583012 Zuleitungssammler Oppenweiler 0 0 0 0 0 0 0 0

Zuleitungssammler 0 0 0 0 0 0 0 0

9583020 Regenrückhaltebecken 1.420 0 1.420 0 1.420 0 1.420 0

Regenrückhaltebecken 1.420 0 1.420 0 1.420 0 1.420 0

9583025 modifiziertes Regenrückhaltebecken (RW Dach) 1.231 0 1.231 0 1.231 0 1.231 0

modifiziertes Regenrückhaltebecken (RW Dach) 1.231 0 1.231 0 1.231 0 1.231 0

9583013 Regenüberlaufbecken 73.711 -37.059 71.447 -2.264 71.447 0 71.447 0

9583014 Hochwasserpumpwerke 192.345 0 192.345 0 192.345 0 192.345 0

9583019 Grund und Boden RÜB 0 0 0 0 0 0 0 0

9583009 Grundstück RÜB 0 0 0 0 0 0 0 0

Regenüberlaufbecken 266.056 - 37.059 263.792 -2.264 263.792 0 263.792 0

9583000 Kläranlagen 50.681 -124 45.867 -4.814 43.160 -2.707 43.051 -109

9583009 Kläranlage - Grundstücke 0 0 0 0 0 0 0 0

abzgl. Grundstück RÜB 0 0 0 0 0 0 0 0

Kläranlagen 50.681 -124 45.867 -4.814 43.160 -2.707 43.051 -109

Summe Investitionen 534.611 -37.023 520.886 -13.725 514.035 -6.851 512.957 -1.078

nachrichtlich

Anlagen im Bau 0 0 0 0

Anlage 7
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Entwicklung Bestand AN zum 31.12.2022 Gemeinde Anlage 7

Ertragszuschüsse

Fortschreibung

Ertragszuschüsse Aufl. 2023 Veränderung Aufl. 2024 Veränderung Aufl. 2025 Veränderung Aufl. 2026 Veränderung

9583061 Zuschüsse Mischwasserkanal 12.316 -1.684 12.316 0 12.097 -219 11.865 -232

9583062 Zuschüsse private Erschließungsträger 2.004 0 2.004 0 2.004 0 2.004 0

9583070 Kostenersatz Hausanschlüsse Mischwasser 4.522 -71 4.522 0 4.522 0 4.616 94

Mischwasserkanäle 18.842 -1.755 18.842 0 18.623 -219 18.485 -138

9583075 Kostenersatz Hausanschluss modifzierter Mischwasserkanal 1.630 0 1.630 0 1.630 0 1.630 0

modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW Str., RW Hof) 1.630 0 1.630 0 1.630 0 1.630 0

keine Zuschüsse erhalten 0 0 0 0 0 0 0 0

Schmutzwasserkanäle 0 0 0 0 0 0 0 0

keine Zuschüsse erhalten 0 0 0 0 0 0 0 0

Regenwasserkanäle 0 0 0 0 0 0 0 0

keine Zuschüsse erhalten 0 0 0 0 0 0 0 0

modifizierte Regenwasserkanäle (RW Dach) 0 0 0 0 0 0 0 0

9583063 Zuschüsse Zuleitung Kläranlage 0 0 0 0 0 0 0 0

Zuleitungssammler 0 0 0 0 0 0 0 0

keine Zuschüsse erhalten 0 0 0 0 0 0 0 0

Regenrückhaltebecken 0 0 0 0 0 0 0 0

keine Zuschüsse erhalten 0 0 0 0 0 0 0 0

modifiziertes Regenrückhaltebecken (RW Dach) 0 0 0 0 0 0 0 0

9583064 Zuschüsse Regenüberlaufbecken 19.814 -9.393 19.814 0 19.813 -1 19.296 -517

9583065 Zuschüsse Hochwasserpumpwerk 137.302 0 137.302 0 137.302 0 137.302 0

Regenüberlaufbecken 157.116 -9 .393 157.116 0 157.115 -1 156.598 -517

9583060 Zuschüsse Klärwerk 6.430 -1 6.430 0 6.430 0 6.430 0

Kläranlagen 6.430 -1 6.430 0 6.430 0 6.430 0

Zuschüsse 184.018 -11.149 184.018 0 183.798 -220 183.143 -655

9583050 Kanalbeiträge 77.815 -3.365 74.194 -3.621 71.933 -2.261 71.341 -592

Beiträge Kanalbereich 77.815 -3.365 74.194 -3.621 71.933 -2.261 71.341 -592

958055 Klärbeiträge 13.919 -61 13.878 -41 13.878 0 12.112 -1.766

Beiträge Klärbereich 13.919 -61 13.878 -41 13.878 0 12.112 -1.766

Abwasserbeiträge 91.734 -3.426 88.072 -3.662 85.811 -2.261 83.453 -2.358

Summe Ertragszuschüsse 275.752 -14.575 272.090 -3.662 269.609 -2.481 266.596 -3.013

Kontrollsumme netto 258.859 248.796 244.426 246.361

Differenz 0 0 0 0

Allevo  Kommunalberatung
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Mischwasserkanäle 

Anschaffungs- und Herstellungskosten ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge AHK

Mischwasserkanal Wengertsweg 50 1 51.024 0 0 0

Kanalsanierungen inkl. AiB 50 1 0 259.828 0 0

Zuschuss für private Erschließung (BG Schmiedbühl) 50 7 0 15.222 0 0

Kanalerneuerung Im Rank 50 7 0 0 0 205.000

Kanalerneuerung westlich B14 50 7 0 0 0 70.000

Summe Zugänge AHK 51.024 275.050 0 275.000

Zuschüsse ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge Zuschüsse

Kostenersatz Hausanschluss 50 1 0 4.487 0 0

Summe Zugänge Zuschüsse 0 4.487 0 0

Kalkulatorische Kosten 2022 2023 2024 2025 2026

Abschreibung

Erhöhung AfA aus Zugängen 1.020 5.349 152 2.750

Veränderung AfA-Bestand lt. Vorausschau -398 -6.647 -4.144 -969

AfA 172.611 173.233 171.935 167.943 169.724

Auflösung

Erhöhung Auflösung aus Zugängen 0 90 0 0

Veränderung Aufl.-Bestand lt. Vorausschau -1.755 0 -219 -138

Auflösung Zuschüsse 20.597 18.842 18.932 18.713 18.575

AfA abzgl. Auflösung Zuschüsse 151.149

Verzinsung

Zugang AHK 51.024 275.050 0 275.000

AfA -173.233 -171.935 -167.943 -169.724

Restbuchwert AHK 3.602.609 3.480 .400 3.583.515 3.415.572 3.520.848

Zugang Zuschüsse 0 4.487 0 0

Auflösung -18.842 -18.932 -18.713 -18.575

Auflösungsrest Zuschüsse 797.015 778.173 763.728 745.015 726.440

Zinsbasis 2.732.483

Zins 2,80 % 76.510

Anlage 8
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modifizierte Mischwasserkanäle (SW, RW Str., RW Hof) 

Anschaffungs- und Herstellungskosten ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge AHK

sind im Berechnungszeitraum keine geplant 0 0 0 0

Summe Zugänge AHK 0 0 0 0

Zuschüsse ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge Zuschüsse

werden im Berechnungszeitraum keine erwartet 0 0 0 0

Summe Zugänge Zuschüsse 0 0 0 0

Kalkulatorische Kosten 2022 2023 2024 2025 2026

Abschreibung

Erhöhung AfA aus Zugängen 0 0 0 0

Veränderung AfA-Bestand lt. Vorausschau 0 0 0 0

AfA 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525

Auflösung

Erhöhung Auflösung aus Zugängen 0 0 0 0

Veränderung Aufl.-Bestand lt. Vorausschau 0 0 0 0

Auflösung Zuschüsse 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630

AfA abzgl. Auflösung Zuschüsse 6.895

Verzinsung

Zugang AHK 0 0 0 0

AfA -8.525 -8.525 -8.525 -8.525

Restbuchwert AHK 241.041 232.516 223.991 215.466 206.941

Zugang Zuschüsse 0 0 0 0

Auflösung -1.630 -1.630 -1.630 -1.630

Auflösungsrest Zuschüsse 56.518 54.888 53.258 51.628 49.998

Zinsbasis 160.391

Zins 2,80 % 4.491

Anlage 9
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Schmutzwasserkanäle 

Anschaffungs- und Herstellungskosten ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge AHK

sind im Berechnungszeitraum keine geplant 0 0 0 0

Summe Zugänge AHK 0 0 0 0

Zuschüsse ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge Zuschüsse

werden im Berechnungszeitraum keine erwartet 0 0 0 0

Summe Zugänge Zuschüsse 0 0 0 0

Kalkulatorische Kosten 2022 2023 2024 2025 2026

Abschreibung

Erhöhung AfA aus Zugängen 0 0 0 0

Veränderung AfA-Bestand lt. Vorausschau 0 0 0 0

AfA 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349

Auflösung

Erhöhung Auflösung aus Zugängen 0 0 0 0

Veränderung Aufl.-Bestand lt. Vorausschau 0 0 0 0

Auflösung Zuschüsse 0 0 0 0 0

AfA abzgl. Auflösung Zuschüsse 12.349

Verzinsung

Zugang AHK 0 0 0 0

AfA -12.349 -12.349 -12.349 -12.349

Restbuchwert AHK 503.933 491.584 479.235 466.886 454.537

Zugang Zuschüsse 0 0 0 0

Auflösung 0 0 0 0

Auflösungsrest Zuschüsse 0 0 0 0 0

Zinsbasis 460.712

Zins 2,80 % 12.900

Anlage 10

Allevo  Kommunalberatung
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Regenwasserkanäle 

Anschaffungs- und Herstellungskosten ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge AHK

Regenwasserkanal Wengertsweg Schlussrechnung 50 1 3.804 0 0 0

Summe Zugänge AHK 3.804 0 0 0

Zuschüsse ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge Zuschüsse

werden im Berechnungszeitraum keine erwartet 0 0 0 0

Summe Zugänge Zuschüsse 0 0 0 0

Kalkulatorische Kosten 2022 2023 2024 2025 2026

Abschreibung

Erhöhung AfA aus Zugängen 76 0 0 0

Veränderung AfA-Bestand lt. Vorausschau 558 0 0 0

AfA 13.047 13.681 13.681 13.681 13.681

Auflösung

Erhöhung Auflösung aus Zugängen 0 0 0 0

Veränderung Aufl.-Bestand lt. Vorausschau 0 0 0 0

Auflösung Zuschüsse 0 0 0 0 0

AfA abzgl. Auflösung Zuschüsse 13.681

Verzinsung

Zugang AHK 3.804 0 0 0

AfA -13.681 -13.681 -13.681 -13.681

Restbuchwert AHK 619.958 610.081 596.400 582.719 569.038

Zugang Zuschüsse 0 0 0 0

Auflösung 0 0 0 0

Auflösungsrest Zuschüsse 0 0 0 0 0

Zinsbasis 575.879

Zins 2,80 % 16.125

Anlage 11

Allevo  Kommunalberatung
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modifizierte Regenwasserkanäle (RW Dach) 

Anschaffungs- und Herstellungskosten ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge AHK

sind im Berechnungszeitraum keine geplant 0 0 0 0

Summe Zugänge AHK 0 0 0 0

Zuschüsse ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge Zuschüsse

werden im Berechnungszeitraum keine erwartet 0 0 0 0

Summe Zugänge Zuschüsse 0 0 0 0

Kalkulatorische Kosten 2022 2023 2024 2025 2026

Abschreibung

Erhöhung AfA aus Zugängen 0 0 0 0

Veränderung AfA-Bestand lt. Vorausschau 0 0 0 0

AfA 8.531 8.531 8.531 8.531 8.531

Auflösung

Erhöhung Auflösung aus Zugängen 0 0 0 0

Veränderung Aufl.-Bestand lt. Vorausschau 0 0 0 0

Auflösung Zuschüsse 0 0 0 0 0

AfA abzgl. Auflösung Zuschüsse 8.531

Verzinsung

Zugang AHK 0 0 0 0

AfA -8.531 -8.531 -8.531 -8.531

Restbuchwert AHK 235.082 226.551 218.020 209.489 200.958

Zugang Zuschüsse 0 0 0 0

Auflösung 0 0 0 0

Auflösungsrest Zuschüsse 0 0 0 0 0

Zinsbasis 205.224

Zins 2,80 % 5.746

Anlage 12

Allevo  Kommunalberatung
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Zuleitungssammler 

Anschaffungs- und Herstellungskosten ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge AHK

Gemeinde

sind im Berechnungszeitraum keine geplant 0 0 0 0

Zugänge Gemeinde 0 0 0 0

Zuschüsse ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge Zuschüsse

Gemeinde

werden im Berechnungszeitraum keine erwartet 0 0 0 0

Zugänge Gemeinde 0 0 0 0

Kalkulatorische Kosten 2022 2023 2024 2025 2026

Abschreibung

Erhöhung AfA aus Zugängen 0 0 0 0

Veränderung AfA-Bestand lt. Vorausschau 0 0 0 0

AfA 0 0 0 0 0

Auflösung

Erhöhung Auflösung aus Zugängen 0 0 0 0

Veränderung Aufl.-Bestand lt. Vorausschau 0 0 0 0

Auflösung Zuschüsse 0 0 0 0 0

AfA abzgl. Auflösung Zuschüsse 0

Verzinsung

Zugang AHK 0 0 0 0

AfA 0 0 0 0

Restbuchwert AHK 0 0 0 0 0

Zugang Zuschüsse 0 0 0 0

Auflösung 0 0 0 0

Auflösungsrest Zuschüsse 85.897 85.897 85.897 85.897 85.897

Zinsbasis -85.897

Zins 2,80 % -2.405

Anlage 13

Allevo  Kommunalberatung
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Regenrückhaltebecken

Anschaffungs- und Herstellungskosten ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge AHK

sind im Berechnungszeitraum keine geplant 0 0 0 0

Summe Zugänge AHK 0 0 0 0

Zuschüsse ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge Zuschüsse

werden im Berechnungszeitraum keine erwartet 0 0 0 0

Summe Zugänge Zuschüsse 0 0 0 0

Kalkulatorische Kosten 2022 2023 2024 2025 2026

Abschreibung

Erhöhung AfA aus Zugängen 0 0 0 0

Veränderung AfA-Bestand lt. Vorausschau 0 0 0 0

AfA 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420

Auflösung

Erhöhung Auflösung aus Zugängen 0 0 0 0

Veränderung Aufl.-Bestand lt. Vorausschau 0 0 0 0

Auflösung Zuschüsse 0 0 0 0 0

AfA abzgl. Auflösung Zuschüsse 1.420

Verzinsung

Zugang AHK 0 0 0 0

AfA -1.420 -1.420 -1.420 -1.420

Restbuchwert AHK 57.490 56.070 54.650 53.230 51.810

Zugang Zuschüsse 0 0 0 0

Auflösung 0 0 0 0

Auflösungsrest Zuschüsse 0 0 0 0 0

Zinsbasis 52.520

Zins 2,80 % 1.471

Anlage 14

Allevo  Kommunalberatung
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modifiziertes Regenrückhaltebecken (RW Dach)

Anschaffungs- und Herstellungskosten ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge AHK

sind im Berechnungszeitraum keine geplant 0 0 0 0

Summe Zugänge AHK 0 0 0 0

Zuschüsse ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge Zuschüsse

werden im Berechnungszeitraum keine erwartet 0 0 0 0

Summe Zugänge Zuschüsse 0 0 0 0

Kalkulatorische Kosten 2022 2023 2024 2025 2026

Abschreibung

Erhöhung AfA aus Zugängen 0 0 0 0

Veränderung AfA-Bestand lt. Vorausschau 0 0 0 0

AfA 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231

Auflösung

Erhöhung Auflösung aus Zugängen 0 0 0 0

Veränderung Aufl.-Bestand lt. Vorausschau 0 0 0 0

Auflösung Zuschüsse 0 0 0 0 0

AfA abzgl. Auflösung Zuschüsse 1.231

Verzinsung

Zugang AHK 0 0 0 0

AfA -1.231 -1.231 -1.231 -1.231

Restbuchwert AHK 22.151 20.920 19.689 18.458 17.227

Zugang Zuschüsse 0 0 0 0

Auflösung 0 0 0 0

Auflösungsrest Zuschüsse 0 0 0 0 0

Zinsbasis 17.843

Zins 2,80 % 500

Anlage 15

Allevo  Kommunalberatung
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Regenüberlaufbecken 

Anschaffungs- und Herstellungskosten ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge AHK

Gemeinde

sind im Berechnungszeitraum keine geplant 0 0 0 0

Zugänge Gemeinde 0 0 0 0

Zuschüsse ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge Zuschüsse

Gemeinde

werden im Berechnungszeitraum keine erwartet 0 0 0 0

Zugänge Gemeinde 0 0 0 0

Kalkulatorische Kosten 2022 2023 2024 2025 2026

Abschreibung

Erhöhung AfA aus Zugängen 0 0 0 0

Veränderung AfA-Bestand lt. Vorausschau -37.059 -2.264 0 0

AfA 303.115 266.056 263.792 263.792 263.792

Auflösung

Erhöhung Auflösung aus Zugängen 0 0 0 0

Veränderung Aufl.-Bestand lt. Vorausschau -9.393 0 -1 -517

Auflösung Zuschüsse 166.509 157.116 157.116 157.115 156.598

AfA abzgl. Auflösung Zuschüsse 107.194

Verzinsung

Zugang AHK 0 0 0 0

AfA -266.056 -263.792 -263.792 -263.792

Restbuchwert AHK 5.934.304 5.668.248 5.404.456 5.140.664 4.876.872

Zugang Zuschüsse 0 0 0 0

Auflösung -157.116 -157.116 -157.115 -156.598

Auflösungsrest Zuschüsse 3.806.858 3.649.742 3.492.626 3.335.511 3.178.913

Zinsbasis 1.751.556

Zins 2,80 % 49.044

Anlage 16

Allevo  Kommunalberatung
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Kläranlagen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge AHK

Gemeinde

Feinsiebrechen 12 7 3.747 0 0 0

Beschriftung Fahrzeug 4 7 1.646 0 0 0

Erweiterung Steuerung 12 7 4.169 0 0 0

PC FlowChief 5 1 4.106 0 0 0

Pumpe 15 1 4.002 0 0 0

Rücklaufschlamm Rohrschnecke 15 7 0 20.482 0 0

Pumpe 8 7 0 0 5.000 0

Regale und Schränke 8 7 0 0 0 6.000

PC 8 7 0 0 0 1.500

Dreibein 8 7 0 0 0 2.500

FlowChief 8 7 0 0 0 20.000

Dosieranlage, Schlammpumpe, Spiralgehäusepumpe 20 7 0 0 0 240.000

Zugänge Gemeinde 17.670 20.482 5.000 270.000

Zuschüsse ND Monat 2023 2024 2025 2026

Zugänge Zuschüsse

Gemeinde

werden im Berechnungszeitraum keine erwartet 0 0 0 0

Zugänge Gemeinde 0 0 0 0

Kalkulatorische Kosten 2022 2023 2024 2025 2026

Abschreibung

Erhöhung AfA aus Zugängen 1.624 1.219 996 8.188

Veränderung AfA-Bestand lt. Vorausschau -124 -4.814 -2.707 -109

AfA 50.805 52.305 48.710 46.999 55.078

Auflösung

Erhöhung Auflösung aus Zugängen 0 0 0 0

Veränderung Aufl.-Bestand lt. Vorausschau -1 0 0 0

Auflösung Zuschüsse 6.431 6.430 6.430 6.430 6.430

AfA abzgl. Auflösung Zuschüsse 48.648

Verzinsung

Zugang AHK 17.670 20.482 5.000 270.000

AfA -52.305 -48.710 -46.999 -55.078

Restbuchwert AHK 488.709 454.074 425.846 383.847 598.769

Zugang Zuschüsse 0 0 0 0

Auflösung -6.430 -6.430 -6.430 -6.430

Auflösungsrest Zuschüsse 190.467 184.037 177.607 171.177 164.747

Zinsbasis 323.346

Zins 2,80 % 9.054

Anlage 17

Allevo  Kommunalberatung
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Darstellung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren - Schmutzwassergebühr

Jahr Ergebnis davon im 

Betrag aus nach Ausgleich aus- Zeit- noch ausgl.- nicht mehr

Jahr vom K./Verr./Verz. von Vorjahren geglichen raum fähig/-pfl. ausgl.fähig

48.360 € 2011-2012 199.272 € 2019-2020

2015 148.916 € *)

2016 1.996 € *)
48.360 € 199.272 € 199.272 € 0 € 0 €
73.549 € 2013-2014 334.000 € 2021-2022

2017 240.651 € *)

2018 19.800 € *)
260.451 € 73.549 € 334.000 € 334.000 € 0 € 0 €

199.272 € 2015-2016 -67.404 € 2023-2024

2019 -102.562 € * )

2020 -164.114 € * )
-266.676 € 199.272  € -67.404 € -67.404 € 0 € 0 €

334.000 € 2017-2018

2021 -134.127 € * )

2022

-67.404 € 2019-2020 14.03.2023 Kalkulation

2023

2024

144.687 € 321.181 € 465.868 € 465.868 € 0 € 0 €

2019 - 2020

2023 - 2024

2021-2022

2017 - 2018

2025

*) Die gebührenrechtlichen Ergebnisse der Jahre 2015 bis  2021 wurden  von der Verwaltung mitgeteilt. Eine Überprüfung war nich t Teil des Beratungsauftrags.

2015 - 2016

Anlage 18

Kalk.- Ausgleich Vj. lt. GR-Beschluss zur Rest 

zeit- Kalk./Verr./Verz.

raum

Rechnungs-
ergebnis

150.912 €

Allevo  Kommunalberatung
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Darstellung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren - Niederschlagswassergebühr

Jahr Ergebnis davon im 

Betrag aus nach Ausgleich aus- Zeit- noch ausgl.- nicht mehr

Jahr vom K./Verr./Verz. von Vorjahren geglichen raum fähig/-pfl. ausgl.fähig

30.258 € 2011-2012 186.343 € 2019-2020

2015 143.210 € *)

2016 12.875 € *)
156.085 € 30.258 € 186.343 € 186.343 € 0 € 0 €

43.212 € 2013-2014 195.128 € 2021-2022

2017 86.078 € *)

2018 65.838 € *)
151.916 € 43.212 € 195.128 € 195.128 € 0 € 0 €

186.343 € 2015-2016 18.208 € 2023-2024

2019 -55.132 € * )

2020 -113.003 € * )
-168.135 € 186.343  € 18.208 € 18.208 € 0 € 0 €

195.128 € 2017-2018

2021 -72.373 € * )

2022

18.208 € 2019-2020 14.03.2023 Kalkulation

2023

2024

139.866 € 259.813 € 399.679 € 399.679 € 0 € 0 €

*) Die gebührenrechtlichen Ergebnisse der Jahre 2015 bis  2021 wurden  von der Verwaltung mitgeteilt. Eine Überprüfung war nich t Teil des Beratungsauftrags.

Anlage 18

2019-2020

2021-2022

2025

Rest 

zeit- Kalk./Verr./Verz.

raum

lt. GR-Beschluss zur Rechnungs-
ergebnis

Kalk.- Ausgleich Vj.

2023-2024

2015 - 2016

2017-2018

Allevo  Kommunalberatung



REMS-MURR-KREIS

9. Satzung zur Änderung der
Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) 

vom 20. Dezember 2011

Aufgrund von § 46 Absatz 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), 
§§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 
11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Oppenweiler am 18. November 2025 folgende Satzung 
beschlossen:

Artikel 1
Änderungen

§ 41 erhält folgende Fassung:

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 39) beträgt je m³ Schmutzwasser
ab dem 01. Januar 2026 3,76 Euro

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 39 a) beträgt je m² versiegelte Fläche
ab dem 01. Januar 2026 0,91 Euro

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2026 in Kraft.

Oppenweiler, den 

Bernhard Bühler
Bürgermeister

Anlage 2
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen die-
ser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch 
nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürger-
meister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Sat-
zungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.



Sitzungsvorlage Zuständig: Kurz, Claudia

für den Gemeinderat AZ: 022.31; 968.11; 
020.06

Vorlagen-Nr.: GRS-103/2025

Sitzung am Beratungszweck: öffentlich
18.11.2025 Beschlussfassung

TOP 7. Erhöhung der Hundesteuersätze zum 1. Januar 2026          

Beschlussvorschlag:

Die 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in 
Oppenweiler vom 5. November 1996 wird entsprechend der Anlage 1 gefasst. Die 
Satzung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft.

Sachverhalt:

Die Hundesteuer wurde zuletzt zum 1. Januar 2015 angepasst. Daher schlägt die 
Verwaltung vor, die Hundesteuersatzung folgendermaßen zu ändern:

Erhöhung des Steuersatzes für den Ersthund von 96 Euro auf 120 Euro, für den 
zweiten und jeden weiteren Hund von 192 Euro auf 240 Euro und für einen 
Kampfhund von 600 Euro auf 700 Euro und für jeden weiteren Kampfhund auf 1.400 
Euro.

Der Vergleich mit den Nachbarkommunen zeigt, dass die Gemeinde Oppenweiler 
relativ geringe Hundesteuersätze hat und daher eine moderate Erhöhung im 
vorgeschlagenen Maße vertretbar ist.

Die Hundesteuer begleicht zum einen Teil den Aufwand für die Beseitigung der 
Hinterlassenschaften der Vierbeiner und dient vor allem aber dem Zweck, einer 
übermäßigen Hundehaltung entgegenzuwirken.

Finanzierung:

Durch die Erhöhung der Steuersätze kann die Gemeinde mit rund 6.400 Euro 
Mehreinnahmen im Jahr rechnen (aktueller Stand: 262 angemeldete Hunde).



Anlage 1

G E M E I N D E O P P E N W E I L E R

REMS – MURR – KREIS

4. Satzung zur Änderung der Satzung
über die Erhebung der Hundesteuer in Oppenweiler

vom 05.11.1996, mit Änderungen vom 24.07.2001, 30.11.2004 und 18.11.2014

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 8 
Abs. 2 und 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Oppenweiler am xx.xx.2025 folgende Satzungs-
änderung beschlossen:

Artikel 1
Änderungen

1. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 120,00 EUR. Für das Halten 
eines Kampfhundes gem. Abs. 3 beträgt der Steuersatz abweichend von Satz 1 
700,00 EUR. Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, 
beträgt die Steuer den der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Bruchteil der 
Jahressteuer.

2. § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der nach 
Abs. 1 geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 240,00 
EUR, für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund auf 1.400,00 EUR. Hierbei 
bleiben nach § 6 steuerfreie Hunde außer Betracht. Werden neben in Zwinger 
(§7) gehaltenen Hunden noch andere Hunde gehalten, so gelten diese als weitere 
Hunde im Sinne von Satz 1.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzungsänderung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Oppenweiler, den 

Bernhard Bühler
Bürgermeister



Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
auch nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der 
Bürgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.



Sitzungsvorlage Zuständig: Bühler, Bernhard

für den Gemeinderat AZ: 022.31; 464.21
Vorlagen-Nr.: GRS-104/2025

Sitzung am Beratungszweck: öffentlich
18.11.2025 Beschlussfassung

TOP 8. Räume für die Jugend
- Zwischenstand der Standortsuche und Auftrag für 
Machbarkeitsstudien          

Beschlussvorschlag:

1. Für die Standorte „Murrwiesenstraße 3 – Neubau“ und „Wilhelmsheimer Straße – 
Neubau“ sollen Machbarkeitsstudien erarbeitet werden.

2. Die Verwaltung wird beauftragt geeignete Planer für die Erarbeitung der 
Machbarkeitsstudien zu identifizieren und mit der Kommission das weitere Vorgehen 
festzulegen.

3. Zur Erarbeitung der Machbarkeitsstudien wird ein Budget von 10.000 Euro im 
Haushaltsplan 2026 zur Verfügung gestellt.

Sachverhalt:

Die Kommission „Räume für die Jugend“ hat sich am 9. Oktober 2025 zu einer ersten 
Sitzung getroffen. Im Vorfeld war von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit den 
Jugendarbeitern eine Matrix entwickelt worden, mit der die Auswahl unter den 
verschiedenen Standortoptionen objektiviert werden sollte. In die Matrix wurden folgende 
neun Standortoptionen aufgenommen:

A) Schlosshofweg 4 – Umbau

B) Jahnstraße 8 – Umbau

C) Rietenauer Weg – Neubau

D) Hauptstraße 39 – ehemaliger Jugendtreff

E) Murrwiesenstraße (5) – Neubau

F) Sportgelände Rohrbachtal – Neubau
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G) Wilhelmsheimer Straße (14) – Neubau

H) Karlsbader Straße (8) – Neubau

I) Elbinger Straße (Spielplatz) – Neubau

Für die Bewertung wurden folgende 14 Kriterien mit einer entsprechenden Gewichtung 
(1 = unwichtig bis 5 = sehr wichtig) einbezogen: 

Realisierbarkeit, Nähe zum Ortskern, Sicherheit, Aufenthaltsqualität, Räumlichkeiten
(>150 m², 3 Räume), Betriebskosten, Freizeitwert nähere Umgebung, Infrastruktur 
(Parkplätze, Außenbereich), Lärm- und Nachbarschaftsverträglichkeit, Barrierefreiheit, 
Flexibilität der Räumlichkeiten, Zustand des Gebäudes, öffentliche Fördermittel und (als ein 
Kriterium zusammengefasst:) FNP, Baurecht, Erschließung

In der Kommission wurde für jeden Standort die Bewertung vorgenommen und es entstand 
eine eindeutige Reihenfolge. Maximal waren 510 Punkte zu erreichen:

1. Wilhelmsheimer Straße – Neubau 407 Punkte

2. Murrwiesenstraße – Neubau 406 Punkte

3. Schlosshofweg – Umbau 388 Punkte

4. Rietenauer Weg – Neubau 374 Punkte

(5. Elbinger Straße – Neubau 372 Punkte)

(6. Sportgelände Rohrbachtal – Neubau 362 Punkte)

(6. Karlsbader Straße – Neubau 362 Punkte)

8. Jahnstraße 8 – Umbau 335 Punkte

(9. Hauptstraße 39 – ehem. Jugendtreff 308 Punkte)

Für die in Klammern gesetzten Standorte haben die Jugendsozialarbeiter im Nachgang ein 
ablehnendes Veto eingelegt. Diese Standorte werden grundsätzlich bzw. aus mehreren 
Gründen abgelehnt. Diesem Urteil schloss sich die Kommission an.

Somit ergab sich aus der Gesamtschau kein eindeutiges Ergebnis, wobei die beiden 
Standorte Murrwiesenstraße und Wilhelmsheimer Straße nahezu die gleichen Werte 
erreicht haben. Sie liegen auch deutlich vor den anderen Optionen.

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, für die beiden Standorte konkrete Machbarkeitsstudien 
mit Kostenschätzungen zu beauftragen. Es soll dafür ein geeignetes Architekturbüro 
beauftragt werden. 

Für die Erarbeitung der Vorentwürfe soll ein angemessener Betrag von 5.000 Euro je 
Standort angeboten werden.



Seite 3 von 3

Finanzierung:

Die Mittel werden über den Haushaltsplan 2026 zur Verfügung gestellt.



Sitzungsvorlage Zuständig: Bühler, Bernhard

für den Gemeinderat AZ: 022.31; 552.34
Vorlagen-Nr.: GRS-105/2025

Sitzung am Beratungszweck: öffentlich
18.11.2025 Beschlussfassung

TOP 9. Anpassung des Zuschusses an den KK-Schützenverein Zell e.V.  zu den 
Betriebskosten des Schützenhauses          

Beschlussvorschlag:

Der KK-Schützenverein Zell e.V. erhält ab dem Jahr 2026 einen Zuschuss zu den 
Betriebskosten des Schützenhauses von 5.100 Euro/Jahr.

Sachverhalt:

Der KK-Schützenverein Zell e.V. hat mit dem Schreiben vom 10. September 2025 einen 
Antrag auf Erhöhung des Zuschusses zu den Betriebskosten des Schützenhauses in Zell 
gestellt (siehe Anlage). Der Gemeinderat hat letztmals im Jahr 2001 über den Zuschuss 
beschlossen. Seither bekommt der Verein einen pauschalen Zuschuss von 2.500 DM/Jahr 
bzw. seit 2002 von 1.250 Euro/Jahr. In der Zwischenzeit sind die Betriebskosten deutlich 
gestiegen. Der Verein hat einen Betrag von 12.800,01 Euro angemeldet. Nach Durchsicht 
der Unterlagen kann ein Betrag von 11.197,46 Euro als Betriebskosten anerkannt werden. 

Der Verein gibt einen Anteil von 40 % für den Betrieb der Gaststätte an. Dieser 
Kostenanteil darf von der Gemeinde nicht bezuschusst werden. Alleine der Anteil für die 
Sportnutzung ist zuschussfähig. Es handelt sich um einen Betrag von 6.718,48 Euro/Jahr. 

Vereine, die ausschließlich gemeindeeigene Einrichtungen nutzen, tragen mit der „Miete“ 
ca. 25 % der Kosten, die der Gemeinde entstehen. 75 % sind dann sozusagen der 
Abmangel, den die Allgemeinheit trägt. Legt man diesen Maßstab an das Schützenhaus, so 
sollte beim Verein ein „Eigenanteil“ von 25 % verbleiben und die restlichen 75 % sollten von 
der Gemeinde übernommen werden. Der Gemeinderat hat mit diesem Maßstab zuletzt im 
Jahr 2019 den Betriebskostenzuschuss an die SGOS für das Vereinsheim beschlossen. 

Die Verwaltung schlägt vor, dass der KK-Schützenverein Zell e.V. ab dem Jahr 2026 einen 
pauschalen Zuschuss von 5.100 Euro/Jahr erhält. Dies entspricht einem Wert von ca. 75 % 
der ungedeckten Kosten von zuletzt 6.718,48 Euro.
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Finanzierung:

Die zusätzlichen Mittel sind in den Haushalt des Jahres 2026 einzustellen.













Sitzungsvorlage Zuständig: Wiederhöft, Nadine

für den Gemeinderat AZ: 022.31; 632.6
Vorlagen-Nr.: GRS-106/2025

Sitzung am Beratungszweck: öffentlich
18.11.2025 Beschlussfassung

TOP 10.1. Errichtung einer beleuchteten Plakattafel mit wechselnder werblicher 
Nutzung
Hauptstraße 12, 71570 Oppenweiler, Flurstücknummer 50/3     

Beschlussvorschlag:

Bauplanungsrechtlich gesehen erteilt die Gemeinde das Einvernehmen für die freistehende 
Werbeanlage gem. § 36 Abs. 1 BauGB.

Sachverhalt:

Beurteilung des Bauvorhabens:
Bauvorhaben gem. § 30 Abs. 3/34 BauGB, Baulinienplan „Burggarten“ von 1935.
Die Werbetafel ist innerhalb der Baulinie geplant.

Das Bauvorhaben (zwei Werbeanlagen) wurde nach Ablehnung in der 
Gemeinderatssitzung vom 23. September 2025 überarbeitet und auf eine Werbetafel 
reduziert. Die Werbeanlage an der Hauswand wird nicht weiterverfolgt. Der Bauherr 
beantragt nun eine beleuchtete Plakattafel freistehend. Die Baurechtsbehörde plant, das 
Einvernehmen der Gemeinde Oppenweiler zu ersetzen, da es zu Unrecht versagt wurde. 
Werbeanlagen, auch Fremdwerbung, sind grundsätzlich in einem Mischgebiet zulässig. Es 
gibt hier keinen Bebauungsplan, welcher derartige Werbeanlagen ausschließt. 



Sitzungsvorlage Zuständig: Wiederhöft, Nadine

für den Gemeinderat AZ: 022.31; 632.6
Vorlagen-Nr.: GRS-107/2025

Sitzung am Beratungszweck: öffentlich
18.11.2025 Beschlussfassung

TOP 10.2. Anbau an bestehende Feldscheune
Buch-Eich-Straße, 71570 Oppenweiler-Schiffrain, Flurstücknummer 
38          

Beschlussvorschlag:

Bauplanungsrechtlich gesehen erteilt die Gemeinde Oppenweiler das Einvernehmen gem. 
§ 36 Abs. 1 BauGB nur unter der Voraussetzung, dass eine Privilegierung des 
Bauvorhabens vorliegt (§ 35 Abs.1 BauGB).

Sachverhalt:

Beurteilung des Bauvorhabens:
Das Bauvorhaben ist nicht nach § 35 Abs. 2 BauGB (sonstige Bauvorhaben im 
Außenbereich) zu beurteilen, sondern nach § 35 Abs. 1 BauGB (privilegierte Bauvorhaben). 
Es ist kein Bebauungsplan vorhanden, das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich.

Bauvorhaben im Außenbereich sind nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht 
beeinträchtigt werden, eine ausreichende Erschließung gesichert ist und es sich um ein 
privilegiertes Vorhaben handelt. 
Das Grundstück liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald.
Der Bauherr hat den Nachweis über die Privilegierung bei der Baurechtsbehörde 
einzureichen.



Sitzungsvorlage Zuständig: Wiederhöft, Nadine

für den Gemeinderat AZ: 022.31; 632.6
Vorlagen-Nr.: GRS-108/2025

Sitzung am Beratungszweck: öffentlich
18.11.2025 Beschlussfassung

TOP 10.3. Wohnhausanbau
Silcherweg 2, 71570 Oppenweiler, Flurstücknummer 232/10          

Beschlussvorschlag:

Die erforderliche Befreiung wird erteilt. Bauplanungsrechtlich gesehen erteilt die Gemeinde 
Oppenweiler das Einvernehmen gem. § 36 Abs. 1 BauGB.

Sachverhalt:

Beurteilung des Bauvorhabens:
Bauvorhaben gem. § 30 Abs. 1/34 BauGB, Bebauungsplan „Heerfeldstraße“.

Die Bauvoranfrage zu dem geplanten Wohnhausanbau wurde in der Sitzung vom 29. Juli 
2025 beraten und nicht in Aussicht gestellt. Die Bauherrschaft wurde gebeten, eine andere 
Lösung für einen Anbau zu suchen, z.B. südlich des Gebäudes. Nach Prüfung der besten 
Optionen wurde nun ein Bauantrag über einen Anbau an derselben Stelle, wie bereits in 
der Bauvoranfrage behandelt, beantragt. Auf die Terrassenüberdachung im Dachgeschoss 
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wurde verzichtet, da die Baurechtsbehörde hierfür keine Genehmigung erteilen würde. Das 
Erscheinungsbild eines einstöckigen Anbaus würde sich in einen zweistöckigen ändern. Als 
Lösung wurde eine einfahrbare Markise vorgeschlagen.  

Der beantragte Anbau ist vollständig außerhalb des Baufensters geplant. Auf dem 
Grundstück wurde im Jahr 1987 bereits ein Anbau auf Bauverbotsfläche befreit. In der 
näheren Umgebung wurden bisher Befreiungen in ähnlichem Maß erteilt. Bei einer 
zusätzlichen Befreiung für einen weiteren Anbau jedoch, der komplett auf Bauverbotsfläche 
errichtet würde und bisherige Befreiungen auf Bauverbot in der Umgebung in nicht 
geringfügigem Maße ausweiten würde, wäre durch die Gemeinde ein Präzedenzfall 
geschaffen. Das bedeutet, dass bei künftigen Baugesuchen innerhalb des 
Geltungsbereiches dieses Bebauungsplans ähnliche Befreiungen erteilt werden.



Sitzungsvorlage Zuständig: Wiederhöft, Nadine

für den Gemeinderat AZ: 022.31; 632.6
Vorlagen-Nr.: GRS-109/2025

Sitzung am Beratungszweck: öffentlich
18.11.2025 Bekanntgabe

TOP 
11.2.1.

Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage
Strüteweg, 71570 Oppenweiler-Reichenberg, Flurstücksnummern 759/5 
und 759/6     

Beschlussvorschlag:

-Kenntnisnahme-

Sachverhalt:

Entscheidung der Verwaltung:
Das Bauvorhaben ist innerhalb des Baufenster geplant und entspricht den Vorgaben des 
Bebauungsplans.
Innerhalb des Geltungsbereich des Bebauungsplans „Schmiedbühl 2024“ wird einer 
Befreiung bezüglich der Firsthöhe um maximal 30 cm grundsätzlich zugestimmt.
Aufgrund Grundsatzbeschluss vom 10. Dezember 2024 werden 30 cm Überschreitung der 
Firsthöhe für das ganze Baugebiet erteilt.

Bauplanungsrechtlich gesehen hat die Gemeinde Oppenweiler das Einvernehmen 
gem. § 36 Abs. 1 BauGB erteilt.
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